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Planzeichenerklärung
I. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung - PlanZV vom 18.12.1990, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)
1. Art der baulichen Nutzung                                            § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
 Sonstiges Sondergebiet                                    § 11 Abs. 2 BauNVO

Zweckbestimmung: Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie
Sonstiges Sondergebiet                                       § 11 Abs. 2 BauNVO
Zweckbestimmung: Landwirtschaft

2. Maß der baulichen Nutzung                                                    § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
  vorh. Höhe in Meter über NHN im amtlichen 

Höhenbezugssystem DHHN 2016 als unteren Höhenbezugspunkt

OK 27.00 max. Höhe baulicher Anlagen als Höchstmaß in Meter über DHHN

3. Baugrenzen                                           § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
 Baugrenze
4. Verkehrsflächen                                    § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB
 private Straßenverkehrsfläche
 Ein- und Ausfahrt
5. Regelungen für die Stadterhaltung und für den Denkmalschutz                 § 9 Abs. 6 BauGB

Bodendenkmal
6. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs                          § 9 Abs. 7 BauGB
Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

II. Darstellung ohne Normcharakter
       vorh. bauliche Anlagen

Abbruch vorh. baulicher Anlagen
vorh. Verkehrsflächen
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Maßstab: ohne

Gerstenstraße 9
17034 Neubrandenburg

NEUBRANDENBURG GmbH

Fon (0395) 42 55 910     Fax (0395) 42 55 920      info@baukonzept-nb.de      www.baukonzept-nb.de

BAUKONZEPT

SATZUNG DER GEMEINDE SPANTEKOW
ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 5 "PHOTOVOLTAIKANLAGE JAPENZIN"

Vorhabennummer: 30966

Geltungsbereich

Rechtsgrundlagen
· Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I. S 3634), zuletzt

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221) 
· Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S.3786),

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) 
· Planzeichenverordnung (PlanZV) i. d. F. der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58),

zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)
· Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg- Vorpommern (Kommunalverfassung-KV M-V) i d. F.

der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011, S.777), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. MV S. 467)

· Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) i. d. F. der
Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 08.
Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240) 

· Gesetz des Landes Mecklenburg - Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes
(Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23. Februar 2010
(GVOBI. M-V S.66), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 2023 (GVOBl. M-V S. 546)

· Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 15. Oktober
2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 1033)

· Waldgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Landeswaldgesetz - LwaldG) i. d. F. der
Bekanntmachung vom 27. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 870), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
22. Mai 2021 (GVOBl. M-V S. 790, 794)

· Hauptsatzung der Gemeinde Spantekow in der aktuellen Fassung

Maßstab: 1 : 750

Meter

50250
12.5

Verfahrensvermerke
1. Der katastermäßige Bestand im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird als richtig dargestellt bescheinigt.

Hinsichtlich der lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass die Prüfung auf Grundlage der
Flurkarte nur grob erfolgte. Regressansprüche können hieraus nicht abgeleitet werden

     Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

.........................., den ................... Siegel      ....................................................................

2. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom ....................... . Die ortsübliche
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte am ....................... im "Mitteilungsblatt des Amtes
Anklam-Land" Jahrgang ... Nr. ... .

Mit Schreiben vom ....................... wurde die zuständige Raumordnungsbehörde zur Anpassung an die Ziele der
Raumordnung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB beteiligt.

Der Beschluss über die Billigung des Vorentwurfes erfolgte in der Gemeindevertretersitzung vom ........................
Die  frühzeitige Bürgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB ist durch öffentliche Auslegung des Vorentwurfes  in
der Zeit vom ....................... bis ....................... erfolgt. Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am
....................... im "Mitteilungsblatt des Amtes Anklam-Land".

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden
sind nach § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom ....................... zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert
worden.

Die Gemeindevertretung hat am ....................... den Entwurf des Bebauungsplans beschlossen und zur
öffentlichen Auslegung bestimmt. Der Entwurf der Begründung und des Umweltberichtes wurde gebilligt und
ebenfalls zur öffentlichen Auslegung bestimmt.

Der Entwurf des Bebauungsplans, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), der
Begründung und des Umweltberichts mit Anhängen, die gem. § 4 Abs. 1 BauGB und § 3 Abs. 1 BauGB
eingegangenen Stellungnahmen, hat in der Zeit vom ....................... bis ....................... während der
Dienststunden in den Amtsräumen des Amtes Anklam-Land, Rebelower Damm 1 in 17392 Spantekow sowie über
die Internetseite des Amtes Anklam-Land http://www.amt-anklam-land.de, nach  § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich
ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Bedenken und Anregungen während der
Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, am .......................
im "Mitteilungsblatt des Amtes Anklam-Land"  Nr. ... ortsüblich bekannt gemacht worden.

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden
sind nach § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom ....................... zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert
worden.

                    Der Bürgermeister

Spantekow, den ............... Siegel                                            ..............................

3. Die Gemeindevertretung hat die vorgebrachten Bedenken und Anregungen der Bürger sowie die Stellungnahmen
der Träger öffentlicher Belange am ....................... geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Der Bebauungsplan bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) wurde am .......................
von der Gemeindevertretung als Satzung beschlossen. Die Begründung zum Bebauungsplan wurde mit
Beschluss der Gemeindevertretung vom ....................... gebilligt.

                    Der Bürgermeister

Spantekow, den ............... Siegel                                            ..............................

4. Die Genehmigung der Satzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A )und dem Text (Teil B) , wurde mit
Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde vom ........................, AZ: ............................. erteilt.

          Der Bürgermeister

Spantekow, den ............... Siegel                                            ..............................

5. Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt.

          Der Bürgermeister

Spantekow, den ............... Siegel                                            ..............................

6. Die Genehmigung des Bebauungsplans, sowie die Stelle bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden
von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am .............................
ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung und Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2
BauGB) und weiter Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden.
Die Satzung ist am .............................. in Kraft getreten.

          Der Bürgermeister

Spantekow, den ............... Siegel                                            ..............................

Präambel
Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017
(BGBl. I S. 3634) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221) in
Verbindung mit der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni
2021 (GVOBl. M-V S. 1033) wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom ......................
folgende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 5 "Photovoltaikanlage Japenzin" der Gemeinde Spantekow,
bestehend aus der Planzeichnung (TEIL A) und dem Text (TEIL B) erlassen:

Hinweis
Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist gemäß § 11 DschG M - V (GVBI. M - V
Nr. 1 vom 14.01.98, S. 12 ff) die untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen
des Landesamtes für Bodendenkmalpflege oder dessen Vertreter in unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich hierfür sind der
Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung
erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige.
Bodendenkmale
Die Beseitigung, Veränderung und Umverlagerung, sowie die Durchführung von Maßnahmen, welche das Erscheinungsbild oder die
Substanz des Denkmals erheblich verändern unterliegt der Denkmalschutzbehörde gemäß § 7 Abs. I DSchG M-v. Vor Ausführung der
Maßnahme ist bei der unteren Denkmalschutzbehörde schriftlich die Genehmigung für Eingriffe in das Denkmal einzuholen. Soweit eine
andere Genehmigung für das Vorhaben gesetzlich vorgeschrieben ist, ersetzt diese Genehmigung gem. §7 Abs. 6 DSchG M-V die
denkmalrechtliche Genehmigung. In diesem Fall darf die Genehmigungsbehörde die Denkmalschutz Belange entsprechend dem
DSchG M-V berücksichtigen und darf die Genehmigung nur im Einvernehmen mit dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege
erteilen.

Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 BauGB

1.1 Art und Maß der baulichen Nutzung                                                                                                         § 9 Abs. 1 BauGB
1.1.1 Das sonstige Sondergebiet „Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie“ (SO EBS) dient der Errichtung und dem

Betrieb von großflächigen Photovoltaikanlagen. Zulässig sind Modultische mit Solarmodulen sowie die für den Betrieb
erforderlichen Nebenanlagen, Trafostationen, Wechselrichterstationen Verkabelungen, Wartungsflächen, Fahrwege und
Zaunanlagen.

1.1.2 Das sonstige Sondergebiet „Landwirtschaft“ (SO Land) dient gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO der Unterbringung von
Wirtschaftsstellen landwirtschaftlicher Betriebe. Innerhalb des sonstigen Sondergebietes „Landwirtschaft“ (SO Land) sind
Anlagen zur Lagerung von landwirtschaftlichen Produkten wie Getreide, etwaige Futter- oder Düngemittel und die dazu
erforderlichen Nebenanlagen zulässig. Des Weiteren ist die Unterstellung von landwirtschaftlichen Geräten zulässig.

1.1.3  Die maximale Grundflächenzahl ist für das sonstige Sondergebiet „Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie“
(SO EBS) und das sonstige Sondergebiet „Landwirtschaft“ (SO Land) gemäß § 17 Absatz 1 BauNVO auf 0,65 begrenzt.

1.1.4 Die maximale Höhe baulicher Anlagen im sonstigen Sondergebiet „Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie“
(SO EBS) auf 24,00 m über NHN des amtlichen Höhenbezugssystems DHHN2016 begrenzt. Die maximale Höhe baulicher
Anlagen im sonstigen Sondergebiet „Landwirtschaft“ (SO Land) wird auf 27,00 m über NHN des amtlichen Höhenbezugssystems
DHHN2016 begrenzt. Die Höhenbeschränkung gilt nicht für Blitzschutzeinrichtungen und Kameramasten.

1.2 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
                                                                            § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

1.2.1 Innerhalb des Geltungsbereiches sind nicht bebaute Flächen durch die Einsaat von standortheimischem Saatgut oder durch
Selbstbegrünung als Grünland zu entwickeln. Die Mahd dieser Flächen ist unter Berücksichtigung avifaunistischer Anforderungen
und den speziellen Anforderungen von Offenlandbrütern nicht vor dem 1. Juli eines Jahres zulässig. Der Einsatz von Dünge- und
Pflanzenschutzmitteln ist unzulässig. Es hat eine zweimal jährliche Mahd mit Abtransport des Mähgutes zu erfolgen. Anstelle der
Mahd kann auch eine Schafbeweidung vorgesehen werden mit einem Besatz von max 1,0 GVE, jedoch nicht vor dem 1. Juli.

1.3 Örtliche Bauvorschriften                                              § 86 Abs. 3 LBauO M-V
1.3.1 Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von 3,0 m innerhalb des Geltungsbereiches zulässig. In Einfriedungen sind Öffnungen von

mindestens 15 x 20 cm Größe in Bodennähe im Höchstabstand von 15 m einzurichten.

TEXT - TEIL B

18.4

SO Land

Geltungsbereich
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist im Plan im Maßstab
1:750 dargestellt und beläuft sich auf eine Fläche von etwa 2,4 ha. Er
erstreckt sich auf das Flurstück 195 der Flur 3 in der Gemarkung Japenzin.

© GeoBasis-DE/M-V 2022 DTK 10

Japenzin

BD

                                III. Nachrichtliche Übernahme
Telekom

Boden

Die Ziele und Grundsätze des Bundes- Bodenschutzgesetzes (BbodSchG) vom 17. März 1998 (BGBi.
I S. 502), in der zuletzt gültigen Fassung, des Landesbodenschutzgesetzes (LbodSchG M-V) vom 04.
Juli 2011 (GVOBI. M-V S. 759), in der zuletzt gültigen Fassung, zu berücksichtigen. Auch die
Forderungen der §§ 9 bis 12 der Bundes-Bodenschutz und Altlastenverordnung (BbodSchV) und der
DIN 19731 „Bodenbeschaffenheit- Verwertung von Bodenmaterial“ sind zu berücksichtigen.

Bemaßung in Meter

Kataster
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1. Aufstellungsbeschluss und Planungsanlass  

Die Solarpark Japenzin GmbH & Co. KG (nachfolgend Investor genannt) hat bei 

der Gemeinde Spantekow die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 5 
„Photovoltaikanlage Japenzin“ beantragt.  

Der Vorhabenstandort umfasst das 2,4 ha große Areal der ehemaligen 
Rinderanlage im Westen der Ortslage Japenzin. Die ehemalige Rinderanlage ist 
eine Konversionsfläche. 

Planungsziel ist die Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes 
„Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie“ (SO EBS) gemäß § 
11 Abs. 2 BauNVO. Dies soll die Errichtung und den Betrieb einer 
Freiflächenphotovoltaikanlage einschließlich der erforderlichen Nebenanlage 

planungsrechtlich ermöglichen und die Erzeugung von umweltfreundlichem 
Solarstrom (ca. 1.7 MW) sichern. Des Weiteren ist die Festsetzung eines sonstigen 
Sondergebietes „Landwirtschaft“ (SO Land) zum Erhalt des in Teilbereichen 
erhaltenswerten baulichen Bestandes und der weiterführenden 
landwirtschaftlichen Nutzung dieser Anlagen geplant. 

Der Bebauungsplan umfasst Vorhaben, die dem Klimawandel entgegenwirken, 
indem der Ausstoß an CO2 verringert wird, der mit der Erzeugung von Energie aus 
fossilen Energieträgern verbunden ist. Damit ist der Bebauungsplan für das 

Gemeinwohl nicht nur förderlich, nützlich oder dienlich. Es besteht vielmehr ein 
direktes öffentliches Interesse an der Errichtung der im Geltungsbereich geplanten 
Solaranlagen. 

Gemäß § 1 Abs. 2 EEG 2017 soll der Anteil erneuerbarer Energien bis zum Jahre 
2030 mindestens 30 Prozent betragen. Um dieses Ziel im Jahre 2030 zu erreichen, 
ist die Gemeinde Altenhagen bestrebt den Anteil an Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen im Gemeindegebiet zu erhöhen. 

In ihrer öffentlichen Sitzung vom 14.09.2021 beschloss die Gemeindevertretung 
der Gemeinde Spantekow die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 5 

„Photovoltaikanlage Japenzin“. 
  



S e i t e  | 4 
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2. Grundlagen der Planung 

2.1 Rechtsgrundlagen 

o Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 3. 

November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221) 

o Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung 
vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) 

o Planzeichenverordnung (PlanZV 90) i. d. F. vom 18. Dezember 1990 
(BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 

14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

o Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) i. d. 
F. der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015, zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 1033) 

o Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
(Kommunalverfassung - KV M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 
13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011, S. 777), geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. MV S. 467) 

o Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) i. d. F. der 
Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 08. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240) 

o Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung 
des Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungs-
gesetz - NatSchAG M-V) vom 23.Februar 2010 (GVOBl. M-V S. 66), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 2023 
(GVOBl. M-V S. 546)  

o Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. 
I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 
2021 (BGBl. I S. 306) 

o Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 
12. Juli 1999 (BGBl. I S. 1554), zuletzt geändert durch Artikel 126 der 
Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) 

o Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG M-V) vom 4. Juli 2011, 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBl. 

M-V S. 219) 

o Waldgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
(Landeswaldgesetz - LwaldG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 27. 
Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 870), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 22. Mai 2021 (GVOBl. M-V S. 790, 794) 

o Hauptsatzung der Gemeinde Spantekow in der aktuellen Fassung  
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2.2 Planungsgrundlagen 

o Kataster des Landesamtes für innere Verwaltung Mecklenburg-
Vorpommern, Amt für Geoinformation, Vermessungs- und 
Katasterwesen, Lübecker Straße 289, 19059 Schwerin vom März 2021 

o Entwurfsvermessung BV Rinderanlage Japenzin vom 23.01.2021 durch 
Vermessungsbüro Frank Sauder Voßstr. 1a, 17033 Neubrandenburg 
Lagebezug: ETRS89 (verkürzte Zone); Höhenbezug DHHN2016 (GPS) 

 

 

3. Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist im Plan im Maßstab 1:750 

dargestellt. Er beläuft sich auf eine Fläche von ca. 2,4 ha und umfasst die 

Flurstücke 194 (tlw.) und 195 der Flur 3 in der Gemarkung Japenzin. 
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4. Beschaffenheit des Plangebietes 

Der Vorhabenstandort umfasst eine durch intensive Tierhaltung genutzte 

Konversionsfläche im Westen der Ortslage Japenzin. Das Areal diente in der Zeit 
von 1962 bis 1995 der intensiven Tierproduktion und Lagerung, mit weiteren 
milderen Ausprägungen der Tierproduktion bis 2021. 

Auf dem Vorhabengelände standen insgesamt mehrere Gebäude, davon zwei 
Stallanlagen mit zugehörigen Dunglegen, vier zugehörige Betriebsgebäude, eine 
Lagerhalle, eine Siloanlage und mehrere Güllegruben. Alle Gebäude waren mit 
betonierten oder befestigten Wegen verbunden. Im westlichen Bereich befanden 
sich eine 1.000 m² große Dungplatte. Quer über das Gelände führt ein ca. 3 m 
breiter Wirtschaftsweg, der mit Betonplatten befestigt ist.  

Ab 1991 wurde der Standort übernommen und einige Jahre weitergeführt. Nach 
Beendigung der Tierhaltung an diesem Standort standen die Gebäude überwiegend 
leer. Der Gebäudebestand wurde bis auf eine Lagerhalle im Jahr 2021 oberirdisch 
angebrochen und die Abbruchmassen auf dem Gelände zwischengelagert.  

Verblieben sind bis heute alle Fundamente sowie Ver- und Entsorgungsschächte, 
betonierte Freiflächen, eine betonierte Dungplatte, befestigte Wirtschaftswege 
sowie Bodenverfestigungen.1 

Bäume sind lediglich in der nördlichen Randlage vorhanden, diese Liegen allerdings 
nicht im Geltungsbereich oder im Baufenster und werden nicht überplant. 

Die nächstgelegenen Wohnnutzungen liegen östlich des Planungsraum in einer 
Entfernung von etwa 100 m.  

Schutzgebiete nach den §§ 23 (Naturschutzgebiet), 24 (Nationalpark, Nationale 

Naturmonumente), 25 (Biosphärenreservat), 26 (Landschaftsschutzgebiet), 27 
(Naturpark) und 28 (Naturdenkmäler) des Bundesnaturschutzgesetzes oder 
europäische Schutzgebiete sind im gesamten Geltungsbereich nicht vorhanden. 

Als nächstgelegene Schutzgebiete sind das Vogelschutzgebiet DE 2347-401 
„Großes Landgrabental, Galenbecker und Putzarer See“ und das 
Landschaftsschutzgebiet LSG 090 „Landgrabental“ zu benennen. Beide befinden 
sich südwestlich des Plangebietes in etwa 1.700 m Entfernung.  

  

 
1 vgl. Konversionsgutachten vom 15.11.2020: S. 10, 12-13 
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Abbildung 1: Blick auf den Planungsraum (Blickrichtung Süden)  
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5. Vorgaben übergeordneter Planungen 

Bauleitpläne unterliegen den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung. 
Dabei sind die einzelnen Bundesländer gebunden, übergeordnete und 
zusammenfassende Pläne oder Programme aufzustellen.  

Für Planungen und Maßnahmen der Gemeinde Spantekow ergeben sich die Ziele, 
Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung aus folgenden 
Rechtsgrundlagen: 

o Raumordnungsgesetz (ROG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 22. 
Dezember 2008 (BGBl. l S. 2986), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 3. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2694) 

o Landesplanungsgesetz (LPlG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 5. Mai 1998 

(GVOBl. M-V S. 503), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 9. 
April 2020 (GVOBl. M-V S. 166, 181) 

o Landesverordnung über das Landesraumentwicklungsprogramm 
Mecklenburg-Vorpommern (LEP-LVO M-V) vom 27. Mai 2016 

o Landesverordnung über das Regionale Raumentwicklungsprogramm 
Vorpommern (RREP VP-LVO) vom 19. August 2010 

Im Verlauf des Aufstellungsverfahrens ist die Vereinbarkeit mit den Zielen und 
Grundsätzen der Raumordnung zu prüfen. Rechtsgrundlage hierfür ist § 4 Abs. 1 

ROG. Hiernach sind bei raumbedeutsamen Planungen der Gemeinde Ziele der 
Raumordnung zu beachten sowie Grundsätze und sonstige Erfordernisse der 
Raumordnung in Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen.  

Nach § 3 Nr.6 ROG sind solche Vorhaben, die die räumliche Entwicklung und 
Ordnung eines Gebietes beeinflussen, als raumbedeutsam zu beurteilen. In diesem 
Zusammenhang entscheiden also die Dimension der geplanten Photovoltaikanlage, 
die Besonderheit des Standortes sowie die vorhersehbaren Auswirkungen auf 
gesicherte Raumfunktionen die Raumbedeutsamkeit. 

Gemäß geltender Rechtsprechung trifft das regelmäßig dann zu, wenn infolge der 

Größe des Vorhabens Auswirkungen zu erwarten sind, die über den unmittelbaren 
Nahbereich hinausgehen (Raumbeanspruchung, Raumbeeinflussung). 

Im LEP M-V sind bereits konkrete Vorgaben für die Entwicklung der Erneuerbaren 
Energien getroffen worden. Gemäß dem Programmsatz 5.3 (1) LEP M-V 2016 
soll in allen Teilräumen eine sichere, preiswerte und umweltverträgliche 
Energieversorgung bereitgestellt werden. Der Anteil erneuerbarer Energien soll 
dabei stetig wachsen. 

Im Programmsatz 5.3 (2) soll zum Schutz des Klimas und der Umwelt der 

Ausbau der erneuerbaren Energien auch dazu beitragen, Treibhausgasemissionen 
so weit wie möglich zu reduzieren.  

Weitere Reduzierungen von Treibhausgasemissionen sollen insbesondere durch 
Festlegung von Maßnahmen  

- zur Energieeinsparung,  

- der Erhöhung der Energieeffizienz,  
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- der Erschließung vorhandener Wärmepotenziale z. B. durch Nutzung der 
Geothermie sowie  

- der Verringerung verkehrsbedingter Emissionen Klima- und Umweltschutz 
in der Regional- und Bauleitplanung sowie anderen kommunalen Planungen  

erreicht werden.  

Bei Planungen und Maßnahmen zum Ausbau erneuerbarer Energien, die zu 
erheblichen Beeinträchtigungen naturschutzfachlicher Belange führen, ist zu 
prüfen, ob rechtliche Ausnahmeregelungen aus zwingenden Gründen des 

überwiegenden öffentlichen Interesses angewendet werden können.   

Freiflächenphotovoltaikanlagen sollen effizient und flächensparend errichtet 
werden. Dazu sollen sie verteilnetznah geplant und insbesondere auf 
Konversionsstandorten, endgültig stillgelegten Deponien oder Deponieabschnitten 
und bereits versiegelten Flächen errichtet werden.  

Hinsichtlich der Solarenergie sind in der Planungsregion Vorpommern zudem die 
textlichen Vorgaben des RREP VP zu beachten. Grundsätzlich ergibt sich auch aus 
dem RREP VP ein klares Bekenntnis zum weiteren Ausbau der Erneuerbaren 

Energien.  

Es wird ausgeführt, dass an geeigneten Standorten die Voraussetzungen für den 
weiteren Ausbau regenerativer Energieträger […] geschaffen werden sollen (RREP 
VP Programmsatz 6.5.6). 

Durch Maßnahmen zur Energieeinsparung, zur Erhöhung der Energieeffizienz und 
die Nutzung regenerativer Energieträger soll die langfristige Energieversorgung 
sichergestellt und ein Beitrag zum globalen Klimaschutz geleistet werden (RREP 
VP Programmsatz 6.5.5). Damit richtet sich die langfristige raumordnerische 
Zielstellung nach einer optimalen Nutzung regenerativer Energiequellen, auch im 

Hinblick auf den Klimaschutz.  

Auch für die Energieerzeugung auf der Basis solarer Strahlungsenergie sind 
konkrete Entwicklungsabsichten des RREP VP zu berücksichtigen. Gemäß dem 
Programmsatz 6.5 (8) RREP V-P sollen Solaranlagen vorrangig auf Gebäuden 
oder Lärmschutzwänden bzw. auf vorbelasteten Standorten wie 
Konversionsflächen aus wirtschaftlicher oder militärischer Nutzung errichtet 
werden.  

Der Entwicklung und dem Ausbau der Versorgung mit regenerativen 

Energieträgern kommt damit insgesamt auch unter regionalplanerischen 
Gesichtspunkten eine besondere Bedeutung zu. Dem kann die Gemeinde 
Spantekow mit der vorliegenden Planung Rechnung tragen. 

Der Entwicklung und dem Ausbau der Versorgung mit regenerativen 
Energieträgern kommt damit insgesamt auch unter regionalplanerischen 
Gesichtspunkten eine besondere Bedeutung zu. Dem kann die Gemeinde 
Spantekow mit der vorliegenden Planung Rechnung tragen.  

In der Festlegungskarte des Landesraumentwicklungsprogramm wird der 
Planungsraum als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft dargestellt. Gemäß des 
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Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern, Programmsatz 3.1.4 (1) 
befindet sich der Planungsraum innerhalb eines Vorbehaltsgebietes 
Landwirtschaft.  

  

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem RREP Vorpommern (Lage Planungsraum rot markiert)  

Durch die Ausweisung des Planungsraumes als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft ist 

eine Prüfung des Einzelfalls für die Belange der Landwirtschaft erforderlich.   

Die abwägende Entscheidung für eine zukünftige Ausformung einer 
bedarfsgerechten und Ressourcen schonenden Landwirtschaft ist mit anderen 
öffentlichen Belangen (hier: Ansiedlung von Gewerbebetrieben zur Erzeugung 
solarer Strahlungsenergie im Sinne des allgemeinen Klimaschutzes) in Einklang zu 
bringen. 

Aufgrund der Vorprägung des Standortes schließt sich eine ackerbauliche Nutzung 
aus, da Mutterböden weiträumig nicht vorhanden bzw. ortstypisch stark verändert 
sind. Demnach ist die Fläche prädestiniert für die Gewinnung von Solarenergie. Ein 

Entzug von landwirtschaftlicher Nutzfläche findet nicht statt. 

Durch den Betrieb der Photovoltaikanlagen sind keine nachteiligen Wirkungen auf 
das Grund- und Oberflächenwasser zu erwarten.  

Das Niederschlagswasser kann überwiegend vollständig und ungehindert im Boden 
versickern. Es ist somit keine Reduzierung der Grundwasserneubildung zu 
erwarten. 

Der vorliegende Planungsraum wurde ausgewählt, da dieser eine günstige 
Topografie (ebene Fläche) aufweist, nicht verschattet wird und aufgrund der 
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bestehenden Erschließung gut für die umwelt- und ressourcenschonende Art der 
dezentralen Stromerzeugung geeignet ist. Eine ackerbauliche Nutzung der Fläche 
schließt sich aufgrund der Vorprägung des Standortes aus. Ebenso werden 
vorliegend keine Schutzgebiete oder gesetzlich geschützte Biotope überplant. 
Andere naturschutzfachlich hochwertige Standorte können dahingehend geschont 
werden. Da sich der Planungsraum direkt an die Ortslage anschließt, werden keine 
unverschnittenen Freiräume beeinträchtigt. 

Durch die geplante Aufständerung der Module mittels Rammfundamenten ist nur 

eine sehr geringe Versiegelung des Bodens erforderlich. 

Nach der Begründung von Ziff. 5.3 (9) LEP M-V 2016 gilt folgendes: Der 
Entwicklung und dem Ausbau der Versorgung mit erneuerbaren 
Energieträgern kommt weiterhin eine besondere Bedeutung zu. Im 
Vordergrund stehen bei der Stromerzeugung Windenergie, Photovoltaik und 
Bioenergie. 

Die Entwicklung räumlicher Gesamtkonzeptionen auf regionaler Ebene 
bezieht auch die Bündelung von leistungsstarken Anlagen zur 

Energieerzeugung, -speicherung und -nutzung im Standortzusammenhang 
mit vorhandener Infrastruktur in der Nähe zum Übertragungsnetz in die 
Überlegungen ein. Grundlagen für weiterführende Überlegungen zum 
Ausbau erneuerbarer Energien und der hierfür erforderlichen 
Gebietsausweisungen liefern die energiepolitische Konzeption für 
Mecklenburg-Vorpommern, die regionalen Energiekonzepte der 
Planungsregionen und der Landesatlas Erneuerbare Energien Mecklenburg-
Vorpommern 2011. 

Jede Art der Energieproduktion führt zu Eingriffen in Natur und Landschaft. 

Die Regionalplanung soll Festlegungen zur Ausweisung geeigneter Gebiete 
für den Ausbau erneuerbarer Energien treffen, um den Ausbau regional zu 
steuern. 

Die verstärkte Nutzung der Potenziale für erneuerbare Energien erfordert 
künftig große Kapazitäten von Energiespeichern hinsichtlich verschiedener 
Technologien, Größenordnungen und Zeitbereichen. Im Zusammenwirken 
von Hochschulen, regionalen Versorgern, Stadtwerken, Kommunen, 
Unternehmen und kompetenten Netzwerken sollen innovative Projekte zu 

intelligentem Lastmanagement, virtuellen Kraftwerken, Speichern und 
dezentralem Energiemanagement entwickelt und umgesetzt werden. 2 

Die Einbeziehung benachteiligte Ackerflächen für die Energieerzeugung 
außerhalb eines Streifens von 110 Metern beiderseits von Autobahnen, 
Bundesstraßen und Schienenwegen im Sinne der Diversifizierung der 
Landwirtschaft hätte in die dazu getroffenen Abwägungsentscheidung der 
Landesregierung einbezogen werden müssen.  

In diesem Zusammenhang ist eine pauschale Entscheidung für die 
Zulässigkeit von Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftlichen 

 
2 Begründung zum LEP M-V 2016 Z 5.3 (9) 
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Flächen entlang der o. g. Verkehrswege unabhängig vom jeweiligen 
landwirtschaftlichen Ertragsvermögen dieser Flächen nicht nachvollziehbar.   

Darüber hinaus erfolgte entgegen der Vorgabe des Verordnungsgebers 
bisher keine Festlegung der Regionalplanung zur Ausweisung geeigneter 
Gebiete für den Ausbau von Freiflächenphotovoltaikanlagen zur Erzeugung 
erneuerbarer Energien, um den Ausbau regional zu steuern. 

Insofern ist davon auszugehen, dass die jeweilige Gemeinde im Rahmen 
Ihrer Planungshoheit für die Steuerung des Ausbaus von 

Freiflächenphotovoltaikanlagen insbesondere in Kombination mit 
Energiespeichern und dezentralem Energiemanagement eigene Kriterien 
festlegen kann. 

Vorliegend soll die Inanspruchnahme geeigneter Flächen an die 
Begrifflichkeit benachteiligter Gebiete nach der Richtlinie 86/465/EWG des 
Rates vom 14. Juli 1986 betreffend das Gemeinschaftsverzeichnis der 
benachteiligten landwirtschaftlichen Gebiete i.S.d. Richtlinie 75/268/EWG 
(ABl. (EG) Nr. L 273, S. 1) in der Fassung der Entscheidung der EU-

Kommission 97/172/EG vom 10. Februar 1997 (ABl. (EG) Nr. L 72, S. 1) 
angelehnt werden. 

 

Der Begriff ist im EU-Landwirtschaftsrecht die Basis für »Zahlungen wegen 
naturbedingter Benachteiligungen in Berggebieten und in anderen 
benachteiligten Gebieten zur dauerhaften Nutzung landwirtschaftlicher 
Flächen und damit zur Erhaltung des ländlichen Lebensraums sowie zur 
Erhaltung und Förderung von nachhaltigen Bewirtschaftungsformen. Hierzu 
gehören Gebiete, in welchen die Aufgabe der Landnutzung droht und der 

ländliche Lebensraum erhalten werden muss. 

Diese Gebiete haben folgende Nachteile: 
• schwach ertragfähige landwirtschaftliche Flächen, 
• als Folge geringer natürlicher Ertragfähigkeit deutlich 

unterdurchschnittliche Produktionsergebnisse, 
• eine geringe oder abnehmende Bevölkerungsdichte, wobei die 

Bevölkerung überwiegend auf die Landwirtschaft angewiesen ist. 3 

Die mit der vorliegenden Planung gewählte Flächenkulisse erfüllt diese oben 

angeführten Kriterien vollumfänglich. 

Der Bebauungsplan Nr. 5 „Photovoltaikanlage Japenzin“ erscheint somit mit 
den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung vereinbar.  

  

 
3 https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/beitrag/2750 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31986L0465
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31975L0268
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31975L0268
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31997D0172
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31997D0172
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Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan (FNP) dient als behördeninternes 
Handlungsprogramm einer Gemeinde. Beispielsweise bildet der 
Flächennutzungsplan den rechtlichen Rahmen, welcher durch das 
Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 S. 1 BauGB bestimmt ist. Die Gemeinde 
Spantekow verfügt derzeit nicht über einen genehmigten und wirksamen 
Flächennutzungsplan.  

Die Gemeinde Spantekow ist noch nicht in der Lage, ein 

Flächennutzungsplankonzept für das gesamte Gemeindegebiet zu 
erarbeiten. Demgegenüber erfordert die geordnete städtebauliche 
Entwicklung, dass für das o. g. Vorhaben die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen durch einen vorzeitigen Bebauungsplan geschaffen 
werden.  

Die Aufstellung des Bebauungsplans dient unter anderem dazu, die 
Errichtung und den Betrieb von Energieerzeugungsanlagen auf der Basis 
solarer Strahlungsenergie planungsrechtlich zu ermöglichen. Die zeitnahe 

Errichtung und der Betrieb der geplanten Anlagen liegen im besonderen 
Interesse der Kommune.  

Durch eine Verzögerung der Aufstellung des Bebauungsplans wäre die 
zeitnahe Verwirklichung der danach auch im öffentlichen Interesse der 
Gemeinde liegenden Investitionsentscheidung in Frage gestellt.  

Der Gemeinde entstünde durch die Nichtaufstellung des vorzeitigen 
Bebauungsplans der Nachteil, dass die Vorhabenträgerin dann die 
Investition an einem anderen Standort realisieren wird. Sie hat deutlich 
gemacht, dass sie auf eine zeitnahe Umsetzung des Vorhabens angewiesen 

ist. Aus gewerbesteuerlicher Sicht ist darüber hinaus zu begrüßen, dass die 
durch das Vorhaben anfallenden Gewinne mit einem Anteil von 70 % in der 
Gemeinde Spantekow der Gewerbesteuer zu unterwerfen sind.  

Für die Bereitstellung einer Fläche für das sonstige Sondergebiet spricht 
zudem, dass hierfür auch unter übergeordneten Gesichtspunkten ein Bedarf 
besteht. Eine zeitnahe Realisierung des in dem Bebauungsplan 
vorgesehenen Vorhabens ist nämlich angesichts der Zielstellung des 
Gesetzes über den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG) geboten.  

Für die Aufstellung des vorzeitigen Bebauungsplans spricht daher neben 
dem Bedarf an Standortflächen für Erneuerbare Energien im 
Gemeindegebiet, dass für das Vorhaben ein dringendes öffentliches 
Interesse streitet.  

Es sind also erhebliche Nachteile zu befürchten, würde die Gemeinde nicht 
nach Maßgabe von § 8 Abs. 4 BauGB handeln. 

Der Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungsplans stehen ferner auch keine 
anderweitigen Entwicklungsabsichten der Gemeinde Spantekow entgegen.  
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Die Rechtsprechung verlangt insoweit  

„eine gewisse Einbettung des vorzeitigen Bebauungsplans in die zum 
Zeitpunkt seiner Aufstellung vorhandenen Vorstellungen der Gemeinde von 
ihrer städtebaulichen Entwicklung“ (VGH München, U. v. 15.01.1997 – 26 N 
96.2907 – juris, Rn. 18). 

Dies ist vorliegend nicht zweifelhaft. Für das Plangebiet und seine 
Umgebung liegen keine konkreten Planungs- und Entwicklungsabsichten der 
Gemeinde Spantekow vor, die einer Verwirklichung des auf dem Plangebiet 

beabsichtigten Vorhabens entgegenstünden.  

Gemäß § 8 Abs. 2 Satz 2 BauGB bestünde auch die Möglichkeit der 
Aufstellung eines selbstständigen Bebauungsplans.  

Auch hier ist ein wirksamer Flächennutzungsplan nicht erforderlich, wenn 
der selbstständige Bebauungsplan ausreicht, um die städtebauliche 
Entwicklung zu ordnen. Dieser setzt allerdings voraus, dass ein weiterer 
Koordinierungs- und Steuerungsbedarf über das Plangebiet des 
Bebauungsplans hinaus in der Gemeinde nicht besteht.  

Aufgrund der geringfügigen Plangebietsgröße im Verhältnis zur 
Gesamtgemeindefläche ist der vorliegende Bebauungsplan nicht in der Lage, 
den städtebaulichen bzw. planungsrechtlichen Koordinierungs- und 
Steuerungsbedarf der Gemeinde Spantekow abzudecken.  

Die grundsätzliche Absicht der Gemeinde zur Aufstellung eines 
Flächennutzungsplans ist davon unberührt. 
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6. Inhalt des Bebauungsplans 

6.1 Städtebauliches Konzept  

Der Standort ist aus städtebaulicher Sicht ausdrücklich gut geeignet, weil er durch 
seine Vorprägung keine Nutzungskonkurrenz mit anderen möglichen 
städtebaulichen Entwicklungszielen bestehen. 

Es ist festzustellen, dass die Auswirkungen der vorherigen Nutzung fortwirken und 
den ökologischen Wert der Flächen infolge der Vornutzung schwerwiegend 
beeinträchtigen. Eine landwirtschaftliche Nutzung ist demnach nicht mehr möglich. 

Hochwertigen Biotopstrukturen oder Schutzgebiete werden mit dem Vorhaben 
nicht berührt. Darüber hinaus ist die Erschließung durch eine bestehende Zufahrt 
gesichert. 

 

6.2 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Für die zulässigen Nutzungen und baulichen Anlagen wird der Geltungsbereich 
gemäß des vorhandenen Nutzungsbestands funktionsbezogen getrennt. 
Entsprechend werden zwei sonstige Sondergebiete mit den Zweckbestimmungen 
„Landwirtschaft (SO Land)“ und mit der Zweckbestimmung „Energiegewinnung auf 
der Basis solarer Strahlungsenergie (SO EBS)“ festgesetzt. 

Im Interesse einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und der Minimierung 

der erforderlichen Eingriffe soll die Grundflächenzahl (GRZ) abweichend von der 
Obergrenze auf ein unbedingt notwendiges Maß reduziert werden. Mit Hilfe der 
Baugrenze wird dabei innerhalb der Planzeichnung Teil A der Bereich festgesetzt, 
auf dem das zulässige Maß der baulichen Nutzung realisiert werden soll.  

Auf der Grundlage der ermittelten Vorversiegelungen und einer möglichen 
Erweiterungsfläche werden die Grundflächen für das sonstige Sondergebiet 
Landwirtschaft „SO Land“ und das sonstige Sondergebiet „Energiegewinnung auf 
der Basis solarer Strahlungsenergie (EBS)“ auf 0,65 festgesetzt.  

Die Photovoltaikanlagen werden ausschließlich im Bereich der durch die Baugrenze 

eingefassten sonstigen Sondergebietsflächen SO EBS errichtet.  

 

SO Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie (SO EBS) 

Mit dem Baubeginn werden die Solarmodule für die Photovoltaikanlage auf in den 
Boden gerammten Stützen in Reihen mit einem Abstand von etwa 5 m aufgestellt. 
Die Unterkonstruktionen bestehen aus verzinktem Stahl. Die Tische sind geneigt 
und nach Süden ausgerichtet.  

Die Module werden zu Strängen untereinander verkabelt, welche gebündelt an die 

Zentralwechselrichter angeschlossen werden.  

Die Gemeinde nutzt vorliegend die Möglichkeit sonstige Sondergebiete gemäß § 
11 Abs. 2 BauNVO auszuweisen, denn die beabsichtigte Art der Nutzung wird durch 
die Definition der Baugebiete nach § 2 bis 10 BauNVO nicht gedeckt. 
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Das Maß der baulichen Nutzung wird über die Grundflächenzahl (GRZ) und die 
Höhe der baulichen Anlagen geregelt.  

Der erforderliche Flächenanteil des Baugrundstückes, der überbaut wird, richtet 
sich nach den Abmessungen und der Anzahl der einzelnen Module sowie den nicht 
überbauten „verschatteten“ Zwischenräumen.  

Man kann in der Praxis davon ausgehen, dass ca. 65 % der Sondergebietsfläche 
von den Modultischen überstanden werden und aufgrund der 
Verschattungswirkung eine Freihaltefläche von 35 % erforderlich ist, um eine 

optimale Energieausbeute erzielen zu können. Entsprechend wurde eine 
Grundflächenzahl von 0,65 festgesetzt. 

Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass sich die überbaute Fläche 
nicht mit der geplanten versiegelten Fläche deckt, denn im Sinne des 
Minimierungsgebotes der erforderlichen Eingriffe in das Schutzgut Boden wurde 
durch den Investor eine Bauweise gewählt, die die maßgebenden Bodenfunktionen 
auch unterhalb der Modultische weitestgehend nicht gefährdet.  

Mit Hilfe der Baugrenze wurde innerhalb der Planzeichnung Teil A der Teil der 

Vorhabengrundstücke festgesetzt, auf dem das zulässige Maß der baulichen 
Nutzung realisiert werden darf.  

 

Sondergebiet Landwirtschaft (SO Land) 

Die geplant zu erhaltene Bausubstanz der östlich der Zufahrtsstraße im Plangebiet 
liegenden betonierten Lagerfläche mit anschüttbaren Wänden und der gut 
erhaltenen Unterstellhalle sollen weiterhin für die Zwischenlagerung und Lagerung 
von landwirtschaftlichen Produkten wie Getreide, etwaige Futter- oder Düngemittel 
genutzt werden. Des Weiteren soll die Halle auch als Unterstellhalle für die zur 

Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen notwendigen Klein- und 
Großgeräte dienen. 

Zur Zahl der Vollgeschosse (Z) sind in beiden Sondergebieten keine Festsetzungen 
erforderlich, weil die Höhe baulicher Anlagen (H) in Metern über dem anstehenden 
Gelände zur Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung, insbesondere zur 
Vermeidung von unnötigen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes innerhalb 
der Planzeichnung Teil A festgesetzt wird.  

Für die Modultische und die geplanten Nebenanlagen wird nach derzeitigen 

Planungen des Vorhabenträgers eine maximale Höhe von 4,00 m über 
Geländeoberkante nicht überschritten. Als unterer Bezugspunkt dient das 
anstehende Gelände.  

Für die zu erhaltene Bausubstanz im SO Landwirtschaft und mögliche bauliche 
Erweiterungen wird die Höhe der vorhandenen Lagerhalle als maßgebende, das 
Plangebiet prägende max. Höhe mit 27,00 m über NHN im Höhenbezugssystem 
DHHN2016 festgesetzt.  

Weitere mögliche Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung sind nicht 
Gegenstand der Regelungsabsicht der Gemeinde Spantekow. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Baugrundst%C3%BCck


S e i t e  | 17 

 

 

Bearbeitungsstand: September 2023  Bebauungsplan Nr. 5 
„Photovoltaikanlage Japenzin“ 

  Begründung                                                                                 

 

Folgende Festsetzungen wurden getroffen: 

1.1.1. Das sonstige Sondergebiet „Energiegewinnung auf der Basis solarer 
Strahlungsenergie“ (SO EBS) dient der Errichtung und dem Betrieb von 
großflächigen Photovoltaikanlagen. Zulässig sind Modultische mit 
Solarmodulen sowie die für den Betrieb erforderlichen Nebenanlagen, 
Trafostationen, Wechselrichterstationen Verkabelungen, 
Wartungsflächen, Fahrwege und Zaunanlagen. 

1.1.2. Das sonstige Sondergebiet „Landwirtschaft“ (SO Land) dient 
gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO der Unterbringung von 
Wirtschaftsstellen landwirtschaftlicher Betriebe. Innerhalb des 
sonstigen Sondergebietes „Landwirtschaft“ (SO Land) sind 
Anlagen zur Lagerung von landwirtschaftlichen Produkten wie 
Getreide, etwaige Futter- oder Düngemittel und die dazu 
erforderlichen Nebenanlagen zulässig. Des Weiteren ist die 
Unterstellung von landwirtschaftlichen Geräten zulässig. 

1.1.3. Die maximale Grundflächenzahl ist für das sonstige Sondergebiet 
„Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie“ (SO EBS) 
und das sonstige Sondergebiet „Landwirtschaft“ (SO Land) gemäß § 17 
Absatz 1 BauNVO auf 0,65 begrenzt. 

1.1.4. Die maximale Höhe baulicher Anlagen im sonstigen Sondergebiet 
„Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie“ (SO EBS) 
auf 24,00 m über NHN des amtlichen Höhenbezugssystems DHHN2016 
begrenzt. Die maximale Höhe baulicher Anlagen im sonstigen 
Sondergebiet „Landwirtschaft“ (SO Land) wird auf 27,00 m über 

NHN des amtlichen Höhenbezugssystems DHHN2016 begrenzt. Die 
Höhenbeschränkung gilt nicht für Blitzschutzeinrichtungen und 
Kameramasten. 

 

6.3 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

Über den Ausgleichsbezug des § 1a Abs. 3 BauGB hinaus hat die Gemeinde über 
§ 9 Absatz 1 Nr. 20 BauGB die Möglichkeit, landschaftspflegerische Maßnahmen 

bzw. Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft festzusetzen.  

 

Folgende Festsetzungen wurden getroffen: 

1.2.1. Innerhalb des Geltungsbereiches sind nicht bebaute Flächen durch die 
Einsaat von standortheimischem Saatgut oder durch Selbstbegrünung 
als Grünland zu entwickeln. Die Mahd dieser Flächen ist unter 
Berücksichtigung avifaunistischer Anforderungen und den speziellen 
Anforderungen von Offenlandbrütern nicht vor dem 1. Juli eines Jahres 

zulässig. Der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ist 
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unzulässig. Es hat eine zweimal jährliche Mahd mit Abtransport des 
Mähgutes zu erfolgen. Anstelle der Mahd kann auch eine 
Schafbeweidung vorgesehen werden mit einem Besatz von max 1,0 
GVE, jedoch nicht vor dem 1. Juli. 

 

6.4 Örtliche Bauvorschriften  

Die Städte und Gemeinden haben aufgrund der Ermächtigung, „örtliche 
Bauvorschriften“ erlassen zu können, die Möglichkeit, im Sinne einer 
Gestaltungspflege tätig zu werden. Die Rechtsgrundlage für ein solches Handeln 
ist durch § 86 Absatz 3 der Landesbauordnung M-V gegeben. Für den 
Planungsraum des vorliegenden Bebauungsplans ist in diesem Zusammenhang die 
Zulässigkeit von Einfriedungen festzusetzen. 

Der Geltungsbereich wird mit Einfriedungen inkl. Übersteigschutz gesichert. Dabei 
werden im Sinne des Biotopverbundes und zum Schutz von Kleinsäugern und 
anderen Tierarten Durchschlupfmöglichkeiten in den Einfriedungen mit 15 - 20 cm 
Höhe im Bodenbereich offengehalten.  

 

Folgende Festsetzungen wurden dazu getroffen: 

1.3.1. Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von 3,0 m innerhalb des 
Geltungsbereiches zulässig. In Einfriedungen sind Öffnungen von 
mindestens 15 x 20 cm Größe in Bodennähe im Höchstabstand von 15 
m einzurichten. 

 

6.5 Umweltprüfung  

Nach Abfrage des Umfangs und Detaillierungsgrades der Umweltprüfung nach § 2 

Abs. 4 BauGB erfolgt die Darstellung der Ergebnisse im Umweltbericht. 

Durch die Umweltprüfung können vorhersehbare erhebliche Beeinträchtigungen 
der Umwelt sowie deren Wechselwirkungen ermittelt werden. 

Das Vorhaben wird deshalb eingehend auf seine Wirkungen auf die Schutzgüter 
nach § 2a BauGB untersucht. Aufgrund der Standortsituation und möglicher 
Umweltwirkungen des Vorhabens wird insbesondere für die Schutzgüter Mensch, 
Boden, Tiere/Pflanzen und Landschaft ein erhöhter Untersuchungsbedarf 
festgestellt. 

Maßgeblich für die Betrachtungen der Umweltauswirkungen des Vorhabens sind 
die Realisierung und der Betrieb von Freiflächen-Photovoltaikanlagen als befristete 
Zwischennutzung einschließlich der dazu erforderlichen Nebenanlagen. 

Zur Eingrenzung des Beurteilungsraumes für die Bestandsaufnahme und 
Bewertung des Umweltzustandes wird daher der Geltungsbereich des 
Bebauungsplans einschließlich eines Zusatzkorridors von 50 m als Grenze des 
Untersuchungsraumes gewählt. Zusammenfassend wurden vier 
Konfliktschwerpunkte mit einem erhöhten Untersuchungsbedarf festgestellt:  
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1. Unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft durch geplante 
Flächeninanspruchnahme betreffen die Schutzgüter Boden, Tiere und 
Pflanzen. 

2. Lärm, Staub sowie Schadstoffimmissionen während der Bauphase sind 
bezüglich der Schutzgüter Mensch und Gesundheit, Boden, Pflanzen und 
Tiere zu beurteilen.  

3. Die Wahrnehmbarkeit der Anlage ist bezüglich der Schutzgüter Tiere, 
Mensch und Landschaftsbild zu beurteilen. 

Weitere Konfliktschwerpunkte sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu 
erwarten.  

Im Rahmen der Umweltprüfung ist die Prüfung artenschutzrechtlicher 
Verbotstatbestände erforderlich. Aufgrund der Vorprägung durch die intensive 
Landwirtschaft erfolgt diese Prüfung als worst-case-Analyse. 

Die bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkintensität ist für die oben formulierten 
Planungsziele insgesamt als gering einzuschätzen. Geplante Eingriffe beschränken 
sich auf ein unbedingt notwendiges Maß. Hochwertige Biotopstrukturen werden 

bewusst nicht überplant.  

Die Betroffenheit streng oder besonders geschützter Arten im Bereich des 
geplanten Baufeldes ist auch aufgrund der intensiven Nutzung erwartungsgemäß 
sehr gering.  

Von einer Kartierung des im Planungsraum vorkommenden Artenbestandes wird 
unter Beachtung der Einflüsse der Rinderanlage abgesehen.  

Von ihr wären keine neuen Erkenntnisse zu erwarten, da bereits allgemeine 
Erkenntnisse zu artspezifischen Verhaltensweisen und Habitatansprüchen vor dem 
Hintergrund der örtlichen Gegebenheiten sichere Rückschlüsse auf das 

Vorhandensein bzw. Fehlen bestimmter Arten zulassen.  

Das Vorkommen einer Art wird angenommen, wenn die Art im Raum verbreitet ist 
und sich dort geeignete Habitatstrukturen befinden (worst-case-Betrachtung). Die 
Diskussion der Betroffenheit von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen 
erfolgt in einem gesonderten Fachbeitrag. 

 

6.6 Verkehrskonzept 

Erschlossen wird der Planungsraum über die ausgehend von der Kreisstraße K60 

bestehende Zufahrtsstraße im Norden. 

Lediglich für die Bauphase ist mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen durch 
Liefer- und Baufahrzeuge zu rechnen. Während der Betriebsphase besteht 
demgegenüber kein relevanter zusätzlicher Fahrzeugverkehr.  

Die Änderung oder Errichtung einer Zufahrt außerhalb einer festgesetzten 
Ortsdurchfahrt bedarf einer Sondererlaubnis des Straßenbaulastträgers. 
Diese wird in der nächsten Planungsebene bei Kreisstraßenmeisterei des 
Landkreises VG gesondert beantragt. 
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7. Immissionsschutz 

Für den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans sind keine 

wesentlichen Immissionswirkungen im Plangebiet vorhersehbar, die auch nur 
ansatzweise zu immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen im Sinne von 
Überschreitungen gesetzlich vorgeschriebener Immissionsgrenzwerte führen 
könnten.  

 

Blendwirkungen 

Ungewollte Reflexionen können den Wirkungsgrad von Photovoltaik-Modulen 
mindern. Das Sonnenlicht fällt in unterschiedlichem Winkel auf die Oberfläche des 
Solarmoduls. Ein Teil von dieser Strahlung wird durch die Oberfläche nicht 

absorbiert, sondern reflektiert. Das kann sowohl an der Abdeckung des 
Solarmoduls wie auch im Innern des Solarmoduls erfolgen. Die Reflexionsverluste 
in Photovoltaik Modulen können bis zu zehn Prozent ausmachen, womit der 
mögliche Ertrag also erheblich gemindert wird. Die Höhe der Reflexionsverluste 
hängt von der Oberflächenstruktur ab. 

Da es bei allen Solarzellen zu diesen Reflexionsverlusten kommt, wird in jede 
Solarzelle eine Antireflexionsschicht eingebaut, um die Verluste möglichst klein zu 
halten. Diese Antireflexionsschichten werden auf die Wafer aufgebracht. Dabei 

werden die Reflexionsverluste beim Wafer allein von 40 % auf rund 5 % 
vermindert. 

Die Reflexionsverluste von Solarmodulen können weiter vermindert werden, indem 
auch das Abdeckglas mit entsprechenden reflexionsmindernden Schichten 
bedampft wird.  

Werden antireflexbeschichtete Gläser genutzt, können die Verluste um weitere 3 
Prozent vermindert werden. Mit der Nanotechnologie haben sich hier große 
Möglichkeiten ergeben, die Antireflexschicht des Solarglases sehr exakt zu 
texturieren, sodass immer weniger Verluste entstehen. 

Alle Antireflexschichten können dennoch die Reflexionsverluste nicht auf Null 
vermindern.  

Deshalb wird zusätzlich die Oberfläche der Solarzellen texturiert. Durch die 
Texturierung erhält die Solarzelle eine andere Oberflächenstruktur, die es 
ermöglicht, dass mehr Photonen genutzt werden können. Die Kombination von 
diesen Methoden können die Reflexionsverluste auf unter 1 Prozent senken.4 

Auch vorliegend werden durch den Investor Module zur Anwendung kommen, die 
durch ihre Antireflexbeschichtung sowie ihre texturierte Oberfläche 

Reflexionsverluste von weniger als 1 % aufweisen.  

 

 

 
4 https://www.photovoltaik.org/wissen/reflexionsverluste 



S e i t e  | 21 

 

 

Bearbeitungsstand: September 2023  Bebauungsplan Nr. 5 
„Photovoltaikanlage Japenzin“ 

  Begründung                                                                                 

Betriebliche Lärmemissionen 

Im Nahbereich der Anlage können, z. B. durch Wechselrichter und 
Kühleinrichtungen betriebsbedingte Lärmemissionen entstehen. Des Weiteren ist 
in den Ernteperioden mit temporär erhöhtem Anlieferungsverkehr zu rechnen.  

Um ausreichenden Schallschutz zu gewährleisten, werden solche lärmrelevanten 
Anlagen mit einem ausreichend großen Mindestabstand zur nächstgelegenen 
Wohnbebauung errichtet.  

Auch für schallempfindliche Säugetierarten, wie Fledermäuse, können 

Lärmimmissionen relevant sein. Ein Wechselrichter ist ein wichtiger Bestandteil 
einer Photovoltaikanlage. Die Solarmodule produzieren Gleichstrom, den der 
Wechselrichter vor der Einspeisung ins öffentliche Stromnetz sowie vor der 
Verwendung im hausinternen Netz zu Wechselstrom umwandelt. Innerhalb der 
Hauptaktivitätszeiträume von Fledermäusen (Dämmerung und Nachts) werden die 
Solarmodule keinen Strom produzieren. Störungen der Fledermäuse durch 
Ultraschallimmissionen sind also weitestgehend durch den eingeschränkten 
Betriebszeitraum der Wechselrichter auszuschließen. 

Durch windbedingte Anströmgeräusche an den Modulen oder Konstruktionsteilen 
können weitere Schallemissionen entstehen. Diese dürften aber durch die bei 
starkem Wind vorherrschende Geräuschkulisse überlagert werden, so dass 
Schallemissionen von Photovoltaikanlagen von nachrangiger Bedeutung sind.5  

Während der Bauphase ist sicherzustellen, dass die Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm - Geräuschimmissionen – (AVV 
Baulärm vom 19.08.1970) festgesetzten Immissionsrichtwerte für die betroffenen 
Gebiete während der Tagzeit und vor allem während der Nachtzeit eingehalten 
werden. Dabei gilt als Nachtzeit die Zeit von 20:00 bis 07:00 Uhr. 

 

Betriebliche sonstige Immissionen 

Eine Beleuchtung des Anlagengeländes ist nur auf der Westseite an der Lagerhalle 
vorgesehen. Durch das vorhandene Gebäude werden mögliche Blendwirkungen in 
Richtung der östlichen Wohnbebauung verhindert. 

  

 
5 Naturschutzfachliche Bewertungsmethoden von Freilandphotovoltaikanlagen, BfN 2009 
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8. Wirtschaftliche Infrastruktur 

8.1 Energie-, Wasserver- und -entsorgung 

Innerhalb des Geltungsbereichs werden die Kabel unterirdisch verlegt, so dass es 
nicht zu Konflikten mit der Flächennutzung kommt. Ein Anschluss an das 
Wasserver- und Abwasserentsorgungsnetz ist nicht erforderlich. 

Die unmittelbare Beeinträchtigung von Waldflächen durch die Photovoltaikanlage 
und ihrer Anschlüsse an vorhanden Systemen kann ausgeschlossen werden. 
Trotzdem gelten folgende Auflagen: 

1. Sämtliche Anschluss- und Leitungsverlegungen für den Betrieb des 
Solarparks haben außerhalb des Wurzel- und Traufbereichs von 
Waldflächen zu erfolgen haben. 

2. Gleiches gilt für die Errichtung aller erforderlichen Nebenanlagen, 
Wechseltrichter, Trafostationen und für alle Anlagen zur 
Energiespeicherung und — Verarbeitung sowie Einspeisepunkten in das 
öffentliche Netz. 

 

8.2 Gewässer 

Rohrleitungen und Uferbereiche von Gewässern Il. Ordnung (z.B. Gräben) 
sind entsprechend § 38 Wasserhaushaltsgesetz in einem Abstand von mind. 

5 Metern ab Böschungsoberkante von einer Bebauung auszuschließen / von 
dem geplanten Bauvorhaben freizuhalten 

Natürliche Oberflächengewässer oder Gewässer II. Ordnung befinden sich nicht 
innerhalb des Geltungsbereiches. Auch befindet sich das Planungsgebiet nicht 
innerhalb einer Trinkwasserschutzzone oder tangiert eine solche. 

Anfallendes Niederschlagswasser kann innerhalb des Planungsraumes versickern. 
Eine Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser ist nicht zu befürchten, denn mit 
dem Vorhaben werden keine Stoffe freigesetzt, die die Qualität von Grund- und 
Oberflächenwasser beeinträchtigen können. 

 

8.3 Boden 

Im Rahmen der planerischen Abwägung sind die Zielsetzungen und 
Grundsätze des Bundes- Bodenschutzgesetzes (BbodSchG) vom 17. März 
1998 (BGBi. I S. 502), in der zuletzt gültigen Fassung, und des 
Landesbodenschutzgesetzes (LbodSchG M-V) vom 04. Juli 2011 (GVOBl. M-
V S. 759), in der zuletzt gültigen Fassung, zu berücksichtigen. 

Danach haben Alle, die auf den Boden einwirken oder beabsichtigen, auf 

den Boden einzuwirken, sich so zu verhalten, dass schädliche 
Bodenveränderungen, insbesondere bodenschädigende Prozesse, nicht 
hervorgerufen werden. Mit dem Boden ist sparsam und schonend 
umzugehen. 
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Flächenversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu begrenzen. 

Die Forderungen der DIN 19639 „Bodenschutz bei Planung und 
Durchführung von Bauvorhaben“ sind zu beachten.  

Treten während der Baumaßnahme Überschussböden auf oder ist es 
notwendig Fremdböden auf oder einzubringen, so haben entsprechend § 7 
BbodSchG die Pflichtigen Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher 
Bodenveränderungen zu treffen. 

Die Forderungen der §§ 9 bis 12 der Bundes-Bodenschutz- und 

Altlastenverordnung (BbodSchV) vom 12. Juli 1999 (BGBl. I. S. 1554), sind 
zu beachten. 

Weiterhin sind die Forderungen der DIN 19731 „Bodenbeschaffenheit – 
Verwertung von Bodenmaterial“ zu berücksichtigen.  

 

Hinweis: 
Die Ziele und Grundsätze des Bundes- Bodenschutzgesetzes (BbodSchG) 
vom 17. März 1998 (BGBi. I S. 502), in der zuletzt gültigen Fassung, des 

Landesbodenschutzgesetzes (LbodSchG M-V) vom 04. Juli 2011 (GVOBl. M-
V S. 759), in der zuletzt gültigen Fassung, zu berücksichtigen. Auch die 
Forderungen der §§ 9 bis 12 der Bundes-Bodenschutz und 
Altlastenverordnung (BbodSchV) und der DIN 19731 „Bodenbeschaffenheit- 
Verwertung von Bodenmaterial“ sind zu berücksichtigen.  

 

8.4 Telekommunikation 

Am Plangebiet angrenzend befinden sich nördlich, entlang der Kreisstraße 
Leitungen der Telekom Deutschland GmbH. In ihrem Verlauf sind diese 

überwiegend nicht im Geltungsbereich gelegen und eine Beeinträchtigung 
dieser ist auszuschließen. 

Sollte es zur Freilegung der Telekommunikationslinien während der Baumaßnahme 
kommen, sind diese durch geeignete Maßnahmen zu schützen und zu sichern Es 
ist die Originalüberdeckung wiederherzustellen, die Trassenbänder sind über die 
Anlagen neu zu verlegen. 

Sollte eine Umverlegung der vorhandenen Telekommunikationslinien erforderlich 
sein, ist dies rechtzeitig, mindestens 16 Wochen vor Baubeginn, der Telekom 
Deutschland GmbH anzuzeigen. Die Kosten sind vom Veranlasser zu tragen.  

Ausgehend von der Hauptleitung entlang der Kreisstraße K 60 befindet sich ein 
Leitungsabschnitt, der minimal in den südlich gelegenen Geltungsbereich des 
Vorhabens hineinragt. Die Sicherstellung oder Umverlegung ist ordnungsgemäß 
umzusetzen. 
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8.5 Abfallrecht 

Gemäß dem Gutachten zum Konversionsstatus ist das in Rede stehende 
Grundstück nicht im Altlastenkataster enthalten.6 

Beim Umgang mit Asbest und asbesthaltigen Materialien sind die 
Bestimmungen der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) sowie die 
Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 519 Asbest: Abbruch-, 
Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten) und das Merkblatt „Entsorgung 
asbesthaltiger Abfälle“ der Länderarbeitsgruppe (LAGA) zu beachten.  

Vor Beginn der Arbeiten mit Asbest hat eine Anzeige an das Landesamt für 

Gesundheit und Soziales M-V (Abt. Arbeitsschutz und Technische Sicherheit, 
Frankendamm 17, 18439 Stralsund) zu erfolgen. 

Eine weitere Verwendung von asbesthaltigen Abfällen für andere Zwecke 
sowie die Bearbeitung (insb. Überdeckungs-, Überbauungs-, 
Aufständerungs-, Reinigungs- und Beschichtungsarbeiten) und Zuführung 
zu einer Bauschuttrecyclinganlage sind unzulässig. 

Bei der Verwertung des anfallenden Bodenaushubs und anderer 
mineralischer Abfälle sind die Anforderungen an die stoffliche Verwertung 
von mineralischen Reststoffen/Abfällen – Technische Regeln – der 

Mitteilungen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 20, Teile I, II und 
Ill, zu beachten. 

 

 
 

6 vgl. Konversionsgutachten vom 15.11.2020: S. 13 

Abbildung 3: Leitung der Telekom Deutschland GmbH (schwarz), verlaufend entlang der 
Kreisstraße (K60), mit etwa 13 m Abschnitt der südlich an Baumasse 
anschließt 
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Hinweis: 

Während der Baumaßnahmen (Abriss, Rückbau, Erschließung) und des 
Betriebes der Anlage sind die anfallenden Abfälle ordnungsgemäß 
entsprechend den Forderungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) 
vom 24.02.2012 (BGBl. | S. 212), in der zuletzt gültigen Fassung, zu 

sortieren und anschließend einer Verwertung, Behandlung oder Entsorgung 
zuzuführen. 

 

8.6 Brandschutz 

Für die gewaltlose Zugänglichkeit der umzäunten PVA ist ein Feuerwehr-
Schlüsseldepot am Zufahrtstor vorgesehen.  

Um im Schadensfall die zuständigen Ansprechpartner erreichen zu können, sind 
am Eingangstor die Erreichbarkeiten des für die bauliche Anlage verantwortlichen 
Betreibers sowie des Energieversorgungsunternehmens dauerhaft und deutlich 

angebracht. 

Für die objektbezogene Löschwasserversorgung müssen mindestens 30 m3/h 
vorgehalten werden. Diese Löschwassermenge muss zu jeder Jahreszeit zur 
Verfügung stehen. 

Die Entfernung der Löschwasserentnahmestellen zu den Objekten darf 300 m nicht 
überschreiten.  

- Trinkwassernetz (Unterflurhydranten DIN 3221 Teil 1 oder 
Überflurhydranten DIN 3222 Teil 1), 

- Löschwasserteiche (DIN 14210), 
- Löschwasserbrunnen (DIN 14220) oder 
- unterirdische Löschwasserbehälter (DIN 14230). 

Die notwendigen Verkehrsflächen (Erschließungsstraßen) im und zum Plangebiet 
müssen den Anforderungen an Feuerwehrzufahrten nach der „Richtlinie über 
Flächen für die Feuerwehr" – in der aktuellen Fassung – entsprechen. 

Die Brandlasten innerhalb der Anlage sind zu minimieren, z.B. durch regelmäßige 
Mahd, Beräumen des Grasschnittes usw.; Leitungsführungen sind durch 
entsprechende Maßnahmen vor mechanischen Beschädigungen zu schützen. 

Für das Vorhaben ist ein Feuerwehrplan nach DIN 14095 (Textteil u. a. mit 
Ansprechpartner im Gefahrenfall, Übersichtsplan mit Kennzeichnung der 
Feuerwehr-Zufahrt, der Wechselrichter, Schaltstellen [Freischaltelemente, 
Feuerwehrschalter] und Trafostationen usw.) zu erstellen. 

Da die stromführenden Leitungen überwiegend erdverlegt sind, geht von ihnen nur 
eine geringe Gefahr der Brandweiterleitung aus. 

Über die Wege zwischen den Modultischen sowie den Abständen der Modultische 
untereinander sind Brandschneisen gegeben, die einer evtl. Brandweiterleitung 

entgegenwirken. 
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Die örtliche Feuerwehr wird nach Inbetriebnahme der PVA in die Örtlichkeiten und 
die Anlagentechnik eingewiesen. 

Brand- und Störfallrisiken werden durch fachgerechte Installation einschließlich 
Blitz- und Überspannungsschutzsystemen und Inbetriebnahme der PVA sowie 
regelmäßige Wartung minimiert. 

Im Brandfall sind die "Handlungsempfehlungen Photovoltaikanlagen" des 
Deutschen Feuerwehr Verbandes (siehe Anlagen) unter Verweis auf die VDE 0132 
"Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung im Bereich elektrischer Anlagen" 

zu beachten.  

Die dortigen Ausführungen betreffen insbesondere die einzuhaltenden 
Sicherheitsabstände und die Durchführung von Schalthandlungen.  
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9. Denkmalschutz 

9.1 Baudenkmale 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Baudenkmale, die als Denkmal im 
Sinne des Denkmalschutzgesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
eingetragen und als Zeitzeugen der Geschichte zu erhalten sind. 

 

9.2 Bodendenkmale 

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmale oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt 
werden, sind diese gemäß § 11 Abs. 1 DSchG M-V der unteren 
Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen und der Fund und die Fundstelle 
bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder Beauftragten des Landesamtes für 

Kultur und Denkmalpflege in unverändertem Zustand zu erhalten.  

Die Anzeigepflicht besteht für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den 
Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. 

Die Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher 
Anzeige spätestens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehörde kann die 
Frist im Rahmen des Zumutbaren verlängern, wenn die sachgerechte 
Untersuchung oder die Bergung des Denkmals dies erfordert (§ 11 Abs. 3 DSchG 
M-V). 

Im Planungsraum, Gemarkung Japenzin, Fundplatz 7 (Flur 3, Flurstück 195) 
befindet sich ein bekanntes Bodendenkmal. Nachfolgend genannte Auflagen und 
Hinweise sind zu beachten: 

 

Hinweis: 
Die Beseitigung, Veränderung und Umverlagerung, sowie die Durchführung von 
Maßnahmen, welche das Erscheinungsbild oder die Substanz des Denkmals 
erheblich verändern unterliegt der Denkmalschutzbehörde gemäß § 7 Abs. I 
DSchG M-v. Vor Ausführung der Maßnahme ist bei der unteren 
Denkmalschutzbehörde schriftlich die Genehmigung für Eingriffe in das Denkmal 
einzuholen. Soweit eine andere Genehmigung für das Vorhaben gesetzlich 
vorgeschrieben ist, ersetzt diese Genehmigung gem. §7 Abs. 6 DSchG M-V die 
denkmalrechtliche Genehmigung. In diesem Fall darf die Genehmigungsbehörde 
die Denkmalschutz Belange entsprechend dem DSchG M-V berücksichtigen und 
darf die Genehmigung nur im Einvernehmen mit dem Landesamt für Kultur und 
Denkmalpflege erteilen. 
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Abbildung 4: Standort des Bodendenkmals Fundstelle 7 in der Gemarkung Japenzin  

 

  



S e i t e  | 29 

 

 

Bearbeitungsstand: September 2023  Bebauungsplan Nr. 5 
„Photovoltaikanlage Japenzin“ 

  Begründung                                                                                 

10. Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 

 

 

Flächenbilanz: 

Geltungsbereich 24.387 m² 

Sondergebiet LAND 6.398 m² 

Maßnahme EBS 17.825 m² 

Verkehrsfläche 163 m² 

 

 

Zu 2.1 Ermittlung des Biotopwertes 

Zur Ermittlung des Biotopwertes wird aus der Anlage 3 die Wertstufe 
ermittelt. Der Großteil des Vorhabensraumes ist geprägt durch die Nutzung 
als Tierproduktionsanlage. Die Wertstufe für „Tierproduktionsanlage“ (ODT) 
ist 0. Der durchschnittliche Biotopwert berechnet sich aus 1 abzüglich des 
Versiegelungsgrades des derzeitigen Biotoptyps. Teile der Fläche können 
aufgrund der Randlage (zur Tierproduktionsanlage) als weniger 
beeinträchtigt gesehen werden, mit ruderaler Vegetation. Die Wertstufe der 
„Ruderalen Staudenflur frischer bis trockener Mineralstandorte“ (RHU) ist 2 
und entspricht gemäß der HzE einem Biotopwert von 3. 

Biotopwert ODT:  1 – 0,5 (Versiegelungsgrad) = 0,5 
Biotopwert RHU: = 3  

 

Zu 2.2 Ermittlung des Lagefaktors 

Der Abstand zu vorhandenen Störquellen, in diesem Fall dem 
Siedlungsbereich der Ortslage Japenzin sowie Straßen und Wege, beträgt 
weniger als 100 m. Auch der Planungsraum selbst ist aufgrund der 
Vorprägung und der vorhandenen Versiegelung als Störquelle zu 

bezeichnen. Der Lagefaktor ist in diesem Fall 0,75.  

 

Zu 2.3 Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents für Biotopbeseitigung bzw. 
Biotopveränderung (unmittelbare Wirkungen/Beeinträchtigung) 

Für Biotope, die durch einen Eingriff beseitigt bzw. verändert werden 
(Funktionsverlust), ergibt sich das Eingriffsflächenäquivalent durch Multiplikation 
aus der vom Eingriff betroffenen Fläche des Biotoptyps, dem Biotopwert des 
Biotoptyps und dem Lagefaktor. 
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Biotop-
typ 

Fläche des 
beeinträchtigt
en Biotops in 

m² 

Biotop-
wert 

Lage-
faktor 

Fläche * 
Biotopwert * 
Lagefaktor 

Eingriffsflächen-
äquivalent  
[m² EFÄ] 

14.5.6 

- ODT 
21.774 0,5 0,75 

21.774 * 0,5 * 

0.75  
8.165 

10.1.3 
-RHU 

2.613 3 0,75 2.613* 3 * 0.75 5.879 

Summe der erforderlichen Eingriffsflächenäquivalente: 14.044 

 

 

Zu 2.4 Berechnung des Eingriffsäquivalents für Funktionsbeeinträchtigung von 
Biotopen 

Biotopbeeinträchtigungen im Randbereich der Anlagen bzw. außerhalb der 
Baugrenze sind für die geplante Photovoltaikanlage generell nicht zu erwarten. Der 
Betrieb einer Freiflächenphotovoltaikanlage erzeugt keine Immissionen, die eine 
Beeinträchtigung der verschiedenen Schutzgüter erwarten lässt. 

 

Zu 2.5 Ermittlung der Versiegelung und Überbauung 

Es ist biotopunabhängig die teilversiegelte Fläche in m² zu ermitteln und mit einem 
Zuschlag von 0,2 zu berücksichtigen. Vollversiegelungen werden durch mit einem 
Zuschlag von 0,5 versehen. Vorliegend sind zur Erschließung des 
Geltungsbereiches Teilversiegelungen im Umfang von etwa 163 m² notwendig. Für 
die Betriebseinrichtungen des Solarparks wie Wechselrichter und 
Speicherstationen (64 m²) sowie für die Pfosten der Umzäunung (0,66 m²) werden 
Vollversiegelungen von etwa 65 m² notwendig. 

Im Sondergebiet LAND findet keine Neuversiegelung statt, da vorhandene 
Versiegelungsstrukturen und Gebäude weiter genutzt werden. Der aktuell 
vorhandene Versiegelungsgrad beläuft sich, in diesem Sondergebiet auf 0,35 
(2.274 m²). Bei der vorhergesehenen GRZ von 0,65 liegt der Rahmen der 
zulässigen Versiegelung bei 4.221 m². 
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Teil-

/Vollversiegelte 

bzw.- überbaute 

Fläche in m² 

Zuschlag für Teil-

/Vollversiegelung 

EFÄ= Teil-

/Vollversiegelte bzw.- 

überbaute Fläche * 

Zuschlag 

Eingriffs-

flächen-

äquivalente 

EFÄ 

163 0,2 163 * 0,2 33 

65 0,5 65 * 0,5 33 

Summe der erforderlichen Eingriffsflächenäquivalente: 66 

 

 

Zu 2.6 Berechnung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs 

Aus den berechneten Eingriffsflächenäquivalenten ergibt sich durch Addition der 
multifunktionale Kompensationsbedarf. 

EFÄ für 
Biotopbeseiti-
gung in m² 

+ 

EFÄ für 
Funktionsbeein-
trächtigung in 

m² 

+ 

EFÄ für Teil-
/Vollversiegelung 
bzw. Überbauung 

in m² 

Multifunktio-
naler 

Kompensa-
tionsbedarf 
[m² EFÄ] 

14.044 0 66 14.110 

Summe des multifunktionalen Kompensationsbedarfs m² 
EFÄ: 

14.110 
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Zu 2.7 Berücksichtigung kompensationsmindernder Maßnahmen  

 

Maßnahme 8.30: Anlage von Grünflächen auf Photovoltaik-Freiflächenanlagen 

 

Beschreibung: Die Zwischenmodulflächen sowie die von Modulen 
überschirmten Flächen der nicht versiegelten Bereiche werden 
der Selbstbegrünung überlassen 

 

Anforderungen: 

• keine Bodenbearbeitung nach Fertigstellung des Solarparks 

• keine Verwendung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln 

• höchstens zweimal jährlich Mahd, Abtransport des Mähgutes 

• maximal zweimal jährliche Mahd mit Abtransport des 
Mähgutes, frühster Mahdtermin 1. Juli 

• Anstelle der Mahd kann auch eine Schafbeweidung 
vorgesehen werden mit einem Besatz von max. 1,0 GVE, 
nicht vor dem 1. Juli 

• Festsetzung der Anerkennungsforderungen im Rahmen der 

Bauleitplanung bzw. der Vorhabengenehmigung 

 

Wert der Zwischenmodulflächen: 

SO EBS  Zwischenmodulflächen GRZ 0,35 (35%) → 0,5 

  Überschirmten Flächen GRZ 0,65 (65%) → 0,2 

 

Damit ergibt sich folgende Äquivalenzfläche für die Maßnahme: 

Kompensa-

tionsmindernde 

Maßnahme 

Fläche 

in m² 

Wert-

stufe 

Fläche * Wert d. 

kompensations-

mindernden 

Maßnahme = m² 

FÄ 

Flächenäquivalent 

d. kompensations-

mindernden 

Maßnahme [m² 

FÄ] 

Anlage von 

Grünflächen auf 

Photovoltaik-

Freiflächenan-

lagen (über-

schirmte Fläche 

SO EBS) 

11.586 0,2 11.586 * 0,2 2.317 
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Anlage von 

Grünflächen auf 

Photovoltaik-

Freiflächenan-

lagen 

(Zwischen-

modulfläche SO 

EBS) 

6.238 0,5 6.238 * 0,5 3.119 

Gesamtumfang als Flächenäquivalent für die kom-

pensationsmindernde Maßnahme: 
5.436 

 

Der um das Flächenäquivalent der kompensationsmindernden Maßnahmen 
korrigierte multifunktionale Kompensationsbedarf wird wie folgt ermittelt: 

Multifunktionaler 

Kompensationsbedarf 

(m² EFÄ) 

- 

Flächenäquivalent d. 

kompensationsmindernden 

Maßnahme (m² EFÄ) 

Korrigierter 

multifunktionaler 

Kompensationsbedarf 

[m² EFÄ] 

14.110 5.436 8.674 

Korrigierter multifunktionaler Kompensations-

bedarf: 
8.674 

 

Entsiegelung 

Im Bereich des Sondergebietes EBS werden die Hochbauten, Wege und 
Gebäudestrukturen inklusive der Fundamente im Zuge des Vorhabens entfernt und 
der Boden wird entsprechend entsiegelt. Gemäß Punkt „7 Maßnahmen zur 
Entsiegelung“ erfolgen für die Entsiegelung von Flächen in Kombination mit 
anderen Maßnahmen Aufschläge.  

Für die Entsiegelung von Flächen ohne Hochbauten werden wird der Multiplikator 
von 0,5 angewandt. Die Entsiegelung und der Rückbau von Flächen mit 
Hochbauten bis zu 10,0 m werden mit dem Aufschlag von 2,0 bewertet.  

Innerhalb des Sondergebietes EBS werden rund 4.203 m² Fläche ohne Hochbauten 
und 3.690 m² mit Hochbauten entsiegelt und als Resultat der vorrangegangenen 
Ausgleichsmaßnahme als Grünfläche extensiviert.  
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Vollversiegelte 

bzw.- überbaute 

Fläche in m² 

Zuschlag für 

Entsiegelung von 

Versiegelten bzw. 

überbauten Flächen 

EFÄ= Entsiegelung von 

Vollversiegelte bzw.- 

überbaute Fläche * 

Zuschlag 

Eingriffs-

flächen-

äquivalente 

EFÄ 

4.203 0,5 4.203* 0,5 2.102 

3.690 2,0 3.690 * 2,0 7.380 

Summe der erforderlichen Eingriffsflächenäquivalente: 9.482 

 

 

Der um das Flächenäquivalent der kompensationsmindernden Maßnahmen 
korrigierte multifunktionale Kompensationsbedarf wird wie folgt ermittelt: 

Multifunktionaler 

Kompensationsbedarf 

(m² EFÄ) 

- 

Flächenäquivalent d. 

kompensationsmindernden 

Maßnahme (m² EFÄ) 

korrigierter 

multifunktionaler 

Kompensationsbedarf 

[m² EFÄ] 

8.674 9.482 0 

Korrigierter multifunktionaler Kompensations-

bedarf: 
0 

 

Der zu kompensierende Eingriff ist durch die Berücksichtigung der 
Kompensationsmindernden Maßnahmen (Punkt 2.7) überkompensiert.  



Legende

Geltungsbereich

Biotoptypen

RHU Ruderale Staudenflur

ODT Tierproduktionsanlage
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1 Anlass und Aufgabenstellung 

Im Ergebnis der aktuellen energiepolitischen Zielstellungen von Bundes- und Landesregierung soll 

deutschlandweit eine sichere, preiswerte und umweltverträgliche Energieversorgung abgesichert 

werden. Der Anteil erneuerbarer Energien soll dabei stetig wachsen. In ihrer öffentlichen Sitzung vom 

14.09.2021 beschloss die Gemeindevertretung der Gemeinde Spantekow die Aufstellung des 

Bebauungsplans Nr. 5 „Photovoltaikanlage Japenzin“. Der Vorhabenstandort umfasst das 2,4 ha große 

Areal der ehemaligen Rinderanlage im Westen der Ortslage Japenzin. Die ehemalige Rinderanlage ist 

eine Konversionsfläche.  

Planungsziel ist die Festsetzung eines Sondergebietes „Energiegewinnung auf der Basis solarer 
Strahlungsenergie“ gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO. Dies soll die Errichtung und den Betrieb einer 

Freiflächenphotovoltaikanlage einschließlich der erforderlichen Nebenanlage planungsrechtlich 

ermöglichen und die Erzeugung von umweltfreundlichem Solarstrom sichern. Des Weiteren ist die 

Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes „Landwirtschaft“ (SO Land) zum Erhalt des in 
Teilbereichen erhaltenswerten baulichen Bestandes und der weiterführenden landwirtschaftlichen 

Nutzung dieser Anlagen geplant.  

Der Bebauungsplan umfasst Vorhaben, die dem Klimawandel entgegenwirken, indem der Ausstoß an 

CO2 verringert wird, der mit der Erzeugung von Energie aus fossilen Energieträgern verbunden ist. 

Damit ist der Bebauungsplan für das Gemeinwohl nicht nur förderlich, nützlich oder dienlich. Es 

besteht vielmehr ein direktes öffentliches Interesse an der Errichtung der im Geltungsbereich 

geplanten Solaranlagen. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist im Plan im Maßstab 1:750 dargestellt. Er 

beläuft sich auf eine Fläche von ca. 2,4 ha und umfasst die Flurstücke 194 (tlw.) und 195 der Flur 3 in 

der Gemarkung Japenzin.  

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist im Zusammenhang mit Aufstellung eines Bebauungsplanes eine 

Umweltprüfung durchzuführen, deren Ergebnisse im Umweltbericht dargestellt werden. Der Umwelt-

bericht ist gemäß § 2 a Satz 3 BauGB ein eigenständiger Teil der Begründung des Bebauungsplans. Er 

stellt insbesondere die ermittelten Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege dar. Im 

Rahmen der vorliegenden Umweltprüfung werden die Verträglichkeit des geplanten Vorhabens mit 

den Schutzgütern geprüft und die zu erwartenden erheblichen oder nachhaltigen 

Umweltauswirkungen bewertet. Nach der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 

öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 1 BauGB und einer entsprechenden Abstimmung des Umfangs 

und Detaillierungsgrades der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB erfolgt die Darstellung der 

Ergebnisse im Umweltbericht.  

Die vorliegende Planung ist sowohl maßnahmen- als auch schutzgutbezogen darzustellen und zu 

bewerten. Im Rahmen der Umweltprüfung ist weiterhin die Prüfung artenschutzrechtlicher 

Verbotstatbestände erforderlich. Aufgrund der Vorprägung des Plangebietes durch landwirtschaftliche 

Flächen erfolgt diese Prüfung als Worst-Case-Analyse.  

Maßgeblich für die Betrachtungen der Umweltauswirkungen des Vorhabens sind die 

unvermeidbaren Eingriffe in Natur und Landschaft durch geplante die Flächeninanspruchnahme 

betreffend die Schutzgüter Fläche, Boden, Tiere und Pflanzen. Die Lärm-, Staub- sowie 

Schadstoffimmissionen während der Bauphase sind bezüglich der Schutzgüter Mensch und seine 

Gesundheit sowie die Bevölkerung, Boden, Pflanzen und Tiere zu beurteilen. Außerdem ist die 
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Wahrnehmbarkeit der Anlage bezüglich der Schutzgüter Tiere, Mensch und Landschaftsbild zu 

beurteilen. Maßgeblich für die Betrachtungen sind die Realisierung und der Betrieb einer Freiflächen-

Photovoltaikanlage, die damit verbundenen Wirkungen innerhalb der Bauphase sowie der 

Funktionsverlust der überbaubaren Grundstücksteile innerhalb der Betriebsphase. Die Diskussion der 

Betroffenheit von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen erfolgt in einem gesonderten 

Fachbeitrag (Vgl. Anlage 1, Artenschutzfachbeitrag). Die Ergebnisse und deren artenschutzrechtliche 

Bewertung finden sich in Kurzfassung unter dem Schutzgut Tiere und Pflanzen innerhalb des hier vor-

liegenden Umweltberichtes. 

1.1 Kurzdarstellung der Ziele und des Inhalts des Vorhabens 

Planungsziel ist die Festsetzung eines Sondergebietes „Energiegewinnung auf der Basis solarer 
Strahlungsenergie“ gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO. Dies soll die Errichtung und den Betrieb einer 

Freiflächenphotovoltaikanlage einschließlich der erforderlichen Nebenanlage planungsrechtlich 

ermöglichen und die Erzeugung von umweltfreundlichem Solarstrom sichern. Des Weiteren ist die 

Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes „Landwirtschaft“ (SO Land) zum Erhalt des in 
Teilbereichen erhaltenswerten baulichen Bestandes und der weiterführenden landwirtschaftlichen 

Nutzung dieser Anlagen geplant.  

Mit dem Baubeginn werden die Solarmodule für die Photovoltaikanlage auf in den Boden gerammten 

Stützen in Reihen mit einem Abstand von etwa vier bis fünf Metern aufgestellt. Die Unter-

konstruktionen bestehen aus verzinktem Stahl. Die Tische sind geneigt und nach Süden ausgerichtet. 

Die Module werden zu Strängen untereinander verkabelt, welche gebündelt an die Wechselrichter 

angeschlossen werden.  

1.2 Überblick über die Umweltprüfung zugrunde gelegten Fachgesetze und 

Fachpläne 

Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. L S. 3634), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 04.01.2023 (BGBl. I S. 6) m.W.v. 01.02.2023   

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. Juli 

2009, BGBl. I S. 2542, zuletzt geändert zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 

(BGBl. I S. 2240) Zur Vermeidung unnötiger Beeinträchtigungen des Natur- und Landschaftshaushaltes 

sind die in §§ 1 und 2 verankerten Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

maßgeblich und bindend. Demnach ist zu prüfen, ob das Bauleitplanverfahren einen Eingriff im Sinne 

des § 14 Abs. 1 BNatschG erwarten lässt (Prognose des Eingriffs). Zudem ist die Gemeinde verpflichtet, 

alle über die Inanspruchnahme von Natur und Landschaft am Ort des Eingriffs hinausgehenden 

Beeinträchtigungen der Umwelt auf ihre Vermeidbarkeit zu prüfen (Vermeidungspflicht).  

Im Weiteren ist durch die Gemeinde zu prüfen, ob die Auswirkungen des Vorhabens beispielsweise 

durch umweltschonende Varianten gemindert werden können (Minderungspflicht). In einem nächsten 

Schritt sind die zu erwartenden nicht vermeidbaren Eingriffe durch planerische Maßnahmen des 

Ausgleichs zu kompensieren. Unter normativer Wertung des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB in Verbindung mit 

§ 1 a Abs. 3 BauGB hat die Gemeinde die zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft mit den 

übrigen berührten öffentlichen und privaten Belangen abzuwägen (Integritätsinteresse).  

Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes 

(Naturschutzausführungsgesetz – NatSchAG M-V) vom 23.02.2010 (GVOBl. M-V, S. 66), zuletzt 

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 2023 (GVOBl. M-V S. 546) 
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Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigung, Geräusche, 

Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz BImSchG) i. d. F. der 

Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274, 2021 l S. 123), zuletzt durch Art. 2 Abs. 3 G v. 

19.10.2022. Die Vorgaben des BImSchG dienen nach § 1 Absatz 2 der integrierten Vermeidung und 

Minderung schädlicher Umwelteinwirkungen durch Emissionen in Luft, Wasser und Boden unter 

Einbeziehung der Abfallwirtschaft zur Absicherung eines hohen Schutzniveaus für die Umwelt 

insgesamt. Durch Schutz- und Vorsorgemaßnahmen gegen Gefahren sollen erhebliche Nachteile und 

Belästigungen vermieden werden.  

Weitere überörtliche Planungen: Raumordnung und Landesplanung  

Bauleitpläne unterliegen den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung. Dabei sind die einzelnen 

Bundesländer gebunden, übergeordnete und zusammenfassende Pläne oder Programme aufzustellen.  

Für Planungen und Maßnahmen der Gemeinde Samtens ergeben sich die Ziele, Grundsätze und 

sonstigen Erfordernisse der Raumordnung aus den folgenden Rechtsgrundlagen:  

Raumordnungsgesetz (ROG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 22. Dezember 2008 (BGBI. I S. 2986), 

zuletzt geändert durch Art. 1 der Änderungsrichtlinie 2006/105/EG vom 20. November 2006 (ABl. EU 

Nr. L 363 S. 368)  

Landesplanungsgesetz (LPlG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 5. Mai 1998 (GVOBl. M-V, S. 503, 613), 

zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 9. April 2020 (GVOBl. M-V, S. 166, 181) 

Flächennutzungsplan  

Der Flächennutzungsplan (FNP) dient als behördeninternes Handlungsprogramm einer Gemeinde. 

Beispielsweise bildet der Flächennutzungsplan den rechtlichen Rahmen, welcher durch das 

Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 S. 1 BauGB bestimmt ist. Die Gemeinde Spantekow verfügt derzeit 

nicht über einen genehmigten und wirksamen Flächennutzungsplan. 

Weitere fachplanerische Vorgaben und Quellen:  

Leitfaden zur Berücksichtigung von Umweltbelangen bei der Planung von PV-Freiflächenanlagen, 

Bundesamt für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, November 2007 Der Leitfaden entstand 

im Rahmen eines Monitoring-Vorhaben um die Wirkungen der Vergütungsregelungen des § 11 EEG 

auf den Komplex der Stromerzeugung aus Solarenergie – insbesondere der Photovoltaik-Freiflächen – 

wissenschaftlich und praxisbezogen zu untersuchen.  

Naturschutzfachliche Bewertungsmethoden von Freilandphotovoltaikanlagen, Bundesamt für 

Naturschutz, Bonn 2009 Die Unterlage schafft einen ersten Überblick über mögliche und tatsächliche 

Auswirkungen von Freiflächenphotovoltaikanlagen (PV-FFA) auf Naturhaushalt und Landschaftsbild. 

Bei der Erarbeitung der Unterlage standen erfolgte Praxisuntersuchungen zu den Umweltwirkungen 

von PV-FFA im Vordergrund, wobei eine Beschränkung auf Arten und Biotope sowie das 

Landschaftsbild erfolgte. 

 

2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

2.1 Beschreibung des Vorhabenstandortes einschließlich des Untersuchungsraums 
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Der Vorhabenstandort umfasst eine durch intensive Tierhaltung genutzte Konversionsfläche im 

Westen der Ortslage Japenzin. Das Areal diente in der Zeit von 1962 bis 1995 der intensiven 

Tierproduktion und Lagerung. Auf dem Vorhabengelände standen insgesamt mehrere Gebäude, davon 

zwei Stallanlagen mit zugehörigen Dunglegen, vier zugehörige Betriebsgebäude, eine Lagerhalle, eine 

Siloanlage und mehrere Güllegruben. Alle Gebäude waren mit betonierten oder befestigten Wegen 

verbunden. Im westlichen Bereich befanden sich eine 1.000 m² große Dungplatte. Quer über das 

Gelände führt ein ca. 3 m breiter Wirtschaftsweg, der mit Betonplatten befestigt ist.  

 

Ab 1991 wurde der Standort übernommen und einige Jahre weitergeführt. Nach Beendigung der 

Tierhaltung an diesem Standort standen die Gebäude überwiegend leer. Der Gebäudebestand wurde 

bis auf eine Lagerhalle im Jahr 2021 oberirdisch angebrochen und die Abbruchmassen auf dem 

Gelände zwischengelagert. Verblieben sind bis heute alle Fundamente sowie Ver- und 

Entsorgungsschächte, betonierte Freiflächen, eine betonierte Dungplatte, befestigte Wirtschaftswege 

sowie Bodenverfestigungen. Die nächstgelegenen Wohnnutzungen liegen östlich des Planungsraum in 

einer Entfernung von etwa 100 m.  

 

Schutzgebiete nach den §§ 23 (Naturschutzgebiet), 24 (Nationalpark, Nationale Naturmonumente), 25 

(Biosphärenreservat), 26 (Landschaftsschutzgebiet), 27 (Naturpark) und 28 (Naturdenkmäler) des 

Bundesnaturschutzgesetzes oder europäische Schutzgebiete sind im gesamten Geltungsbereich nicht 

vorhanden. Als nächstgelegene Schutzgebiete sind das Vogelschutzgebiet DE 2347-401 „Großes 
Landgrabental, Galenbecker und Putzarer See“ und das Landschaftsschutzgebiet LSG 090 

„Landgrabental“ zu benennen. Beide befinden sich südwestlich des Plangebietes in etwa 1.700 m 

Entfernung.  

2.2 Übersichtsbegehung 

Im Rahmen der Umweltprüfung wurden im August 2022 Geländebegehungen sowie mehrere 

Drohnenflüge durchgeführt. Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Begehungen sind weiterhin die 

vorhandenen, möglicherweise vom Vorhaben betroffenen Biotop- und Nutzungsstrukturen in Hinsicht 

auf deren naturschutzrechtliche Bedeutung am Eingriffsort selbst sowie im 200 m-Radius um das 

Vorhaben betrachtet worden.  

2.3 Bestandsaufnahme und Bewertung des derzeitigen Umweltzustands  

Im Rahmen der örtlichen Besichtigung des Vorhabenstandortes wurde festgestellt, dass der 

naturschutzfachliche Wert der Vorhabenfläche gering ist. Das Vorhaben ist sowohl maßnahmen- als 

auch schutzgutbezogen darzustellen und zu bewerten. 

Maßgeblich für die Betrachtungen der Umweltauswirkungen des Vorhabens sind die Realisierung und 

der Betrieb von Freiflächen-Photovoltaikanlagen als befristete Zwischennutzung einschließlich der 

dazu erforderlichen Nebenanlagen. Zur Eingrenzung des Beurteilungsraumes für die Bestands-

aufnahme und Bewertung des Umweltzustandes wird daher der Geltungsbereich des Bebauungsplans 

einschließlich eines Zusatzkorridors von 200 m als Grenze des Untersuchungsraumes gewählt.  

Zusammenfassend wurden drei Konfliktschwerpunkte mit einem erhöhten Untersuchungsbedarf 

festgestellt:  

1. Unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft durch geplante Flächeninanspruchnahme 

betreffen die Schutzgüter Fläche, Boden, Tiere und Pflanzen.  
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2. Lärm, Staub sowie Schadstoffimmissionen während der Bauphase sind bezüglich der Schutzgüter 

Mensch und Gesundheit, Boden, Pflanzen und Tiere zu beurteilen.  

3. Die Wahrnehmbarkeit der Anlage ist bezüglich der Schutzgüter Tiere, Mensch und Landschaftsbild 

zu beurteilen.  

Weitere Konfliktschwerpunkte sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. Im Rahmen der 

weiteren Betrachtung der Umweltauswirkungen werden die genannten Auswirkungen und Konflikte 

eine besondere Berücksichtigung finden und im Ergebnis des Umweltberichtes bewertet finden. Im 

Rahmen der Umweltprüfung ist eine Prüfung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände erforderlich.  

Die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfung liegen in Form eine artenschutzrechtlichen 

Fachbeitrag vor und werden im Zusammenhang mit der Bearbeitung des hier vorliegenden 

Umweltberichtes berücksichtigt (Vgl. Anlage 1, Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag). 

2.3.1 Schutzgut Mensch und menschlichen Gesundheit  

Die nächstgelegene Wohnbebauung befindet sich in ca. 100 m Entfernung des Plangebietes am Rande 

der Ortslage Japenzin. Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und menschliche 

Gesundheit sind daher mit Umsetzung des Vorhabens nicht zu erwarten. 

2.3.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Im Zuge der Bauarbeiten werden Flächen für die Baustelleneinrichtung und für Lagerplätze benötigt. 

Um die Betroffenheit von den nach FFH IV-Arten streng geschützten Pflanzen und Tieren im 

Zusammenhang mit dem Vorhaben zu prüfen wurde ein Artenschutzfachbeitrag angefertigt (Vgl. 

Anlage 1, Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag). 

2.3.3 Schutzgut Fläche 

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden. Im 

Zuge der Bauarbeiten werden Flächen für die Baustelleneinrichtung und für Lagerplätze benötigt. Die 

Inanspruchnahme von hochwertigen land- oder forstwirtschaftlich genutzten Böden ist zu vermeiden. 

Notwendige Bodenversiegelungen im Zusammenhang mit der Errichtung der PVA sollen auf ein 

unbedingt notwendiges Maß begrenzt werden. Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche sind 

daher mit Umsetzung des Vorhabens nicht zu erwarten 

2.3.4 Schutzgut Boden 

Die Bewertung des Bodens erfolgt anhand der Bodenfunktionen als Lebensgrundlage und Lebensraum 

für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen, als Nährstoff- und Wasserspeicher, als Abbau-, 

Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen insbesondere auch zum Schutz des 

Grundwassers, als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte und als Nutzfläche. 

Der Vorhabenstandort umfasst eine durch intensive Tierhaltung genutzte Konversionsfläche. Die hier 

vorhandenen Sandböden sind durch ein geringes landwirtschaftliches Produktionsvermögen, ein 

geringes Speichervermögen und gute Versickerungseigenschaften gekennzeichnet. 

 

Böden mit hoher Bedeutung als Lebensraum 

Als Böden mit hoher Bedeutung als Lebensraum für Flora und Fauna sind solche zu nennen, die das 

Vorkommen spezieller Arten ermöglichen. Die im gesamten Plangeltungsbereich betroffenen 
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Flurstücke weisen laut Katasterdaten eine mittlere Bodengüte auf. In diesem Zusammenhang ist 

festzustellen, dass auf Ackerflächen mit geringen und mittleren Bodenpunkten eine 

landwirtschaftliche Pflanzenproduktion zunehmend Risiken ausgesetzt ist, die die Wirtschaftlichkeit 

stark einschränken oder sogar unmöglich machen können.  

Vorliegend geht die Gemeinde davon aus, dass die durch den örtlich ansässigen Landwirtschaftsbetrieb 

bereit gestellte Flächenkulisse durch ein unterdurchschnittliches Ertragsvermögen gekennzeichnet ist 

und damit die Wirtschaftlichkeit der landwirtschaftlichen Pflanzenproduktion starken Einschränk-

ungen unterliegt. Innerhalb des Plangebietes sind keine Böden mit hoher Bedeutung als Lebensraum 

für Flora und Fauna vorhanden. 

Böden mit hoher Bedeutung als Regler für den Stoff- und Wasserhaushalt 

Aufgrund der derzeitigen Nutzung ist davon auszugehen, dass die wesentlichen Bodenfunktionen 

innerhalb des Geltungsbereiches lediglich in durchschnittlicher Ausprägung vorhanden sind. Insofern 

hat der Boden in diesem Bereich für den Stoff- und Wasserhaushalt keine hervorgehobene Bedeutung.  

Böden mit hoher Bedeutung als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte  

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Bau- oder Bodendenkmale, die als Denkmal im Sinne 

des Denkmalschutzgesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern eingetragen und als Zeitzeugen 

der Geschichte zu erhalten sind. Ein Vorkommen von Böden mit hoher Bedeutung als Archiv der Natur- 

und Kulturgeschichte, ist nicht anzunehmen. 

2.3.5 Schutzgut Wasser 

Natürliche Oberflächengewässer oder Gewässer II. Ordnung befinden sich nicht innerhalb des Unter-

suchungsraums. Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind mit der ordnungsgenäßen 

Umsetzung des Vorhabens nicht zu erwarten. 

2.3.6 Schutzgut Landschaft 

Der Untersuchungsraum ist durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung geprägt Bewertet man 

den Zustand der untersuchten Landschaft mittels der Erlebnisfaktoren Vielfalt, Eigenart und Schönheit, 

so hat der Vorhabenstandort durch seine Vorprägung und die vorhandene Einfriedung lediglich eine 

geringe Bedeutung für den Natur- und Landschaftsraum. Die landwirtschaftliche Vorprägung des 

Planungsraums sowie die Nähe zur L296 und zu der angrenzenden Bahntrasse vermindern die 

Erlebbarkeit und Wahrnehmbarkeit der lokalen Landschaft als Natur- und Lebensraum.  

Die Eigenart bezeichnet die historisch gewachsene Charakteristik und Unverwechselbarkeit einer 

Landschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dabei kann die Eigenart sowohl natürlich als auch 

menschlich geprägt sein. Als Teil der Agrar- und Kulturlandschaft ist der Planungsraum typisch für 

intensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen.  

Die Naturnähe und Vielfalt als Ausdruck für die erlebbare Eigenentwicklung, Selbststeuerung, 

Eigenproduktion und Spontanentwicklung in Bezug auf Flora und Fauna beschränkt sich auf die 

innerhalb des Planungsraums vorhandenen vorbelasteten Biotop- und Vegetationsstrukturen.  

Die verkehrliche Erschließung ist auf Grund der vorgeprägten Fläche bereits gegeben. Auf Grund der 

Lage angrenzend an die die Landstraße ist eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes nicht zu 

erwarten. 



Umweltplanung-Artenschutzgutachten-Fetzko (2023): Umweltbericht Bebauungsplan Nr. 5 

„Photovoltaikanlage Japenzin“- Gemeinde Spantekow   

B e a r b e i t u n g s t a n d  S e p  2 0 2 3   S e i t e  | 11 

2.3.7 Schutzgut Luft und allgemeiner Klimaschutz 

Japenzin liegt in Mecklenburg-Vorpommern in Deutschland. Das Bundesland unterliegt dem Einfluss 

von zwei unterschiedlichen Klimazonen, jedoch dominiert das feuchte Kontinentalklima. Das Klima in 

Japenzin ist gemäßigt.  

2.3.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Bau- oder Bodendenkmale, die als Denkmal im Sinne 

des Denkmalschutzgesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern eingetragen und als Zeitzeugen 

der Geschichte zu erhalten sind. 

2.3.9 Schutzgebiete und Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung 

Nationale oder europäische Schutzgebiete werden nicht überplant. Als nächstgelegene Schutzgebiete 

sind das Vogelschutzgebiet DE 2347-401 „Großes Landgrabental, Galenbecker und Putzarer See“ und 
das Landschaftsschutzgebiet LSG 090 „Landgrabental“ zu benennen. Beide befinden sich südwestlich 

des Plangebietes in etwa 1.700 m Entfernung. 

2.4 Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

2.4.1 Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Mensch  

Für den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans sind keine wesentlichen Immissions-

wirkungen im Plangebiet vorhersehbar, die zu immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen im Sinne 

von Überschreitungen gesetzlich vorgeschriebener Immissionsgrenzwerte führen könnten. Nach dem 

derzeitigen Stand der Wissenschaft treten relevante Reflexionen und Blendwirkungen nur bei fest 

montierten Modulen in den Morgen- bzw. Abendstunden auf.  

Im Nahbereich der Anlage sind betriebsbedingte Lärmemissionen z. B. durch Wechselrichter und Kühl-

einrichtungen grundsätzlich möglich. Die Wechselrichterstationen werden jedoch in ausreichender 

Entfernung zum nächstgelegenen Wohngebäude errichtet.  

Für die Bauphase wird sich ein erhöhtes Verkehrsaufkommen durch Lieferfahrzeuge und Montage-

personal nicht vermeiden lassen. Innerhalb der Betriebsphase sind jedoch keine Einflüsse auf das 

bestehende Verkehrsaufkommen mehr zu erwarten. Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut 

Mensch und menschliche Gesundheit sind zusammenfassend mit Umsetzung des Bebauungsplans Nr. 

5 „Photovoltaikanlage Japenzin“- Gemeinde Spantekow nicht zu erkennen. 

2.4.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie biologische 

Diversität 

Im Zuge der Bauarbeiten werden Flächen für die Baustelleneinrichtung und für Lagerplätze benötigt. 

Dafür sind Flächen auszuwählen, die bereits eine deutliche Vorbelastung aufweisen oder einer 

zukünftig geplanten Versiegelung unterliegen. Nach Abschluss der Bauarbeiten sind diese Flächen zu 

beräumen und in den ursprünglichen Zustand zurückzuführen (Vgl. 2.8.2 Landschaftspflegerische 

Maßnahmen).  

Um die Betroffenheit von den nach FFH IV-Arten streng geschützten Pflanzen und Tieren im 

Zusammenhang mit dem Vorhaben zu prüfen wurde ein aktueller Artenschutzfachbeitrag angefertigt 

Mit der Einhaltung und Umsetzung der dort beschrieben Vermeidungsmaßnahmen, insbesondere der 

VM1 Brutzeitenregelung sind keine erheblichen negativen Folgen auf den Erhaltungszustand der 
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potenziell vorkommenden und nachgewiesenen Arten im Untersuchungsraum zu erwarten. (Vgl. 

Anlage 1, Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag). 

Es sind weiterhin keine erheblichen Beeinträchtigungen der biologischen Diversität im Zusammen mit 

der Umsetzung des Vorhabens zu befürchten. Im Ergebnis des hier vorliegenden Umweltberichtes im 

Zusammenhang mit dem aktuellen Artenschutzfachbeitrag sind unter der Beachtung der unter 2.8 

aufgeführten Kompensations-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen sowie den artenschutz-

rechtlichen Vermeidungsmaßnahmen keine Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie 

die biologische Diversität zu erwarten (Vgl. Anlage 1, Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag). 

2.4.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche 

Der hier geplante Solarpark soll als Zwischennutzung auf einen Zeitraum von maximal 30 Jahren 

Betriebsdauer begrenzt werden. Bei der Festsetzungssystematik wurde im Sinne von § 9 Abs. 2 Nr. 1 

BauGB berücksichtigt, dass nach der 30-jährigen Nutzungsdauer als sonstiges Sondergebiet eine 

Folgenutzung für die Landwirtschaft festgesetzt wird und der Rückbau der Solaranlage erfolgt.  

Im Zuge der Bauarbeiten werden Flächen für die Baustelleneinrichtung und für Lagerplätze benötigt. 

Dafür sind Flächen auszuwählen, die bereits eine deutliche Vorbelastung aufweisen oder einer 

zukünftig geplanten Versiegelung unterliegen. Nach Abschluss der Bauarbeiten sind diese Flächen zu 

beräumen und in den ursprünglichen Zustand zurückzuführen. Auf diese Weise können eine 

nachhaltige Beeinträchtigung des Lebensraumes auf diesen Flächen unterbunden und das Erfordernis 

von Ersatzmaßnahmen vermindert werden.  

Die mit der Planung verbundenen Neuversiegelungen werden im Rahmen des Eingriffs-Ausgleichs-

Konzeptes kompensiert. (Vgl. Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung, Punkt 10 textliche Begründung, 

Baukonzept 2023). Es sind im Ergebnis der Umweltprüfung zum Bebauungsplan Nr. 5 

„Photovoltaikanlage Japenzin“- Gemeinde Spantekow keine erheblichen negativen Auswirkungen auf 

das Schutzgut Fläche zu erwarten.  

2.4.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

Der Vorhabenstandort umfasst Ackerflächen, die als solches auch weitestgehend intensiv 

bewirtschaftet werden. Die hier vorhandenen Sandböden sind durch ein geringes landwirtschaftliches 

Produktionsvermögen ein geringes Speichervermögen und gute Versickerungseigenschaften 

gekennzeichnet. Durch den Einsatz der bautechnischen Geräte sowie durch den Fahrzeugverkehr 

besteht die potenzielle Gefährdung der Freisetzung von Schadstoffen (Treibstoffe, Schmieröle). Vor 

Beginn der Bauarbeiten sind deshalb die Baufahrzeuge auf ihren technisch einwandfreien Zustand zu 

prüfen. Mängel an Fahrzeugen sind umgehend zu beheben.  

 

Mangelhafte Fahrzeuge und Geräte sind von der Baustelle zu entfernen. Gleichzeitig werden die 

Fahrzeugführer der Baufahrzeuge auf diese potenzielle Gefährdung hingewiesen und hinsichtlich einer 

ordnungsgemäßen und umsichtigen Bauausführung belehrt. Lagerplätze sind in einem 

ordnungsgemäßen Zustand zu halten, der ein Freisetzen von Schadstoffen unterbindet. Ereignet sich 

trotz umsichtiger Arbeitsweise eine Havarie und kommt es dabei zur Freisetzung von Schadstoffen, so 

ist der verunreinigte Boden umgehend ordnungsgemäß zu entsorgen und gegen unbelasteten Boden 

auszutauschen. Die Bauleitung hat u. a. die Einhaltung der umweltschutzrelevanten Bestimmungen zu 

kontrollieren und ggf. durchzusetzen.  
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Unter Einhaltung dieser Vorgaben lassen sich negative Auswirkungen oder Verunreinigungen des 

Schutzgutes Bodens vollständig ausschließen. Verbleibende Beeinträchtigungen aufgrund von 

Versiegelungen werden mit Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen im Verlauf des Verfahrens 

vollständig ausgeglichen. Bei allen geplanten Maßnahmen ist Vorsorge zu treffen, dass schädliche 

Bodenveränderungen, welche eine Verschmutzung, unnötige Vermischung oder Veränderung des 

Bodens, Verlust von Oberboden, Verdichtung oder Erosion hervorrufen können, vermieden werden. 

Sollten während der Bauarbeiten erhebliche organoleptische Auffälligkeiten im Baugrund festgestellt 

werden, so ist gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz die zuständige untere Bodenschutzbehörde zu 

verständigen. 

Eine erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigung des Schutzgutes Bodens durch das bau-, anlage- und 

betriebsbedingte Gefährdungspotenzial des Schadstoffeintrags in den Boden ist bei ordnungsgemäßer 

Bauausführung nicht zu erwarten. Erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen des Schutzgut 

Boden sind mit der Umsetzung des Bebauungsplans Nr. 5 „Photovoltaikanlage Japenzin“- Gemeinde 

Spantekow nicht zu erwarten. 

2.4.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

Durch den Bau- und Betrieb der Photovoltaikanlagen sind keine nachteiligen Wirkungen auf das Grund- 

und Oberflächenwasser zu erwarten. Das Niederschlagswasser kann überwiegend vollständig und 

ungehindert im Boden versickern.  

Es ist somit keine Reduzierung der Grundwasserneubildung zu erwarten. Allerdings besteht durch den 

zu erwartenden Fahrzeugverkehr während der Bauphase die potenzielle Gefährdung der Freisetzung 

von Schadstoffen (Treibstoffe, Schmieröle) insbesondere in Senken, in denen sich das 

Niederschlagswasser ansammeln kann. Vor Beginn von erforderlichen Bauarbeiten sind daher die 

Baufahrzeuge auf ihren technisch einwandfreien Zustand zu prüfen. Mängel an Fahrzeugen sind 

umgehend zu beheben. Mangelhafte Fahrzeuge und Geräte sind von der Baustelle zu entfernen. Vor 

Beginn der Bauarbeiten werden die Fahrzeugführer der Baufahrzeuge auf diese potenzielle 

Gefährdung hingewiesen und hinsichtlich einer ordnungsgemäßen und umsichtigen Bauausführung 

belehrt. Die Bauleitung hat u. a. die Einhaltung der umweltschutzrelevanten Bestimmungen zu 

kontrollieren und durchzusetzen. Die Arbeiten sind gesamthaft so auszuführen, dass Verunreinigungen 

von Boden und Gewässer durch Arbeitsverfahren, Arbeitstechnik, Arbeits- und Transportmittel nicht 

zu besorgen sind. Bei auftretenden Havarien mit wassergefährdenden Stoffen ist der Schaden sofort 

zu beseitigen.  

Eine erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser durch das bau-, anlage- und 

betriebsbedingte Gefährdungspotenzial des Schadstoffeintrags in Boden-, Grund und Oberflächen-

wasser ist bei ordnungsgemäßer Bauausführung nicht zu erwarten.  

Oberflächlich anfallendes Niederschlagswasser u.a. Abwasser darf ungereinigt/ verschmutzt nicht in 

Gewässer eingeleitet oder abgeschwemmt werden. Das Niederschlagswasser wird trotz punktueller 

Versiegelungen und der Überdachung mit Solarmodulen überwiegend vollständig und ungehindert im 

Boden versickern. Eine Reduzierung der Grundwasserneubildung erfolgt mit Durchführung des 

Vorhabens nicht, die Grundwasserneubildung bleibt erhalten.  

Eine erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser durch das bau-, anlage- und 

betriebsbedingte Gefährdungspotenzial des Schadstoffeintrags in Boden-, Grund und Oberflächen-

wasser ist im Ergebnis der Umweltprüfung bei ordnungsgemäßer Bauausführung nicht zu erwarten. 
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Erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen des Schutzgut Wasser sind mit der Umsetzung des 

Bebauungsplans Nr. 5 „Photovoltaikanlage Japenzin“- Gemeinde Spantekow ebenso nicht zu erwarten. 

2.4.6 Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft 

Erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen der Luft sind mit der Errichtung der Freiflächen-

Photovoltaikanlage nicht zu erwarten. Gegenteilig wird mit Umsetzung der Planung den Vorgaben des 

allgemeinen Klimaschutzes gemäß § 1a Abs. 5 BauGB entsprochen.  

Somit trägt dieses Vorhaben zu einer Reduzierung der Treibhausgase bei. Während der Bauzeit ist- 

aufgrund des notwendigen Einsatzes von LKWs und anderen Baumaschinen - mit einer erhöhten 

Luftschadstoffbelastung im an das Baugebiet und die Baustellenzufahrten angrenzenden Bereich zu 

rechnen. Diese Beeinträchtigung wirkt jedoch nur temporär und wird somit als nicht erhebliche 

Beeinträchtigung eingestuft.  

Nach Abschluss der Beräumung der Fläche finden keine Transporte zur bzw. von der Vorhabenfläche 

mehr statt. Erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen des Schutzgut Klima und Luft sind mit der 

Umsetzung des Bebauungsplans Nr. 5 „Photovoltaikanlage Japenzin“- Gemeinde Spantekow nicht zu 

erwarten. 

2.4.7 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft 

Durch die Baustelleneinrichtungen selbst sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten, da 

diese nur vorübergehend wirken und nach Fertigstellung des geplanten Vorhabens zurückgebaut 

werden. Freiflächen-Photovoltaikanlagen sind landschaftsfremde Objekte. Auf Grund ihrer Größe, 

ihrer Uniformität, der Gestaltung und der Materialverwendung führen sie zu einer Veränderung des 

Landschaftsbildes.  

Es ist eine Sichtbarkeit von Anlagenbestandteilen überwiegend zur offenen Landschaft hauptsächlich 

mit zunehmender Entfernung bzw. in der unmittelbaren Nähe zur Anlage zu erwarten. Eine 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ist nur bedingt quantifizierbar. Der Planungsraum ist bereits 

geprägt durch die Bahn- und Verkehrstrasse sowie die landwirtschaftlichen genutzten Flächen.  

Eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die Umsetzung des Bebauungsplans Nr. 

5 „Photovoltaikanlage Japenzin“- Gemeinde Spantekow ist auf Grund der bestehenden 

Vorbelastungen sowie der vorhandenen Eingrünungen vorliegend nicht zu erwarten.  

2.4.8 Auswirkungen auf Schutzgebiete  

Der Geltungsbereich unterliegt keinen Schutzgebietsausweisungen nach dem Bundesnatur-

schutzgesetz (BNatSchG) bzw. dem Naturschutzausführungs-gesetz des Landes Mecklenburg-

Vorpommern (NatSchAG M-V). Internationale und nationale Schutzgebiete werden durch die 

vorliegende Planung und die umliegenden Flächen nicht berührt.  

Somit sind negative Auswirkungen auf Schutzgebiete und Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung 

ausgeschlossen. Erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen des Schutzgut Schutzgebiete sind 

durch den Bebauungsplan Nr. 5 „Photovoltaikanlage Japenzin“- Gemeinde Spantekow nicht zu 

erwarten.  
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2.4.9 Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen des Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter sind mit 

der Umsetzung des Bebauungsplans Nr. 5 „Photovoltaikanlage Japenzin“- Gemeinde Spantekow nicht 

zu erwarten. 

2.4.10 Anfälligkeit des Projekts für schwere Unfälle und/oder Katastrophen 

Gefährliche Stoffe im Sinne der Zwölften Verordnung zur Durchführung des Bundes-

immissionsschutzgesetzes (Störfall-Verordnung – 12. BImSchV), die die in Anhang I genannten 

Mengenschwellen überschreiten, sind beim Bau und Betrieb des Solarparks nicht vorhanden. Der 

Solarpark unterliegt somit nicht den Anforderungen der Störfallverordnung.  

Es handelt sich um keinen Störfallbetrieb und auch im Umfeld sind keine Störfallbetriebe, sodass 

Wechselwirkungen nicht auftreten können. Die Gefahr von schweren Unfällen ist nicht gegeben. 

Erheblichen Beeinträchtigungen durch Betriebsstörungen und Leckagen können demnach weitgehend 

ausgeschlossen werden. Strom kann ebenso nicht unkontrolliert entweichen. 

2.5 Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung des 

Vorhabens 

Es ist davon auszugehen, dass bei Nichtdurchführung des zu prüfenden Vorhabens das Plangebiet und 

den das Vorhaben betreffenden Geltungsbereich in seinem jetzigen Zustand bestehen bleibt. Es finden 

dann überdies keine Neuversiegelungen statt. Darüber hinaus wird die Stabilität und Leistungsfähigkeit 

des Umwelt- und Naturhaushalts am geplanten Standort keinen wesentlichen Veränderungen 

unterliegen. 

2.6 Gesamtbewertung der Umweltauswirkungen und Wechselwirkungen zwischen 

den Schutzgütern 

Schutzgutbezogen erfolgt hier eine zusammenfassende Darstellung der Wirkungen des geplanten 

Vorhabens unter Berücksichtigung der zu erwartenden Wechselwirkungen zwischen den einzelnen 

Schutzgütern.  

Schutzgut Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung  

Unter Punkt 2.3.1 dieser Unterlage konnten nach gutachterlicher Einschätzung keine erheblichen 

Beeinträchtigungen des Schutzgutes Mensch ermittelt werden. Wechselwirkungen mit anderen 

Schutzgütern sind im Ergebnis der Umweltprüfung ebenfalls nicht zu erwarten.  

Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie biologische Vielfalt  

Das geplante „Sonstige Sondergebiet“ ist anthropogen überprägt und unterliegt einem geringen 

Natürlichkeitsgrad. Unter Einhaltung und vollständiger Umsetzung der im Artenschutzrechtlichen 

Fachbeitrag beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen sind keine erheblichen negativen Auswirkungen 

vorhersehbar.  

Etwaige Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern im Zusammenhang mit der Umsetzung des 

Bebauungsplans Nr. 5 „Photovoltaikanlage Japenzin“- Gemeinde Spantekow sind ebenso nicht zu 

erwarten (Vgl. Anlage 1, Artenschutzfachbeitrag 2023).  

Schutzgut Fläche  

Die Freiflächen-Photovoltaikanlage ist lediglich als Zwischennutzung vorgesehen. Als Folgenutzung ist 

eine landwirtschaftliche Nutzung vorgesehen. Während der Betriebsphase werden die 
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Modulzwischenflächen der Selbstbegrünung überlassen. Vollversiegelungen sind mit dem geplanten 

Vorhaben ebenso nicht notwendig.  

Etwaige Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern im Zusammenhang mit der Umsetzung des des 

Bebauungsplans Nr. 5 „Photovoltaikanlage Japenzin“- Gemeinde Spantekow sind ebenso nicht zu 

erwarten 

Schutzgut Boden 

Im Zuge der Baumaßnahme besteht die Möglichkeit des Auftretens von Wechselwirkungen zwischen 

den Schutzgütern Boden, Pflanzen und Tiere und Wasser, denn eine wesentliche Veränderung des 

Bodens führt zu dauerhaften Verschiebungen im Vegetationsbestand, was nachfolgend zu einer 

Änderung des Lebensraums von Tieren führt. Allerdings ist im Ergebnis des Artenschutzrechtlichen 

Fachbeitrages sowie aufgrund der anthropogenen Vorbelastung des Standortes die Beeinträchtigung 

von Lebensräumen und Strukturen mit besonderer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz 

auszuschließen (Vgl. Anlage 1, Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag). 

Wechselwirkungen zwischen dem Schutzgut Boden und den Schutzgütern sind mit der Umsetzung des 

des Bebauungsplans Nr. 5 „Photovoltaikanlage Japenzin“- Gemeinde Spantekow nicht zu erwarten.  

Schutzgut Wasser 

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 

Schutzgut Klima und Luft  

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 

Schutzgut Landschaft 

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten.  

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 

2.7 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Die Nähe zur Verkehrstrasse und die im Bestand vorhandene intensive Landwirtschaft erzeugt eine 

gewisse anthropogene Vorbelastung des gewählten Standortes. Negative Beeinflussungen anderer 

diskutierter Standorte können so vermieden werden. Die Anlage verzichtet auf die Umsetzung fossiler 

Energieträger zu Gunsten der Erzeugung von Solarenergie. Der erzeugte Strom soll in das öffentliche 

Versorgungsnetz eingespeist werden. Anderweitige Planungsalternativen kommen daher aus 

umweltfachlicher Sicht nicht in Frage. 

2.8 Kompensations-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

2.8.1 Kompensationsmaßnahmen 

Kompensationsmindernde Maßnahmen 

Maßnahme 8.30: Anlage auf Grünflächen auf Photovoltaik-Freiflächenanlagen  

Beschreibung: Die Zwischenmodulflächen sowie die von Modulen überschirmten Flächen werden der 

Selbstbegrünung überlassen  

Anforderungen:  
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o keine Bodenbearbeitung nach Fertigstellung des Solarparks  

o keine Verwendung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln  

o höchstens zweimal jährlich Mahd, Abtransport des Mähgutes  

o Frühster Mahdtermin 15. Juli  

o Anstelle der Mahd kann auch eine Schafbeweidung vorgesehen werden mit einem Besatz von max. 

1,0 GVE, nicht vor dem 15. Juli  

o Festsetzung der Anerkennungsforderungen im Rahmen der Bauleitplanung bzw. der 

Vorhabengenehmigung 

Der verbleibende Kompensationsbedarf wird eine geeignete Maßnahme im Lauf des Verfahrens 

kompensiert. Eine ausführliche Beschreibung der Kompensationsmaßnahmen findet sich in der 

textlichen Begründung unter Punkt 10 (Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung). 

2.8.2 Landschaftspflegerische Maßnahmen 

V1 Vegetationsschutz/Ausweisung von Tabubereichen  

Bauzeitlicher Schutz angrenzender Biotoptypen vor bauzeitlichen Beeinträchtigungen und Bean-

spruchungen. Es sind, soweit erforderlich, Maßnahmen zum Schutz gegen Befahren, Betreten, 

Lagerung und sonstige Beanspruchung gemäß DIN 18 920 (Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen 

und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) Vorkehrungen umzusetzen. Nach Beendigung der 

Bauarbeiten sind alle Schutzvorrichtungen zu entfernen.  

V2 Rekultivierung und Wiederherstellung 

Die bauzeitlich temporär beanspruchten Flächen sind nach Abschluss der Bautätigkeit gemäß der 

derzeitigen Nutzung bzw. des ursprünglichen Zustandes der Flächen wiederherzustellen. Der Rückbau 

umfasst die Beseitigung eventueller temporärer Versiegelungen, Überschüttungen und Verdichtungen 

(Bereich der BE-Fläche). Anschließend werden die temporär beanspruchten Flächen, mit einer 

kräuterreichen Regiosaatgutmischung mit ausschließlich heimischen Arten angesät. 

V3 Einsatz von schadstofffreiem Material bei der Wegeherstellung 

Für die Oberflächenbefestigung der geplanten Fahrwege und den Unterbau der geplanten 

Trafostationen sollte nur schadstofffreies Material wie z.B. Naturstein-Schotter oder Z0- Material nach 

TR LAGA (bzw. BM 0-Material gemäß Ersatzbaustoffverordnung) verwendet werden. (Vgl. 

Hydrologischer Kurzbericht, GIG, Gesellschaft für Ingenieure) 

2.8.3 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft 

Über den Ausgleichsbezug des § 1a Abs. 3 BauGB hinaus hat die Gemeinde über § 9 Absatz 1 Nr. 20 

BauGB die Möglichkeit, landschaftspflegerische Maßnahmen bzw. Flächen zum Schutz, zur Pflege und 

zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festzusetzen.  

Folgende Festsetzungen wurden getroffen:  

1.  Innerhalb des Geltungsbereiches sind nicht bebaute Flächen durch die Einsaat von 

standortheimischem Saatgut oder durch Selbstbegrünung als Grünland zu entwickeln. Die Mahd 

dieser Flächen ist unter Berücksichtigung avifaunistischer Anforderungen und den speziellen 
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Anforderungen von Offenlandbrütern nicht vor dem 15. Juli eines Jahres zulässig. Der Einsatz von 

Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ist unzulässig. Es hat eine zweimal jährliche Mahd mit 

Abtransport des Mähgutes zu erfolgen. Anstelle der Mahd kann auch eine Schafbeweidung 

vorgesehen werden mit einem Besatz von max 1,0 GVE, jedoch nicht vor dem 1. Juli. 

3 Weitere Angaben zur Umweltprüfung 

3.1 Beschreibung von methodischen Ansätzen und Schwierigkeiten bzw. 

Kenntnislücken 

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen des Vorhabens erfolgte verbal argumentativ. Hinweise zum 

Detaillierungsgrad und zu den Anforderungen an die Umweltprüfung wurden im Rahmen der 

frühzeitigen Behördenbeteiligung der zuständigen Fachbehörden ermittelt.  

3.2 Hinweise zur Überwachung (Monitoring) 

Über ein Monitoring überwacht die Gemeinde Spantekow die erheblichen Umweltauswirkungen, um 

unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln. Das Monitoring-Konzept sieht 

vor, diese Auswirkungen durch geeignete Überwachungsmaßnahmen und Informationen unter Be-

rücksichtigung der Bringschuld der Fachbehörden nach § 4 Absatz 3 BauGB in regelmäßigen Intervallen 

nach Realisierung des Vorhabens zu prüfen und gegebenenfalls geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu 

ergreifen.  

Die Gemeinde plant, in einem Zeitraum von einem Jahr nach Realisierung des Vorhabens zu prüfen, ob 

die notwendigerweise mit mehr oder weniger deutlichen Unsicherheiten verbundenen 

Untersuchungen im Nachhinein zutreffen bzw. erhebliche unvorhersehbare Umweltauswirkungen 

aufgetreten sind. Die Prüfung erfolgt durch Abfrage der entsprechenden Fachbehörden. Alle mit dem 

Monitoring-Konzept in Verbindung stehenden Aufwendungen sind durch den Vorhabenträger zu 

tragen.  

4 Allgemein verständliche Zusammenfassung und Fazit 

Die Prüfung der Wirkung der geplanten Freiflächen-Photovoltaikanlage auf die Schutzgüter des Unter-

suchungsraums ergab insgesamt, dass die Schutzgüter aufgrund der beschriebenen vorhabens-

bedingten Auswirkungen nicht erheblich oder nachhaltig beeinträchtigt werden. Der beschriebene 

Bauablauf lässt keine nachteiligen und nachhaltigen Auswirkungen auf die Schutzgüter vermuten. 

Unter Einhaltung der beschriebenen Maßnahmen ist von keiner Beeinträchtigung der relevanten und 

untersuchten Arten auszugehen. Während der Betriebsphase sind vorhabenbedingt keine 

Immissionswirkungen im Plangebiet vorhersehbar, die auch nur ansatzweise zu immissions-

schutzrechtlichen Auswirkungen im Sinne von Überschreitungen gesetzlich vorgeschriebener Im-

missionsgrenzwerte führen könnten. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Umwelt als Summe der beschriebenen und bewerteten 

Schutzgüter konnte für den Bebauungsplans Nr. 5 „Photovoltaikanlage Japenzin“- Gemeinde 

Spantekow im Rahmen der durchgeführten Umweltprüfung und im Ergebnis des vorliegenden 

Umweltberichtes nicht festgestellt werden. 
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Abkürzungen 

Abb. Abbildung(en) 

Abs.  Absatz 

AFB Artenschutzfachbeitrag 

Anh.  Anhang/Anhänge 

Anl. Anlage(n) 

Art. Artikel 

BE Baustelleneinrichtung 

BfN Bundesamt für Naturschutz 

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz 

bspw. beispielsweise 

BVerwG Bundesverwaltungsgericht 

bzgl. bezüglich 

bzw. beziehungsweise 

ca. circa 

CEF-Maßnahmen (continuous ecological functionality-measures – Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung 

der ökologischen Funktion) 

d. h. das heißt 

evtl. eventuell 

FFH Flora-Fauna-Habitat 

FFH-RL  Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG) 

gem. gemäß 

ggf. gegebenenfalls 

i. d. R. in der Regel 

inkl. inklusive 

i. S. v.  im Sinne von 

i.V. m. in Verbindung mit 

i. w. S. im weiteren Sinne 

Kap. Kapitel 

LANA Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung 

LAU Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt 

LBP Landschaftspflegerischer Begleitplan 

LNatSchG Landesnaturschutzgesetz 

LSG Landschaftsschutzgebiet 

LSG-VO Landschaftsschutzgebiets-Verordnung 

LVwA Landesverwaltungsamt  

MTB Messtischblatt 

n.  nach 

NSG Naturschutzgebiet 

o. ä.  oder ähnlich 

o.g. oben genannt 

RL Rote Liste 

SDB Standarddatenbogen 

SPA (Special Protected Area) Europäisches Vogelschutzgebiet 

Tab. Tabelle 

u. und 

u. a.  unter anderem 

UG Untersuchungsgebiet 

UNB Untere Naturschutzbehörde 
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1 Anlass und Aufgabenstellung 

1.1 Anlass und Zielstellung 

Im Ergebnis der aktuellen energiepolitischen Zielstellungen von Bundes- und Landesregierung soll 

deutschlandweit eine sichere, preiswerte und umweltverträgliche Energieversorgung abgesichert 

werden. Der Anteil erneuerbarer Energien soll dabei stetig wachsen. In ihrer öffentlichen Sitzung vom 

14.09.2021 beschloss die Gemeindevertretung der Gemeinde Spantekow die Aufstellung des 

Bebauungsplans Nr. 5 „Photovoltaikanlage Japenzin“. Der Vorhabenstandort umfasst das 2,4 ha große 

Areal der ehemaligen Rinderanlage im Westen der Ortslage Japenzin. Die ehemalige Rinderanlage ist 

eine Konversionsfläche.  

Planungsziel ist die Festsetzung eines Sondergebietes „Energiegewinnung auf der Basis solarer 
Strahlungsenergie“ gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO. Dies soll die Errichtung und den Betrieb einer 
Freiflächenphotovoltaikanlage einschließlich der erforderlichen Nebenanlage planungsrechtlich 

ermöglichen und die Erzeugung von umweltfreundlichem Solarstrom sichern. Des Weiteren ist die 

Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes „Landwirtschaft“ (SO Land) zum Erhalt des in 

Teilbereichen erhaltenswerten baulichen Bestandes und der weiterführenden landwirtschaftlichen 

Nutzung dieser Anlagen geplant.  

Der Bebauungsplan umfasst Vorhaben, die dem Klimawandel entgegenwirken, indem der Ausstoß an 

CO2 verringert wird, der mit der Erzeugung von Energie aus fossilen Energieträgern verbunden ist. 

Damit ist der Bebauungsplan für das Gemeinwohl nicht nur förderlich, nützlich oder dienlich. Es 

besteht vielmehr ein direktes öffentliches Interesse an der Errichtung der im Geltungsbereich 

geplanten Solaranlagen. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist im Plan im Maßstab 1:750 dargestellt. Er 

beläuft sich auf eine Fläche von ca. 2,4 ha und umfasst die Flurstücke 194 (tlw.) und 195 der Flur 3 in 

der Gemarkung Japenzin.  

Im Rahmen des vorliegenden Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag wird daher geprüft, inwieweit 

artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der 

gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-

Richtlinie) im Zusammenhang mit der Umsetzung des Vorhabens eintreten könnten. Sollten 

Verbotstatbestände ausgelöst werden, ist zu prüfen, ob die naturschutzfachlichen Voraussetzungen 

für eine Ausnahme von den Verboten gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG vorliegen. 

1.2 Methodische und rechtliche Grundlagen 

Die rechtlichen Vorgaben zum Vollzug des speziellen Artenschutzes sind in folgenden nationalen und 

europäischen Gesetzen bzw. Richtlinien enthalten: 

– Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. 

Juli 2009, BGBl. I S. 2542, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I 

S. 3908) 

– Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes 

(Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) vom 23.02.2010 (GVOBl. M-V S. 66), zuletzt geändert 

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228), 

– Richtlinie des Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten  

(2009/147/EG)  
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– Vogelschutzrichtlinie (im Folgenden VS-RL) 

– Richtlinie des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 

wildlebenden Tiere und Pflanzen (92/43/EWG)  

– Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (im Folgenden FFHRL).  

- BArtSchV (Bundesartenschutzverordnung): Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und 

Pflanzenarten vom 16.02 2005, BGBl I S. 258 (869); zuletzt geändert durch Art. 10 G vom 21. Januar 

2013, BGBl. I S. 95, 99.32.  

- Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Geräte- und Maschinen-

lärmschutzverordnung – 32. BImSchV) 

Im BNatSchG befinden sich die Vorschriften zum speziellen Artenschutz in den §§ 44 und 45.  Darin 

wurden die europäischen Normen der Artikel 12 und 13 FFH-RL und des Artikels 5 der VS-RL in 

nationales Recht umgesetzt. Entsprechend des Bundesnaturschutzgesetzes – BNatSchG (vom 29. Juli 

2009) ist ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zu erstellen. 

Die generellen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände (Zugriffsverbote) des § 44 Abs. 1 BNatSchG 

sind folgendermaßen gefasst: 

"Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während  

der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 

zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten  

aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus  

der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören." 

Um in der Planungspraxis anwendungsfähige Verbotsbestimmungen des Absatzes 1 zu erzielen (auch 

im Sinne der bestehenden, von der Europäischen Kommission anerkannten Spielräume bei der 

Auslegung artenschutzrechtlicher Vorschriften der FFH-RL) und diese rechtlich abzusichern, wurden 

etliche Konkretisierungen vorgenommen. Insbesondere sind die Verbote um den Absatz 5 (aktuelle 

Fassung) ergänzt worden. Die entsprechenden Sätze lauten: 

1. Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und  

Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt 

werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die Zugriffs-,  

Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. 

2. Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische  

Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1  

Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen 

[1.] das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die 

Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für  

Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei  
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Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden 

kann,  

[2.] das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, 

Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor,  

wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme,  

die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor  

Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der  

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt 

werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind, 

[3.] das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von  

dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen  

Zusammenhang weiterhin erfüllt wird.  

3. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. 

4. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG 

aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. 

5. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines 

Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor. 

Werden Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der 

gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten erfüllt, müssen die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 

Abs. 7 BNatSchG erfüllt sein. Als einschlägige Ausnahmevoraussetzungen müssen nachgewiesen 

werden: 

➢ zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher sozialen 

oder wirtschaftlichen Art, 

➢ keine zumutbaren Alternativen gegeben,  

➢ Erhaltungszustand der Populationen der betroffenen Arten verschlechtert sich nicht. 

Die Beurteilung, ob zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich 

solcher sozialen oder wirtschaftlichen Art, vorliegen und welche Varianten für den Vorhabenträger als 

zumutbar oder unzumutbar einzustufen sind, ist nicht Bestandteil des Fachbeitrages. Diese ergeben 

sich aus dem Kontext der Antragsunterlagen und werden in einer gesonderten Unterlage eingebracht.  

In der artenschutzrechtlichen Prüfung werden alle Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie (streng 

geschützt) sowie alle europäischen Vogelarten gemäß Art. 1 Vogelschutzrichtlinie und sonstige streng 

geschützte Arten oder Verantwortungsarten bezüglich projektbedingter Beeinträchtigungen 

betrachtet. Die Auswahl der genauen zu betrachtenden Arten findet nach dem Prinzip der 

Abschichtung statt.  

Die Abschichtung/ Relevanzprüfung erfolgt über das potenzielle Vorkommen der Arten im 

Untersuchungsgebiet. Dafür werden folgende Kriterien herangezogen:  

Eine Art ist untersuchungsrelevant, wenn es einen Vorkommensnachweis durch eine Untersuchung 

gibt oder das Vorkommen einer Art aufgrund der vorhandenen Lebensraumausstattung nicht 

ausgeschlossen werden kann und eine Untersuchung nicht stattfand. 

Eine Art ist nicht untersuchungsrelevant, wenn sie gemäß der Roten Liste M-V aus-

gestorben/verschollen, nicht vorkommend ist, das bekannte Verbreitungsgebiet der Art in MV 

außerhalb des Wirkraumes liegt, ausgeschlossen werden kann, dass erforderliche Habitate/ Standorte 

der Art im Wirkraum des Vorhabens nicht vorkommen (Lebensraum-Grobfilter nach z. B. Moore, 
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Wälder, Magerrasen), die Empfindlichkeit der Art gegenüber vorhabenspezifischen Wirkfaktoren so 

gering ist, dass das Eintreten von Verbotstatbeständen mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen 

werden kann. Aufgrund der Kleinflächigkeit des Baugeschehens und der damit verbundenen eindeutig 

abgrenzbaren Wirkfaktoren, wurde auf die Erstellung einer ausführlichen Abschichtungstabelle 

verzichtet. Die potenziell betroffenen Arten bzw. Artengruppen werden anhand einer 

Habitatpotenzialanalyse in Verbindung mit einer Übersichtsbegehung herausgefiltert und näher 

betrachtet.  

Die im Ergebnis dieser Habitatpotenzialanalyse, mit Unterstellung des Worst-Case-Falles, verbliebenen 

und damit als potentiell im UG vorkommend zu betrachtenden Arten sind entweder einer Art für-Art-

Beurteilung zu unterziehen oder in ökologischen Gilden gemeinsam zu prüfen. Vogelarten mit 

ähnlichen Lebensraumansprüchen können, wenn sie weder gesetzlich streng geschützt noch 

mindestens der Roten Liste Kategorie 3 (gefährdet) Mecklenburg-Vorpommern zugeordnet wurden, 

innerhalb einer nistökologischen Gilde betrachtet werden. Durchzügler, Rastvögel oder Wintergäste, 

die keine Arten des Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutz-Richtlinie darstellen und damit nur als Brutvögel 

planungsrelevant sind, werden – soweit vorhanden – ebenfalls in Gilden zusammengefasst beurteilt.  

Nach der Relevanzprüfung werden die Verbotstatbestände nach § 44 (1) BNatSchG hinsichtlich der von 

dem Vorhaben ausgehenden Wirkungen auf die relevanten Arten geprüft (Konfliktanalyse). Aus 

diesen Ergebnissen, in Verbindung mit den Habitatansprüchen der Arten, werden ggf. Maßnahmen zur 

Konfliktvermeidung und –minderung (z. B. Bauzeitenregelung), einschließlich der funktions-

erhaltenden Maßnahmen nach § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG (CEF-Maßnahmen) sowie zur 

Kompensation und zum Risikomanagement von Beeinträchtigungen in die Untersuchung der 

Verbotstatbestände einbezogen.  

Die Konfliktanalyse wird anhand der aus § 44 (1) 1-4 BNatSchG entstehenden Verbote durchgeführt. 

Dabei werden drei Komplexe geprüft: 

Tötungsverbot der besonders geschützten Tiere und Pflanzen (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 & 4 BNatSchG)  

Hierzu ist in der Konfliktanalyse folgende Frage zu beantworten:  

Werden wild lebende Tiere oder wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten getötet oder 

ihre Entwicklungsformen beschädigt oder zerstört?  

Die Faktoren „nachstellen“ und „fangen“ kommen im Zusammenhang mit Eingriffen in Natur und 
Landschaft gewöhnlich nicht zum Tragen und sind in diesem Zusammenhang von vornherein 

auszuschließen. Der unvermeidbare Verlust einzelner Exemplare einer Art durch ein Vorhaben stellt 

nicht automatisch und immer einen Verstoß gegen das Tötungsverbot dar. Vielmehr setzt ein Verstoß 

voraus, dass dadurch das Tötungsrisiko signifikant, d. h. nach der Rechtsprechung deutlich, erhöht 

wird. Die Bewertung, ob die Individuen der betroffenen Art durch ein Vorhaben einem signifikant 

erhöhten Tötungs- und Verletzungsrisiko ausgesetzt sind, erfordert im Einzelfall eine Berücksichtigung 

verschiedener projekt- und artbezogener Kriterien sowie naturschutzfachlicher Parameter.  

Richterrechtlich wird darüber hinaus dargelegt, dass der Verbotstatbestand nur erfüllt ist, wenn die 

Verletzungen oder Tötungen über das allgemeine Lebensrisiko der betreffenden Individuen 

hinausgehen. Verbleibende Risiken, die für einzelne Individuen einer Art nicht ausgeschlossen werden 

können, erfüllen den Tatbestand nicht, da sie unter das „allgemeine Lebensrisiko“ fallen [U 7] 

Störungsverbot der streng geschützten Arten und der Europäischen Vogelarten (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG) Hierzu ist in der Konfliktanalyse folgende Frage zu beantworten:  
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Werden wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 

der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört? 

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen 

Population einer Art verschlechtert. Die lokale Population wird anhand der Empfehlungen des 

ständigen Ausschusses Artenschutz der Länder-Arbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landschaftspflege 

und Erholung (LANA) [U 9] abgegrenzt.  

Beschädigungs- bzw. Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestätten bzw. Standorten der 

besonders geschützten Tier- und Pflanzenarten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 & 4 BNatSchG) Hierzu ist in der 

Konfliktanalyse folgende Frage zu beantworten: Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten der 

besonders geschützten Tiere bzw. Standorte der besonders geschützten Pflanzen entnommen, 

beschädigt oder zerstört?  

§ 44 Abs. 5 BNatSchG ist dahingehend auslegbar, dass Verletzungen oder Tötungen, die im 

Zusammenhang mit der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

auftreten, den Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bzw. 3 nur erfüllen, sofern deren ökologische 

Funktionalität im räumlichen Zusammenhang nicht erhalten werden kann. 

Grundsätzlich greift der Verbotstatbestand des § 44 (1) 3 BNatSchG dann, wenn ganze, regelmäßig 

genutzte Fortpflanzungs- oder Ruhestätten beseitigt werden. Als Beseitigung im Sinne des Gesetzes ist 

eine direkte Überprägung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte bzw. wesentlicher Teile der 

Fortpflanzungs- und Ruhestätte sowie eine durch äußere Einflussfaktoren, wie z. B. Störungen, 

hervorgerufene Nichtmehrnutzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte anzusehen. Kann durch 

Maßnahmen zur Konfliktvermeidung und -minderung einschließlich der CEF-Maßnahmen ein 

Verbotstatbestand nicht ausgeschlossen werden, sind die Voraussetzungen einer Ausnahme nach § 

45 Abs. 7 BNatSchG zu prüfen.  

Nach § 45 Abs. 7 BNatSchG kann die zuständige Behörde von den Verboten des § 44 BNatSchG im 

Einzelfall weitere Ausnahmen zulassen, u. a. aus Gründen der öffentlichen Sicherheit oder aus anderen 

zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder 

wirtschaftlicher Art. Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht 

gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert.  

1.3 Untersuchungsgebiet 

Der Vorhabenstandort umfasst eine durch intensive Tierhaltung genutzte Konversionsfläche im 

Westen der Ortslage Japenzin. Das Areal diente in der Zeit von 1962 bis 1995 der intensiven 

Tierproduktion und Lagerung. Auf dem Vorhabengelände standen insgesamt mehrere Gebäude, davon 

zwei Stallanlagen mit zugehörigen Dunglegen, vier zugehörige Betriebsgebäude, eine Lagerhalle, eine 

Siloanlage und mehrere Güllegruben. Alle Gebäude waren mit betonierten oder befestigten Wegen 

verbunden. Im westlichen Bereich befanden sich eine 1.000 m² große Dungplatte. Quer über das 

Gelände führt ein ca. 3 m breiter Wirtschaftsweg, der mit Betonplatten befestigt ist.  

 

Ab 1991 wurde der Standort übernommen und einige Jahre weitergeführt. Nach Beendigung der 

Tierhaltung an diesem Standort standen die Gebäude überwiegend leer. Der Gebäudebestand wurde 

bis auf eine Lagerhalle im Jahr 2021 oberirdisch angebrochen und die Abbruchmassen auf dem 

Gelände zwischengelagert. Verblieben sind bis heute alle Fundamente sowie Ver- und 

Entsorgungsschächte, betonierte Freiflächen, eine betonierte Dungplatte, befestigte Wirtschaftswege 

sowie Bodenverfestigungen. Die nächstgelegenen Wohnnutzungen liegen östlich des Planungsraum in 

einer Entfernung von etwa 100 m.  
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Schutzgebiete nach den §§ 23 (Naturschutzgebiet), 24 (Nationalpark, Nationale Naturmonumente), 25 

(Biosphärenreservat), 26 (Landschaftsschutzgebiet), 27 (Naturpark) und 28 (Naturdenkmäler) des 

Bundesnaturschutzgesetzes oder europäische Schutzgebiete sind im gesamten Geltungsbereich nicht 

vorhanden. Als nächstgelegene Schutzgebiete sind das Vogelschutzgebiet DE 2347-401 „Großes 
Landgrabental, Galenbecker und Putzarer See“ und das Landschaftsschutzgebiet LSG 090 
„Landgrabental“ zu benennen. Beide befinden sich südwestlich des Plangebietes in etwa 1.700 m 
Entfernung.  

1.4 Bestehende Vorbelastungen des Untersuchungsgebiets 

Durch die Lage des Vorhabens unmittelbar an der Bahntrasse und die damit einhergehende 

bestehende anthropogene Überformung bestehen für Biotope, Flora und insbesondere Fauna 

folgende Vorbelastungen:  

a) stoffliche Immissionen (Abgase, Staub) mindern durch Nähr- und Schadstoffeinträge die Biotop- und 

Habitatqualität im direkten Vorhabensbereich,  

b) Störpotentiale für störungssensible Arten durch Lärm, Licht, optische Reize und Erschütterungen 

durch Verkehr, Anwesenheit und landwirtschaftliche Tätigkeiten von Menschen,  

c) Kollisionsrisiko mit Fahrzeugen,  

2 Beschreibung des Vorhabens und umweltrelevante Auswirkungen 

2.1 Kurzdarstellung der Ziele und des Inhalts des Vorhabens  

Planungsziel ist die Festsetzung eines Sondergebietes „Energiegewinnung auf der Basis solarer 
Strahlungsenergie“ gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO. Dies soll die Errichtung und den Betrieb einer 
Freiflächenphotovoltaikanlage einschließlich der erforderlichen Nebenanlage planungsrechtlich 

ermöglichen und die Erzeugung von umweltfreundlichem Solarstrom sichern. Des Weiteren ist die 

Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes „Landwirtschaft“ (SO Land) zum Erhalt des in 
Teilbereichen erhaltenswerten baulichen Bestandes und der weiterführenden landwirtschaftlichen 

Nutzung dieser Anlagen geplant.  

Mit dem Baubeginn werden die Solarmodule für die Photovoltaikanlage auf in den Boden gerammten 

Stützen in Reihen mit einem Abstand von etwa vier bis fünf Metern aufgestellt. Die Unter-

konstruktionen bestehen aus verzinktem Stahl. Die Tische sind geneigt und nach Süden ausgerichtet. 

Die Module werden zu Strängen untereinander verkabelt, welche gebündelt an die Wechselrichter 

angeschlossen werden.  

2.2 Darstellung der grundsätzlichen Projektwirkungen 

Im Folgenden werden speziell die für die Beurteilung der artenschutzrechtlichen Betroffenheit 

relevanten Vorhabenwirkungen erläutert. 

2.2.1 Baubedingte Auswirkungen 

Als baubedingte Wirkungen auf streng geschützte Pflanzen- und Tierarten (Anhang IV FFH-RL) sowie 

europäische Vogelarten, die im Sinne der artenschutzrechtlichen Regelungen erheblich sein könnten, 

sind im Wesentlichen folgende Sachverhalte zu prüfen: 

- visuell-akustische Störungen, wie Licht-, Lärm- und Bewegungsreize, insbesondere 

Scheuchwirkungen und Vergrämungseffekte durch Schallimmissionen (Einsatz von Maschinen 

und Baufahrzeugen), pot. Verletzung § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG, 
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- Störungen durch Vibrationsemissionen v. a. durch Betrieb von Baumaschinen, Hervorrufen 

von unregelmäßig, intensiven Bodenvibrationen, zudem erhöhtes Tötungsrisiko durch 

Abdrängen in ungeeignete Flächen, pot. Verletzung § 44 (1) Nr. 1, 2 BNatSchG, 

- Emissionen von Staub und Luftschadstoffen durch Baufahrzeuge und Bauaktivitäten (z. B.  

Erdarbeiten), pot. Verletzung § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG,  

- Verlust oder Verletzungen von Einzelindividuen der beurteilungsrelevanten Arten durch 

Überfahren oder Bauarbeiten (z. B. Erdarbeiten), soweit diese Wirkungen nicht mit der 

Flächeninanspruchnahme im unmittelbaren Zusammenhang stehen und dort bewertet 

werden, indirekte Tötung durch Vergrämen bei ungünstigen Witterungsbedingungen (kühle 

Temperaturen, ggf. Frost, Feuchte) oder erhöhtem Prädationsrisiko (tags ausfliegende 

Fledermäuse, flugunfähige Jungvögel), pot. Verletzung § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG, 

- Beeinträchtigung von Bauwerken und damit potenziellen Fortpflanzungs- und Ruhestätten,  

pot. Verletzung § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG, 

- direkte (temporäre) Flächeninanspruchnahme und damit Überprägung und Zerstörung von 

pot. Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch die Baustelleneinrichtungsflächen, Baustraßen, 

Baustreifen, pot. Verletzung § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 

2.2.2 Anlagebedingte Wirkfaktoren 

Anlagenbedingte Wirkungen entstehen im Allgemeinen durch Strukturen und technische Elemente, 

die neu in die Landschaft eingebracht werden und die damit verbundenen dauerhaften 

Habitatverluste. Durch die vorgesehenen Baumaßnahmen ist, bedingt durch die Vorprägung des 

Standortes, nur von geringfügigen anlagenbedingten Wirkungen auf geschützte Arten auszugehen.  

2.2.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Mit der geplanten Anlage sind keine Veränderungen des Verkehrstaktes und keine Steigerung der 

Fahrgeschwindigkeiten im Untersuchungsgebiet verbunden. Durch die Aufstellung des vorliegenden 

B-Planes ist daher bedingt durch die anthropogene Vorprägung des Standortes nur von geringfügigen, 

zusätzlichen betriebsbedingten Wirkungen bzw. Wirkfaktoren auf geschützte Arten auszugehen.  
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3 Ermittlung der untersuchungsrelevanten Arten 

Zur Ermittlung der vorhabenrelevanten Arten wird im Zuge der artenschutzrechtlichen Vorprüfung 

zunächst das Habitatpotenzial der im Geltungsbereich festgestellten Biotoptypen für die im Anhang IV 

der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, alle europäischen Vogelarten sowie Verantwortungs-

arten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG geprüft. Das mögliche Artenspektrum wird anschließend als 

Ergebnis der artenschutzrechtlichen Vorprüfung abgeleitet. 

3.1 Artenschutzrechtliche Übersichtsbegehung 

Im Rahmen der Umweltprüfung wurden im August 2022 Geländebegehungen sowie mehrere 

Drohnenflüge durchgeführt. Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Begehungen sind weiterhin die 

vorhandenen, möglicherweise vom Vorhaben betroffenen Biotop- und Nutzungsstrukturen in Hinsicht 

auf deren naturschutzrechtliche Bedeutung am Eingriffsort selbst sowie im 200 m-Radius um das 

Vorhaben betrachtet worden.  

3.2 Vögel 

Das zu untersuchende Artenspektrum umfasst die Artengruppe der Vögel. In Vorbereitung des hier 

vorliegenden Fachbeitrages wurden Datenrecherchen zum Vorkommen streng geschützter Vögel im 

Untersuchungsraum durchgeführt. Während der Übersichtsbegehungen (Oktober 2022) wurde 

anschließend u.a. auf Fortpflanzungstätten der streng und besonders geschützten Avifauna geachtet. 

Des Weiteren wurde avifaunistische Kartierungen durchgeführt und die Ergebnisse in die vorliegende 

Betrachtung mit aufgenommen. 

Im Rahmen der Baumaßnahme geht die Hauptgefährdung von der baubedingten Veränderung der 

Habitat- und Vegetationsstruktur im Untersuchungsgebiet aus, verursacht etwa durch Baufeld-

freimachung und die damit einhergehende Entfernung von Busch- und Strauchwerk, welche einen 

Verlust von Niststätten und Gelegen bewirken können. 

Brutvögel 

Horststandorte streng geschützter Großvögel sind im Geltungsbereich im Ergebnis der 

artenschutzrechtlichen Übersichtsbegehung sowie aufgrund der bestehenden anthropogenen 

Überprägung des Untersuchungsgebietes als unwahrscheinlich anzunehmen. Für die horstbrütenden 

Arten stellt der untersuchte Raum wegen des Fehlens geeigneter Horstbäume deshalb lediglich ein 

Nahrungshabitat (Vgl. Nahrungsgäste) dar. Durch die vorhandene Überprägung und zusätzliche 

Störung aufgrund der Baumaßnahme wird lediglich die Nutzung des Raumes als Nahrungshabitat 

bauzeitlich eingeschränkt, die umliegenden Freiflächen können jedoch weiterhin genutzt werden.  

 

Durch den Mangel an Horst- und geeigneten Höhlenbäumen kann die Fortpflanzung eines Großteils 

der in Frage kommenden potenziellen und während der getätigten Kartierungen nachgewiesenen 

Brutvogelarten ausgeschlossen werden. Eine Gefährdung im Rahmen einer Nutzung als Nahrungs-

habitat für Gastvögel wird hinsichtlich der vorhabensbedingten Wirkfaktoren aus gutachterlicher Sicht 

ausgeschlossen.  

 

Nach Abschluss der Bautätigkeiten können die Flächen der PV-Anlage wieder zur Nahrungssuche 

genutzt werden.  Temporäre Störungen der nahrungssuchenden Avifauna und ein erhöhtes Kollisions-

risiko mit Baufahrzeugen während der Umsetzung der Baumaßnahme sind jedoch ohne die Umsetzung 

der unten vorgeschlagenen Vermeidungsmaßnahme (VM1 Brutzeitenregelung) nicht in Gänze 
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auszuschließen. Die Artengruppe der Brutvögel ist daher im Ergebnis der artenschutzrechtlichen Vor-

prüfung näher zu betrachten.  

Zug- und Rastvögel 

Aufgrund der vorhabenspezifischen Wirkfaktoren des Vorhabens und ausreichender 

Ausweichmöglichkeiten für Zug- und Rastvögel kann eine vorhabenbedingte Verletzung der Verbots-

tatbestände durch Verletzung und Tötung, Zerstörung von Entwicklungsformen sowie erhebliche 

Störung lokaler Populationen mit Verschlechterung des Erhaltungszustandes für die Zug- und Rast-

vögel mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden.  

➢ Temporäre Störungen der nahrungssuchenden Avifauna und ein erhöhtes Kollisionsrisiko mit 

Baufahrzeugen während der Umsetzung der Baumaßnahme sind nicht in Gänze 

auszuschließen. 

➢ Die Artengruppe der Brutvögel ist im Ergebnis der artenschutzrechtlichen Vorprüfung näher 

zu betrachten.  

➢ Die Prüfung der Verbotstatbestände kann aufgrund der anthropogenen Vorprägung und der 

intensiven landwirtschaftlichen Nutzung des Vorhabensgebiets artenübergreifend für die 

gesamte Artengruppe in ökologischen Gilden vorgenommen werden.  

3.3 Säugetiere (außer Fledermäuse) 

Das Eintreten der Verbotstatbestände im Zusammenhang mit der Baumaßnahme ist für alle Säugetiere 

(außer Fledermäuse) ausgeschlossen. Eine weitere, nähere Betrachtung ist im Ergebnis der arten-

schutzrechtlichen Vorprüfung nicht erforderlich. Eine rechtliche Relevanz nach §44 BNatSchG besteht 

nicht. 

3.4 Fledermäuse 

Potenzielle Quartiere im Geltungsbereich der Baumaßnahme sind aufgrund der vorgefundenen Ha-

bitatausstattung als unwahrscheinlich anzunehmen. Die vorhandenen Biotop- und Habitatstrukturen 

innerhalb des Untersuchungsgebietes selbst können zur Nahrungssuche in der Dämmerungszeit 

aufgesucht werden. Lineare Strukturen im UG, wie z.B. Hecken, dienen hierbei als Leitstrukturen, um 

in die Hauptjagdgebiete zu gelangen.  

➢ Die Artengruppe Fledermäuse im Ergebnis der artenschutzrechtlichen Vorprüfung näher zu 

betrachten. 

➢ Die Prüfung der Verbotstatbestände kann aufgrund der anthropogenen Vorprägung und der 

intensiven landwirtschaftlichen Nutzung des Vorhabensgebiets artenübergreifend für die 

gesamte Artengruppe vorgenommen werden. 

3.5 Reptilien 

Ein Eingriff in ein potenzielles Laichgewässer von Amphibien findet im Rahmen der Umsetzung der 

angedachten Baumaßnahme nicht statt. Eine artenschutzrechtliche Beeinträchtigung von streng 

geschützten Amphibien durch das Vorhaben kann an dieser Stelle ausgeschlossen werden.  

➢ Eine nähere Betrachtung der Artengruppe Reptilien ist im Ergebnis der artenschutzrechtlichen 

Vorprüfung nicht erforderlich. 
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3.6 Amphibien 

Ein Eingriff in ein potenzielles Laichgewässer von Amphibien findet im Rahmen der Umsetzung der 

angedachten Baumaßnahme nicht statt. Eine artenschutzrechtliche Beeinträchtigung von streng 

geschützten Amphibien durch das Vorhaben kann an dieser Stelle ausgeschlossen werden. 

➢ Eine nähere Betrachtung der Artengruppe Amphibien ist nicht erforderlich. 

3.7 Fische 

Ein Eingriff in Oberflächengewässer und damit in einen Lebensraum von in Mecklenburg-Vorpommern 

streng geschützten Fischen findet im Rahmen der Umsetzung der angedachten Baumaßnahme nicht 

statt. Eine artenschutzrechtliche Beeinträchtigung von streng geschützten Fischen durch das Vorhaben 

kann daher im Ergebnis der artenschutzrechtlichen Vorprüfung ausgeschlossen werden. 

➢ Eine nähere Betrachtung der Artengruppe Fische ist nicht erforderlich. 

3.8 Libellen 

Das Eintreten der Verbotstatbestände im Zusammenhang mit der Baumaßnahme ist ausgeschlossen. 

Eine weitere, nähere Betrachtung ist im Ergebnis der artenschutzrechtlichen Vorprüfung nicht erfor-

derlich.  

➢ Eine nähere Betrachtung der Artengruppe Libellen ist nicht erforderlich. 

3.9 Schmetterlinge 

Das Eintreten der Verbotstatbestände im Zusammenhang mit der Baumaßnahme ist ausgeschlossen. 

Eine weitere, nähere Betrachtung ist im Ergebnis der artenschutzrechtlichen Vorprüfung nicht erfor-

derlich. 

➢ Eine nähere Betrachtung der Artengruppe Schmetterlinge ist nicht erforderlich. 

3.10 Käfer 

Das Eintreten der Verbotstatbestände im Zusammenhang mit der Baumaßnahme ist ausgeschlossen. 

Im Untersuchungsraum ist kein Vorkommen prüfrelevanter streng geschützter Käferarten aufgrund 

der Vorbelastung der Fläche denkbar. Eine Beeinträchtigung der Insektengruppe Käfer durch das 

Vorhaben kann daher ausgeschlossen werden. 

➢ Eine nähere Betrachtung der Artengruppe Käfer ist nicht erforderlich. 

3.11 Weichtiere (Mollusken) 

Das Vorkommen von streng geschützten Weichtieren ist im Vorhabengebiet aufgrund der 

vorgefundenen Biotope und Strukturen im Untersuchungsgebiet auszuschließen. 

➢ Eine nähere Betrachtung der Artengruppe Weichtiere ist nicht erforderlich. 

3.12 Pflanzen 

Das Vorkommen von streng geschützten Pflanzenarten und Flechten ist im Geltungsbereich aufgrund 

der anthropogenen Vorbelastung der Baufläche und im Ergebnis der artenschutzrechtlichen 

Übersichtsbegehungen (August 2022) als ausgeschlossen anzunehmen. 

➢ Eine nähere Betrachtung der Artengruppe Pflanzen und Flechten ist nicht erforderlich. 

➢  
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3.13 Ergebnis der artenschutzrechtlichen Vorprüfung 

Nach Vorprüfung der einzelnen Artengruppen werden die Nachfolgenden untersucht und dargestellt:  

➢ Artengruppe der Brutvögel  

➢ Einzelartbetrachtung Feldlerche 

➢ Artengruppe der Fledermäuse 

➢ Artengruppe der Reptilien 
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4 Maßnahmen zur Vermeidung und Kompensation 

4.1 Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen  
Tabelle 1: Maßnahmenübersicht Vermeidung 

Kürzel 
Betroffene 

Arten 
Beschreibung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

VM 1 Avifauna 

Brutzeitenregelung zum Schutz der Avifauna 

Die Baufeldfreimachung und eventuell nötige Gehölzentfernungen müssen im 

Winterhalbjahr zwischen 30. September und 1. März durchgeführt werden, um eine 

Beeinträchtigung und Störung der Avifauna innerhalb der Brutzeiträume zu vermeiden.     

VM 2 Fledermäuse 

Bauarbeiten im Tagzeitraum 

Reguläre nächtliche Arbeiten sind im Rahmen des Vorhabens nicht geplant. Werden 

Bauarbeiten nach bzw. vor Sonnenuntergang durchgeführt, sind mittels Lichtblenden an 

den Beleuchtungskörpern die Abstrahlwinkel der Lichtkegel so zu minimieren, dass nur 

die zu beleuchtende Fläche und nicht die Umgebung unnötig erhellt wird.  

 

Zum Einsatz sollen Lampen mit einem geringen UV/ Blau-Anteil, wie z. B. orange oder 

warm-weiße LED-Lampen kommen. Das Licht dieser Lampen liegt in einem für den 

Menschen gut sichtbaren Wellenbereich, welcher jedoch für Insekten kaum 

wahrnehmbar ist. Dadurch wird die Fallenwirkung für Insekten und damit auch die Gefahr 

durch Beutegreifer minimiert. Eine Beeinträchtigung der nächtlichen Jagdaktivitäten der 

Fledermäuse wird dadurch vermieden. 
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4.2 Artenschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen 

Im Zusammenhang mit dem Vorhaben werden keine Artenschutzrechtlichen Kompensations-

maßnahmen benötigt. 

4.3 Landschaftspflegerische Maßnahmen 

Im Folgenden werden landschaftspflegerische Maßnahmen vorgeschlagen und aufgeführt, welche 

auch für den Artenschutz relevant sind: 

V1 Vegetationsschutz/Ausweisung von Tabubereichen  

Bauzeitlicher Schutz der angrenzender Biotoptypen vor bauzeitlichen Beeinträchtigungen und 

Beanspruchungen. Es sind, soweit erforderlich, Maßnahmen zum Schutz gegen Befahren, Betreten, 

Lagerung und sonstige Beanspruchung gemäß DIN 18 920 (Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen 

und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) Vorkehrungen umzusetzen. Nach Beendigung der 

Bauarbeiten sind alle Schutzvorrichtungen zu entfernen.  

V2 Rekultivierung und Wiederherstellung 

Die bauzeitlich temporär beanspruchten Flächen sind nach Abschluss der Bautätigkeit gemäß der 

derzeitigen Nutzung bzw. des ursprünglichen Zustandes der Flächen wiederherzustellen. Der Rückbau 

umfasst die Beseitigung eventueller temporärer Versiegelungen, Überschüttungen und Verdichtungen 

(Bereich der BE-Fläche). Anschließend werden die Flächen, mit einer kräuterreichen Regiosaat-

gutmischung mit ausschließlich heimischen Arten angesät.  

4.4 Allgemeine Schutzmaßnahmen 

Die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Schutzmaßnahmen dienen nicht primär der Vermeidung 

artenschutzrechtlicher Konflikte, sondern besitzen zunächst lediglich allgemeine Bedeutung für die 

Minimierung von Beeinträchtigungen der Pflanzen- und Tierwelt.  

Derartige Maßnahmen besitzen jedoch Relevanz, seitdem durch das sog. Freiberg-Urteil des BVerwG 

vom 14. Juli 2011 klargestellt wurde, dass die Legalausnahme des § 44 Abs. 5 Satz 2 und 3 für Vorhaben, 

die nach Abarbeiten der Eingriffsregelung bzw. der entsprechenden Vorschriften des BauGB zulässig 

sind, nur dann zum Tragen kommt, wenn das Vorhaben als Ganzes den Vorschriften der 

naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung genügt.  

Vor diesem Hintergrund ist es für eine rechtssichere Planung empfehlenswert, im Rahmen der 

Erarbeitung von Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen auch allgemeine Artenschutz-

maßnahmen zu berücksichtigen und die artenschutzrechtlichen Vermeidungsmöglichkeiten damit 

gleichsam weitgehend auszuschöpfen.  

S 1.A Schutz besonders und streng geschützter Tierarten 

Sollten während der bauvorbereitenden Arbeiten sowie der Durchführung des Bauvorhabens Nist-, 

Brut- oder Wohnstätten der besonders oder streng geschützten Tierarten vorgefunden werden, sind 

die Arbeiten unverzüglich zu unterbrechen und eine Abstimmung mit der örtlich zuständigen 

Naturschutzbehörde bzw. der umweltfachlichen Baubegleitung (S 2.A) durchzuführen. Der Sachverhalt 

und die Ergebnisse sind der zuständigen Genehmigungsbehörde mitzuteilen/ anzuzeigen. Erst nach 

Freigabe durch die benannten Personen dürfen die entsprechenden Arbeiten wiederaufgenommen 

werden. 
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S 2.A Ökologische Baubegleitung 

Zur Gewährleistung einer ökologisch sachgerechten Bauabwicklung, insbesondere zur 

Berücksichtigung des vorsorgenden Biotop- und Artenschutzes, ist eine Ökologische Baubegleitung 

von einer fachkundigen Person, die der zuständigen Aufsichtsbehörde vorab schriftlich zu benennen 

ist, durchführen zu lassen. Aufgabe der ökologischen Baubegleitung ist die Überwachung der 

genehmigungskonformen Umsetzung des Bauvorhabens einschließlich der Vermeidungs- und 

Verminderungsmaßnahmen. 

S 3.F Habitatschutz: Schutz angrenzender Gehölzbestände 

An den Arbeitsbereich angrenzende Gehölzbestände sind über die gesamte Bauzeit nach DIN 18920, 

RAS LB-4 und der ZTV-Baum in der jeweilig geltenden Fassung so zu schützen, dass keine Be-

schädigungen auftreten. Zur Kennzeichnung der Bautabuzonen empfiehlt sich die Absperrung mittels 

Flatterband (Inkl. Vorhalten und Instandhalten gegebenenfalls ist auch eine Absperrung durch 

Bauzäune möglich. 

5 Prüfung der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

Die grundsätzlich denkbaren artenschutzrechtlich relevanten bau-, anlagen- und betriebsbedingten 

Projektwirkungen sind dem Kapitel 2.3 des vorliegenden Fachbeitrages zu entnehmen.  

5.1 Brutvögel 

Die potenziell und nachweislich vorkommenden Brutvogelarten werden, anhand ihrer 

Lebensraumansprüche sowie bezüglich ihrer Brutplatzwahl in ökologischen Gilden zusammengefasst 

und gemeinsam innerhalb der Gilde einer artenschutzrechtlichen Prüfung unterzogen:  

• Bodenbrüter in den angrenzenden Bereichen (z. B. Fitis, Feldlerche, Feldschwirl, Goldammer, 

Rotkehlchen, Wiesenschafstelze, Zaunkönig, Zilpzalp)  

• Freibrüter in Gebüschen und Bäumen (z. B. Amsel, Buchfink, Dorngrasmücke, Eichelhäher, Elster, 

Gartengrasmücke, Grünfink, Heckenbraunelle, Mönchsgrasmücke, Rabenkrähe, Ringeltaube, 

Saatkrähe, Stieglitz, Wacholderdrossel)  

• Nischen- und Höhlenbrüter in natürlichen Nischen und an Gebäuden (z. B. Bachstelze, Blaumeise, 

Hausrotschwanz, Haussperling, Feldsperling, Kohlmeise, Mehlschwalbe) 

Einige Arten sind aufgrund ihrer Wahl der Brutplätze mehreren Gilden zuzuordnen, werden aber zur 

Wahrung der Übersichtlichkeit in einer Gilde betrachtet. 
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5.1.1 Betrachtung in Nistökologischen Gilden 

Bodenbrüter (inkl. Brutvögel bodennaher Gras- und Staudenfluren)   

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

 

   FFH-Anhang IV – Art 

   Europäische Vogelart 

 

Rote Liste Status 

Bundesland: - 

Deutschland:- 

Europäische Union: - 

Biogeographische Region 

(in der das Vorhaben sich auswirkt):  

 Atlantische Region 

 Kontinentale Region 

 Alpine Region 

 Art im UG nachgewiesen                                             Art im UG unterstellt 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikomanagements 

Erforderliche CEF-Maßnahmen:  

Beschreibung: -                                                      Maßnahmen- Nr. im LBP: -  

Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 

Beschreibung:                                                           Maßnahmen- Nr. im LBP:  

VM1: Brutzeitenregelung 

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement:  

Beschreibung:                                                           Maßnahmen- Nr. im LBP:       

Durch die korrekte Umsetzung der Maßnahme VM1 verbleiben keine Risiken bzgl. der Verbotsverletzungen und dem 

Erhalt der lokalen Population. 

3. Verbotsverletzungen 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:     ja  nein  

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:                      ja  nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:      ja  nein  

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:      ja  nein 

4.  Auswirkung auf den Erhaltungszustand (Einträge nur erforderlich, wenn Ausnahmeverfahren erforderlich ist) 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: keine nachhaltigen Auswirkungen auf den lokalen 

Erhaltungszustand und bestehende Populationsdichten. 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  

Beschreibung:                                                           Maßnahmen- Nr. im LBP      

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswirkungen auf den 

Erhaltungszustand:  

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner Verschlechterung.  

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist ungünstig. Die Erteilung 

einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art und 

keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist ungünstig. Die Erteilung einer 

Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhaltungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der 

Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

  Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Populationen der Art. 
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Freibrüter  

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

 

   FFH-Anhang IV – Art 

   Europäische Vogelart 

 

Rote Liste Status 

Bundesland: - 

Deutschland:- 

Europäische Union: - 

Biogeographische Region 

(in der das Vorhaben sich auswirkt):  

 Atlantische Region 

 Kontinentale Region 

 Alpine Region 

 Art im UG nachgewiesen                                             Art im UG unterstellt 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikomanagements 

Erforderliche CEF-Maßnahmen:  

Beschreibung:  -                                                          Maßnahmen- Nr. im LBP: -     

-  

Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 

Beschreibung:                                                           Maßnahmen- Nr. im LBP:  

VM1: Brutzeitenregelung 

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement:  

Beschreibung:                                                           Maßnahmen- Nr. im LBP:       

Durch die korrekte Umsetzung der Maßnahme VM1 verbleiben keine Risiken bzgl. der Verbotsverletzungen und dem 

Erhalt der lokalen Population. 

3. Verbotsverletzungen 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:     ja  nein  

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:                               ja  nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:       ja  nein  

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:      ja  nein 

4.  Auswirkung auf den Erhaltungszustand (Einträge nur erforderlich, wenn Ausnahmeverfahren erforderlich ist) 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: Mit Einhaltung der Brutzeitenregelung VM 1 ergeben sich 

keine nachhaltigen Auswirkungen auf den lokalen Erhaltungszustand und bestehende Populationsdichten. 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  

Beschreibung:                                                           Maßnahmen- Nr. im LBP      

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswirkungen auf den 

Erhaltungszustand:  

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner Verschlechterung.  

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist ungünstig. Die Erteilung 

einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art und 

keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist ungünstig. Die Erteilung einer 

Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhaltungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der 

Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

  Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Populationen der Art. 
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Nischen- und Höhlenbrüter    

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

 

   FFH-Anhang IV – Art 

   Europäische Vogelart 

 

Rote Liste Status 

Bundesland: - 

Deutschland:- 

Europäische Union: - 

Biogeographische Region 

(in der das Vorhaben sich auswirkt):  

 Atlantische Region 

 Kontinentale Region 

 Alpine Region 

 Art im UG nachgewiesen                                             Art im UG unterstellt   

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikomanagements 

Erforderliche CEF-Maßnahmen:  

Beschreibung:                                                           Maßnahmen- Nr. im LBP:       

 

Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 

Beschreibung:                                                           Maßnahmen- Nr. im LBP:  

VM1: Brutzeitenregelung 

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement:  

Beschreibung:                                                           Maßnahmen- Nr. im LBP:       

Durch die korrekte Umsetzung der Maßnahme VM1 verbleiben keine Risiken bzgl. der Verbotsverletzungen und dem 

Erhalt der lokalen Population. 

3. Verbotsverletzungen 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:     ja  nein  

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:                      ja  nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:      ja  nein  

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:      ja  nein 

4.  Auswirkung auf den Erhaltungszustand (Einträge nur erforderlich, wenn Ausnahmeverfahren erforderlich ist) 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: Mit Einhaltung der Brutzeitenregelung VM 1 ergeben sich 

keine nachhaltigen Auswirkungen auf den lokalen Erhaltungszustand und bestehende Populationsdichten. 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  

Beschreibung:                                                           Maßnahmen- Nr. im LBP      

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswirkungen auf den 

Erhaltungszustand:  

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner Verschlechterung.  

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist ungünstig. Die Erteilung 

einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art und 

keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist ungünstig. Die Erteilung einer 

Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhaltungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der 

Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

  Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Populationen der Art. 
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5.1.2 Artenschutzrechtliche Bewertung: Avifauna 

Im Rahmen der Baumaßnahme geht die Hauptgefährdung für die lokale Avifauna von der bau-

bedingten Veränderung der Habitat- und Vegetationsstruktur aus, verursacht etwa durch Baufeld-

freimachung und die damit einhergehende Entfernung von Vegetation, welche Niststätten und Gelege 

enthalten können. Durch die korrekte Umsetzung der oben genannten Maßnahmen verbleiben jedoch 

keine Risiken bzgl. der Verbotsverletzungen und dem Erhalt der lokalen Population.  

Eine Einschlägigkeit artenschutzrechtlicher Tatbestände nach BNatSchG § 44 Abs. 1 kann für die 

Avifauna mit Umsetzung der oben beschriebenen Maßnahmen ausgeschlossen werden. 
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5.2 Fledermäuse 

Fledermäuse  

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

 

   FFH-Anhang IV – Art 

   Europäische Vogelart 

 

Rote Liste Status 

Bundesland: - 

Deutschland: - 

Europäische Union: - 

Biogeographische Region 

(in der das Vorhaben sich auswirkt):  

 Atlantische Region 

 Kontinentale Region 

 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutschland  

 günstig (grün) 

 ungünstig/ unzureichend (gelb) 

 ungünstig/ schlecht (rot) 

Erhaltungszustand Bundesland   

 günstig (grün) 

 ungünstig/ unzureichend (gelb) 

 ungünstig/ schlecht (rot) 

Erhaltungszustand der lokalen Population  

Keine Angabe 

 Art im UG nachgewiesen                                             Art im UG unterstellt 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikomanagements 

Erforderliche CEF-Maßnahmen:  

Beschreibung:-                                                      Maßnahmen- Nr. im LBP:-  

Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 

Beschreibung:                                                           Maßnahmen- Nr. im LBP:  

VM2: Bauzeitenregelung Arbeiten im Tageszeitraum 

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement:  

Beschreibung:-                                                      Maßnahmen- Nr. im LBP:-       

Durch die korrekte Umsetzung der Maßnahme VM2 verbleiben keine Risiken bzgl. der Verbotsverletzungen und dem 

Erhalt der lokalen Population. 

3. Verbotsverletzungen 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:     ja  nein  

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:                      ja  nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:       ja  nein  

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:       ja  nein 

4.  Auswirkung auf den Erhaltungszustand (Einträge nur erforderlich, wenn Ausnahmeverfahren erforderlich ist) 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

- 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  

Beschreibung:-                                                      Maßnahmen- Nr. im LBP- 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswirkungen auf den 

Erhaltungszustand:  

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner Verschlechterung.  

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist ungünstig. Die Erteilung 

einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art und 

keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 
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 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist ungünstig. Die Erteilung einer 

Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhaltungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der 

Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

  Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Populationen der Art. 

5.2.1 Artenschutzrechtliche Bewertung Fledermäuse  

Maßgeblich für das Vorkommen von Fledermäusen in einem Gebiet ist das Vorhandensein von 

geeigneten Quartieren und ausreichend Nahrung (Insekten). Regional und überregional bedeutende 

Quartiere sind im Untersuchungsgebiet nicht zu vermuten. Dauerhafte Verluste von essenziellen 

Winter- und Wochenstubenquartieren können im Rahmen der Baumaßnahme ebenso ausgeschlossen 

werden. Der Vorhabensbereich mit den bestehenden Leitlinien im Plangebiet (Bahnstrasse u.A.) wird 

jedoch zum Erreichen der Jagdgebiete bzw. als Nahrungshabitat genutzt.  

Das Vorhaben und die damit verbundene Beanspruchung von Vegetationsflächen beeinträchtigt die 

Nutzung der Jagdhabitate kaum und wirkt sich folglich nicht negativ auf die Populationsstärken 

sämtlicher Fledermausarten im Untersuchungsgebiet aus. Die umliegenden Freiflächen können 

weiterhin für die Jagd genutzt werden. Die geplante Baumaßnahme schafft mit Umsetzung der an-

gegebenen Vermeidungsmaßnahmen kein erhebliches zusätzliches Verletzungs- oder Tötungsrisiko.  

Eine Einschlägigkeit artenschutzrechtlicher Tatbestände nach BNatSchG § 44 Abs. 1 kann für 

Fledermäuse mit Umsetzung der oben beschriebenen Maßnahmen in jeder Hinsicht ausgeschlossen 

werden.  
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6 Ergebnis 

Im Rahmen des vorliegenden Artenschutzfachbeitrages wurde geprüft, inwieweit die 

artenschutzrechtliche Zulässigkeit für den Bebauungsplan Nr. 5 „Photovoltaikanlage Japenzin“- 

Gemeinde Spantekow besteht. Für die potenziell betroffenen Artengruppen Vögel (Brutvögel), 

Säugetiere (Fledermäuse) wurde geprüft, inwieweit die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG 

berührt werden.  

Werden sämtliche Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen umgesetzt, insbesondere die 

Anlage der Feldlerchenfenster auf geeigneten Flächen, ist mit keiner erheblichen Beeinträchtigung der 

projektrelevanten faunistischen Arten und Artengruppen durch bau, anlage- und betriebsbedingte 

Wirkfaktoren und somit auch mit keinem Eintreten der Verbotstatbestände i. S. v. § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 

BNatSchG zu rechnen ist. Das Vorhaben ist deshalb nach artenschutzrechtlichen Gesichtspunkten 

zulässig und bedarf keiner Ausnahmegenehmigung i. S. v. § 45 Abs. 7 BNatSchG. 

Im Ergebnis der Untersuchungen konnte für die vom Vorhaben potenziell betroffenen Arten des 

Anhangs IV der FFH-Richtlinie, der gesetzlich streng geschützten Arten in Deutschland sowie der 

europäischen Vogelarten unter der Voraussetzung der Umsetzung der angegebenen Vermeidungs-, 

und Minderungsmaßnahmen die Verletzung der Verbote gemäß § 44 (1) BNatSchG ausgeschlossen 

werden.   
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Untere Naturschutzbehörde (Bearbeiterin: Frau Weißig, Ir 03834 - 8760 - 3266)

seitens der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald ergeht zum o. g.
Vorhaben unter Beachtung und Berücksichtigung nachstehender Forderungen folgende
Stellungnahme:

Umweltbericht

Es ist entsprechend § 2 Abs. 4 des BauGB für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6
Nr. 7 und $1a des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.November 2017
(BGBI. I S.3634), eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen
Umweltauswirkungen ermittelt werden und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet
werden; die Anlage 1 zu diesem Gesetzbuch ist anzuwenden.
Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem Wissensstand und allgemein
anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans
angemessener Weise verlangt werden kann.

Es ist eine Biotoptypenkartierung einzureichen. Der Auffassung, dass es sich flächendeckend um
den Biotoptypen ,,sonstige landwirtschaftliche Betriebsanlage" (ODS) wird nicht gefolgt. Gemäß
,,Anleitung für die Kartierung von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen" (LUNG, 2013) handelt
es sich bei ODS um ,,sonstige Gebäude und Anlagen der industrialisierten Landwirtschaft wie
Scheunen, Silos und Lagerflächen (...)". Luftbildern und der Abbildung 1 der Begründung ist zu
entnehmen, dass große Teile der Flächen unversiegelt und bewachsen sind. Bei diesen Flächen
könnte es sich um den Biotoptypen Ruderale Staudenfluren handeln.

Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen.

Anforderungen an die Planung durch die Einbindung der naturschutzrechtlichen

Eingriffsregelung in das Abwägungsgebot

Entsprechend dem Abwägungsgebot deszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS 1 Abs. 5 und 6 BauGB sind die Belange des
Naturschutzes und der Landschaftspflege hinsichtlich des Vermeidungs- und
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Kompensationsgrundsatzes verfahrensmäßig und inhaltlich vollständig und abschließend auf der

Ebene der Bauleitplanung zu klären. Es müssen deshalb alle anlagebedingten, betriebsbedingten

und baubedingten Projektwirkungen prognostiziert werden. In der Bauleitplanung ist abschließend

darüber zu entscheiden, ob sich die Eingriffe in Natur und Landschaft rechtfertigen lassen und ob

und in welchem Umfang für unvermeidbare Beeinträchtigungen Kompensationsmaßnahmen

notwendig sind. Die Gemeinde ist deshalb nach§ 1 a Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 3 BauGB verpflichtet,

über alle Eingriffsfolgen bei der Aufstellung des Bebauungsplanes zu entscheiden.

Die Bewertung der Eingriffs- und der Kompensationsmaßnahmen sollte nach den Hinweisen zur

Eingriffsregelung für Mecklenburg - Vorpommern in der Neufassung von 2018 erfolgen.

Die Bilanzierung ist entsprechend der geänderten Biotoptypen neu zu berechnen.

Laut Punkt 2.5 Ermittlung der Versiegelung und Überbauung kommt es zu keinen weiteren

Versiegelungen. Dies würde bedeuten, dass Fundamente nur auf der bereits versiegelten Fläche

gebaut werden dürften. Die Baugrenzen gehen aber weit über die Versiegelten Flächen hinaus. Die

Versiegelung ist entsprechend anzupassen. Auch zusätzliche Versiegelungen für Nebenanlagen,

Trafostationen, Wechselrichterstationen, Wartungsflächen und Fahrwege sind zu bilanzieren.

Im Sondergebiet Landwirtschaft ist auch die Versiegelung zu berechnen, die bei der
Grundflächenzahl von 0,65 noch möglich ist. Dabei ist auch anzugeben, welche GRZ der

Ausgangspunkt ist.

Der Berechnung der kompensationsmindernden Maßnahme wird nicht entsprochen. Gemäß Punkt

2. 7 Berücksichtigung kompensationsmindernder Maßnahmen wird die Maßnahme 8.30 (gemäß
HzE 2018, Anlage von Grünflächen auf Photovoltaik-Freiflächenanlagen) nur auf den nicht

versiegelten Bereichen angerechnet. In der Berechnung der kompensationsmindernden
Maßnahme (Seite 28, Entwurf) wird jedoch mit einer Fläche von 17.825m? gerechnet, die laut der

Flächenbilanz das komplette Sondergebiet EBS umfasst. Dies widerspricht sich gravierend mit dem

angegebenen Versieglungsgrad von 0,7, der auf Seite 25 des Entwurfs zur Berechnung des

Biotopwerts angegeben wurde.
Für eine nachvollziehbare Berechnung der zusätzlichen Versiegelung und der

kompensationsmindernden Maßnahme ist auf einem Luftbild darzustellen, welche Bereiche des

Plangebiets bereits versiegelt. Die Flächengrößen der einzelnen versiegelten Teilbereiche sind

jeweils dazuzuschreiben.

Die Zaunpfosten sind ebenfalls in der Bilanzierung der Versiegelung zu berechnen.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Belange des speziellen Artenschutzes

Die Zuständigkeit für Entscheidungen nach § 44 BNatSchG befindet sich entsprechend § 6 des

NatSchAG M-V bei den unteren Naturschutzbehörden.

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG gelten folgende Arten als besonders geschützt:
• Arten der Anhänge A und B der EG-Verordnung 338/97

• Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie 92/43/EWG
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• Europäische Vogelarten
• Tier und Pflanzarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 aufgeführt sind;

Streng geschützt sind laut § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG:
• Arten des Anhanges A der EG-Verordnung 338/97
• Arten des Anhanges IV der Richtlinie 92/43/EWG
• Tier und Pflanzenarten die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 BNatSchG
aufgeführt sind.

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten,
1. wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu
beschädigen oder zu zerstören,

2. wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während
der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich
zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten
aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

4. wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus
der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.

Die artenschutzrechtlichen Bestimmungen unterliegen nicht der gemeindlichen Abwägung. Bei
Betroffenheit besonders oder streng geschützter Arten ist eine Ausnahme zu beantragen. Einer
Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG dürfen die dort genannten Bestimmungen der EG-
Vogelschutzrichtlinie und derzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFFH- Richtlinie nicht entgegenstehen.

Im Rahmen des B-Plan Verfahrens sind potenzielle artenschutzrechtliche Konflikte zu klären. Sofern
eine umfangreiche Kartierung aus Zeitgründen ausgeschlossen wird, muss über eine
Potentialanalyse die Beeinträchtigung von Arten und Artengruppen betrachtet werden. Es ist hierbei
besonders auf das Tötungsverbot und Verbot zur Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten
entsprechend § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG, einzugehen. Die Hauptkonflikte sind bei den
Reptilien und der Avifauna zu erwarten.

Der Bereich Fauna ist in einem separaten artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (AFB) abzuarbeiten.
Konflikte sind darzustellen und entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung vorzuschlagen.
Entsprechende Unterlagen sind zur Prüfung vorzulegen. Erforderliche CEF Maßnahmen sind
hinsichtlich ihrer Größe und Detaillierung zu begründen.

Um die Durchlässigkeit für Kleinsäuger zu gewährleisten, sind Zaunanlagen mit Bodenfreiheit zu
errichten.
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Gesetzlicher Baumschutz

Gemäß § 18 des Gesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des
Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) vom 23. Februar
2010 (GVOBI. M-V 2010, S. 66) sind alle Bäume mit einem Stammumfang von mehr als 100
Zentimetern (gemessen in 1,30 Meter Höhe vom Erdboden) gesetzlich geschützt.

Nach § 18 Abs. 2 NatSchAG M-V sind die Beseitigung geschützter Bäume sowie alle Handlungen,
die zu ihrer Zerstörung, Beschädigung oder erheblichen Beeinträchtigung führen können, verboten.

Gesetzlicher Biotopschutz

Um die gesetzlich geschützten Biotope ist ein Pufferstreifen von 20m einzuhalten. Nur unter dieser
Voraussetzung sind die Erhaltungsziele nach Vorgabe deszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS 20 Abs. 1 NatSchAG M-V zu
gewährleisten.

Maßnahmen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des charakteristischen
Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung folgender Biotope in der
Anlage 1 zu diesem Gesetz beschriebenen Ausprägung führen können, sind unzulässig.
Die untere Naturschutzbehörde kann auf Antrag im Einzelfall Ausnahmen zulassen, wenn die
Beeinträchtigungen der Biotope ausgeglichen werden können oder die Maßnahme aus
überwiegenden Gründen des Gemeinwohls notwendig ist. Bei Ausnahmen, die aus überwiegenden
Gründen des Gemeinwohls notwendig sind, finden die Bestimmungen des § 15 Abs. 4bis 6
BNatSchG über Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Anwendung.

Auf Luftbildern ist zu sehen, dass sich auf dem Plangebiet Bäume befinden. Es ist eine Vermessung
des vorhandenen Gehölzbestandes vorzunehmen.
In Umsetzung der planerischen Ziele sind alle Bäume, die sich im Bereich der Baugrenzen befinden
und nicht als erhaltenswürdig eingestuft werden mit einem Stammumfang ab 50 cm, in die
Bilanzierung des Eingriffs Natur und Landschaft einzubeziehen (siehe
Baumschutzkompensationserlass M-V).
Es wird empfohlen, die besonders wertvollen Bäume unter Erhalt zu setzen und entsprechend der
Planzeichenverordnung auszuweisen.

Städtebaulicher Vertrag

Bei der Ausführungsplanung für die Kompensationsmaßnahmen sind die ermittelten Anforderungen
an die Funktionalität der Maßnahmen hinsichtlich der Eignung zu berücksichtigen und es ist der
Naturraum zu berücksichtigen, in dem der Eingriff stattfindet.

Befindet sich die Kompensationsmaßnahme nicht auf dem Eingriffsgrundstück, ist der Nachweis der
Flächenverfügbarkeit zu erbringen und die Maßnahmen sind durch Sicherung der
Grunddienstbarkeit und einer Vereinbarung zwischen dem Erschließungsträger, dem
Grundstückseigentümer, der Gemeinde und der unteren Naturschutzbehörde vertraglich zu binden.
Dabei ist inhaltlich zu regeln, dass der Eigentümer der Grundstücke die
Kompensationsmaßnahmen dauerhaft (erst mit der Aufhebung des Bebauungsplanes wird der
Eingriff rückabgewickelt) für Zwecke des Naturschutzes zu sichern hat. Die Dienstbarkeit ist im
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Grundbuch in Abt. II an erster Rangstelle und vor Grundpfandrechten in Abteilung Ill einzutragen.

Die Sicherung und der Nachweis der Flächenverfügbarkeit der Kompensationsmaßnahmen bzw.

artenschutzrechtlichen Maßnahmen ist verbindlich zum Zeitpunkt des Beschlusses der Satzung

des Bebauungsplanes bzw. bei Planstand nach§ 33 BauGB sicherzustellen.

Vor Ergehen der abschließenden Stellungnahme ist der unteren Naturschutzbehörde der
städtebauliche Vertrag vor Unterzeichnung, zur Prüfung vorzulegen. In dem Vertrag ist die

Verpflichtung zur Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen i.S. der Eingriffsregelung als auch ggf.

der CEF, VM und FCS Maßnahmen zu sichern. Die untere Naturschutzbehörde ist als
Vertragspartner im städtebaulichen Vertrag zu führen.
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Landesamt für Gesundheit und Soziales  
Arbeitsschutz 

- Regionalbereich Nord - 
Standort Stralsund 

 
 

 Landesamt für Gesundheit und Soziales 
Frankendamm 17, 18439 Stralsund    

     
 

Baukonzept 
Neubrandenburg GmbH 
Gerstenstr. 9 
17034 Neubrandenburg 
 

 bearbeitet von: Frau Medenwald 

  Telefon (0385) 588 - 59875 

  E-Mail: Simone.Medenwald 

@lagus.mv-regierung.de 
  Az:           LAGuS 5011-5-49957-1-2023 

  Vg.Nr.: IFAS 1148/2023-HST 

  Stralsund,  26.05.2023 

 
 

Hausanschrift: Telefon: (0385) 588 - 59982 
Landesamt für Gesundheit und Soziales   
Frankendamm 17, 18439 Stralsund E-Mail: poststelle.arbsch.hst@lagus.mv-regierung.de 
Postfach 2311 18410 Stralsund Internet:  www.lagus.mv-regierung.de 

 

 

Stellungnahme  
des Landesamtes für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern,  
Abteilung Arbeitsschutz und technische Sicherheit, Regionalbereich Nord, 
Standort Stralsund, 
zum Bebauungsplan Nr. 5 „Photovoltaikanlage Japenzin“, der Gemeinde Span-
tekow 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Meißner, 

 
die zur Stellungnahme vorgelegten Antragsunterlagen wurden gemäß Arbeitsschutz-
gesetz (ArbSchG) vom 07.08.1996 (BGBl. I S. 1246) in der aktuell gültigen Fassung, 
i.V.m. der Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung - ArbStättV) 
vom 12.08.2004 (BGBl. I S.2179) in der aktuell gültigen Fassung, geprüft. 
 
Gegen das Vorhaben bestehen aus der Sicht des Arbeitsschutzes keine Einwendun-
gen, wenn es entsprechend den vorgelegten Unterlagen und arbeitsschutzrechtli-
chen Anforderungen ausgeführt wird. 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
S. Medenwald 
 
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 
 
 
Hinweis: 



 
 
Pflichten des Bauherrn nach Baustellenverordnung 
Während der Vorbereitungs- und Ausführungsphase des Bauvorhabens sind vom 
Bauherrn die Anforderungen aus der Baustellenverordnung einzuhalten bzw. umzu-
setzen.  
In diesem Zusammenhang ist insbesondere für den Fall, dass an diesem Vorhaben 
mehrere Arbeitgeber gleichzeitig oder nacheinander tätig werden, ein geeigneter 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator zu bestellen sowie durch diesen 
eine Unterlage für spätere Arbeiten an der baulichen Anlage zusammenzustellen. 
Eine damit erforderlichenfalls verbundene Vorankündigung der Baumaßnahmen ist 
spätestens 14 Tage vor Baubeginn an das Landesamt für Gesundheit und Soziales 
Mecklenburg-Vorpommern, Abteilung Arbeitsschutz und technische Sicherheit, De-
zernat Stralsund zu übersenden. (Baustellenverordnung – BaustellV) vom 10. Juni 
1998 (BGBl. I, S. 1283)  
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Lange, Emmely

Von: toeb@lung.mv-regierung.de <toeb@lung.mv-regierung.de>  
Gesendet: Montag, 19. Juni 2023 08:16 
An: TÖB <toeb@baukonzept-nb.de> 
Betreff: 23198 - 30966_Bebauungsplan Nr. 5 "Photovoltaikanlage Japenzin" der Gemeinde Spantekow 
 
   
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
vielen Dank für die Beteiligung an o. g. Vorhaben. 
  
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V gibt zu den eingereichten Unterlagen vom 
25.05.2023 keine Stellungnahme ab. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Im Auftrag 
  
Hogh-Lehner 
–––––––––––––––––––– 
  

    
  
Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie  
Goldberger Str. 12 b | 18273 Güstrow 
Telefon 0385/588 64 193 
toeb@lung.mv-regierung.de 
www.lung.mv-regierung.de 
  
  
  
  
  

  

 
Allgemeine Datenschutzinformation: 
Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, 
ländliche Räume und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen 
ggf. mitgeteilten persönlichen Daten verbunden. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe e der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union in Verbindung mit § 4 Abs. 1 
Landesdatenschutzgesetz (DSG M-V).  
Weitere Informationen erhalten Sie hier: https://www.regierung-mv.de/Datenschutz  



Landesamt für innere Verwaltung
Mecklenburg-Vorpommern

Amt für Geoinformation,
Vermessungs- und Katasterwesen

Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Postfach 12 01 35, 19018 Schwerin

BAUKONZEPT
Neubrandenburg GmbH
Gerstenstraße 9
DE-17034 Neubrandenburg

bearbeitet von:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Internet:
Az:

Schwerin, den

Frank Tonagel
(0385) 588-56268
(0385) 509-56030
geodatenservice@laiv-mv.de
http://www.laiv-mv.de
341 - TOEB202300424

25.05.2023

Festpunkte der amtlichen geodätischen Grundlagennetze des Landes
Mecklenburg-Vorpommern
hier: B-Plan 30966_Bebauungsplan Nr. 5 "Photovoltaikanlage Japenzin" der Gemeinde
Spantekow

Ihr Zeichen: 25.5.2023

Anlage:   Merkblatt über die Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte

Sehr geehrte Damen und Herren,

in dem von Ihnen angegebenen Bereich befinden sich keine Festpunkte der amtlichen
geodätischen Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Beachten Sie
dennoch für weitere Planungen und Vorhaben die Informationen im Merkblatt über die
Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte (Anlage).

Bitte beteiligen Sie auch die jeweiligen Landkreise und kreisfreien Städte als zuständige
Vermessungs- und Katasterbehörden, da diese im Rahmen von Liegenschaftsver-
messungen das Aufnahmepunktfeld aufbauen. Aufnahmepunkte sind ebenfalls zu
schätzen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Frank Tonagel

Vermittlung:
Telefax:
Internet:
 

(0385) 588 56966
(0385) 58848256039
www.lverma-mv.de
 

Hausanschrift:
 
 
 

LAiV, Abteilung 3
Lübecker Straße 289
19059 Schwerin
 

Öffnungszeiten Geoinformationszentrum:
Mo.-Do.:
Fr.:

9.00 - 15.30 Uhr
9.00 - 12.00 Uhr

Bankverbindung:

IBAN:
BIC:

Deutsche Bundesbank,
Filiale Rostock
DE79 1300 0000 0013 001561
MARKDEF1130



M e r k b l a t t

über die Bedeutung und Erhaltung
der Festpunkte der amtlichen geodätischen Lage-, Höhen- und Schwerenetze

1. Festpunkte der Lagenetze sind Geodätische Grundnetzpunkte 

 (GGP), Benutzungsfestpunkte (BFP), Trigonometrische Punkte 

 (TP) sowie zugehörige Orientierungspunkte (OP) und Exzentren, 
 deren Lage auf der Erde durch Koordinaten mit Zentime-
 tergenauigkeit im amtlichen Lagebezugssystem festgelegt ist. Sie 
 bilden die Grundlage für alle hoheitlichen Vermessungen (Landes-
 vermessung und Liegenschaftskataster), aber auch für technische 
 und wissenschaftliche Vermessungen.
 Es gibt Bodenpunkte und Hochpunkte.
 Ein Bodenpunkt ist in der Regel ein 0,9 m langer Granitpfeiler, des-
 sen Kopf ca. 15 cm aus dem Erdreich herausragt. In Ausnahmefällen 
 kann der Pfeiler auch bodengleich gesetzt („vermarkt“) sein. Die 
 Pfeiler haben eine Kopffläche von 16 cm x 16 cm bis 30 cm x 30 cm 
 mit Bohrloch, eingemeißeltem Kreuz oder Keramikbolzen. Auf der 
 Kopffläche oder an den Seiten sind in Nordrichtung ein Dreieck , 
 in Südrichtung die Buchstaben „TP“ eingemeißelt. Andere Pfeiler 
 sind mit den Buchstaben O, FF, AF oder FW gekennzeichnet. In 
 Ausnahmefällen gibt es hiervon abweichende Vermarkungen auf 
 Bauwerken (Plastikkegel mit  und TP, Keramikbolzen u. a.).
 Bodenpunkte haben unter dem Granitpfeiler in der Regel eine 
 Granitplatte. 
 Hochpunkte sind markante Bauwerksteile (z. B. Kirchturm- oder 
 Antennenmastspitzen), die weithin sichtbar sind und als Zielpunkt 
 bei Vermessungen dienen.

2. Höhenfestpunkte (HFP) sind Punkte, die mit Millimetergenauigkeit 
 bestimmt und für die Normalhöhen im amtlichen Höhen-
 bezugssystem berechnet wurden. Sie bilden die Grundlage für 
 groß- und kleinräumige Höhenvermessungen, wie z. B. topogra-
 phische Vermessungen, Höhendarstellungen in Karten, Höhen-
 festlegungen von Gebäuden, Straßen, Kanälen u. a., auch für die 
 Beobachtung von Bodensenkungen.
 Als HFP dienen Metallbolzen („Mauerbolzen, Höhenmarken“). Sie 
 werden vorzugsweise im Mauerwerk besonders stabiler Bauwerke 
 (Kirchen, Brücken u. a.) so eingesetzt („vermarkt“), dass eine Mess-
 latte von 3,10 m Höhe jederzeit lotrecht auf dem Bolzen aufgehalten 
 werden kann.
 Im unbebauten Gelände sind die Bolzen an Pfeilern aus Granit 
 („Pfeilerbolzen“) angebracht. Diese Pfeiler haben eine Kopffläche 
 von 25 cm x 25 cm und ragen im Normalfall 20 cm aus dem Boden 
 hervor. Besonders bedeutsame Punkte sind unterirdisch vermarkt 
 (Unterirdische Festlegung - UF) und durch einen ca. 0,9 m langen 
 Granitpfeiler (16 cm x 16 cm) mit den Buchstaben „NP“ oberirdisch 
 gekennzeichnet. Im Normalfall ist er 2 m von der UF entfernt so ver-
 markt, dass sein Kopf ca. 15 cm aus dem Boden ragt.

3. Festpunkte der Schwerenetze (SFP) sind Punkte, für die mittels 
 gravimetrischer Messungen Schwerewerte im amtlichen Schwe-
 rebezugssystem ermittelt wurden. Sie sind mit einer Genauigkeit 
 von 0,03 mGal (1 mGal = 10-5 m/s²) bestimmt und bilden die 
 Grundlage für verschiedene praktische und wissenschaftliche 
 Arbeiten, z. B. auch für Lagerstättenforschungen.
 SFP sind mit Messingbolzen (Ø 3 cm mit Aufschrift „SFP“ und ), 
 Pfeilern oder Platten aus Granit vermarkt. Ihre Standorte befinden 
 sich auf befestigten Flächen an Gebäuden, in befestigten Straßen, 
 aber auch in unbefestigten Wegen. Sie sind allgemein sichtbar, be-
 hindern aber nicht den Verkehr. Die Granitplatten sind 60 cm x 
 60 cm bzw. 80 cm x 80 cm groß und mit einem eingemeißelten 
 Dreieck  gekennzeichnet. Im Kopf der Granitpfeiler befindet sich 
 ein flacher Bolzen.

4. Gesetzliche Grundlage für die Vermarkung und den Schutz von 
 Vermessungsmarken  ist das „Gesetz über das amtliche Geoinfor-

 mations- und Vermessungswesen (Geoinformations- und Ver-
 messungsgesetz - GeoVermG M-V)“ vom 16. Dezember 2010 
 (GVOBl. M-V S. 713).
 Danach ist folgendes zu beachten:

 Eigentümer und Nutzungsberechtigte  (Pächter, Erbbau-
 berechtigte u. ä.) haben das Ein- bzw. Anbringen von Vermessungs-
 marken (z. B. Pfeiler oder Bolzen) auf ihren Grundstücken und an 
 ihren baulichen Anlagen sowie das Errichten von Vermes-
 sungssignalen für die Dauer von Vermessungsarbeiten zu dulden. 
 Sie haben Handlungen zu unterlassen, die Vermessungsmarken 
 sowie ihre Erkennbarkeit und Verwendbarkeit beeinträchtigen 
 könnten. Hierzu zählt auch das Anbringen von Schildern, Brief-
 kästen, Lampen o. ä. über HFP, weil dadurch das lotrechte Aufstellen 
 der Messlatten auf den Metallbolzen nicht mehr möglich ist.

 Maßnahmen, durch die Vermessungsmarken gefährdet werden 
 können, sind unverzüglich der Vermessungs- und Geoinformations-
 behörde (siehe unten) mitzuteilen. Dieses gilt z. B., wenn Teile des 
 Gebäudes, an dem ein HFP angebracht ist, oder wenn als TP be-
 stimmte Teile eines Bauwerkes (Hochpunkt) ausgebessert, umge-
 baut oder abgerissen werden sollen. Gefährdungen erfolgen auch 
 durch Straßen-, Autobahn-, Eisenbahn-, Rohr- und Kabelleitungsbau. 
 Erkennt ein Eigentümer oder Nutzungsberechtigter, dass Vermes-
 sungsmarken bereits verlorengegangen, schadhaft, nicht mehr er
 kennbar oder verändert sind, so hat er auch dieses mitzuteilen.

 Mit dem Erdboden verbundene Vermessungsmarken werden von 
 kreisförmigen Schutzflächen umgeben. Der Durchmesser der 
 Schutzfläche beträgt 2 m, d. h., halten Sie bei Ihren Arbeiten min-
 destens 1 m Abstand vom Festpunkt! Zusätzlich werden diese 
 Vermessungsmarken in den meisten Fällen durch rot-weiße 
 Schutzsäulen oder Schutzbügel, die ca. 1 m neben der Vermes-
 sungsmarke stehen, kenntlich gemacht.

 Für unmittelbare Vermögensnachteile, die dem Eigentümer oder 
 dem Nutzungsberechtigten durch die Duldungspflicht oder die 
 Inanspruchnahme der Schutzfläche entstehen, kann eine angemes-
 sene Entschädigung in Geld gefordert werden.
 Der Entschädigungsanspruch verjährt in einem Jahr, die Verjährung 
 beginnt mit dem Ablauf des Jahres, in dem der Schaden entstanden 
 ist.

 Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig das 
 Betreten oder Befahren von Grundstücken oder baulichen Anlagen 
 für zulässige Vermessungsarbeiten behindert, unbefugt Vermes-
 sungsmarken (z. B. Pfeiler oder Bolzen) einbringt, verändert oder 
 entfernt, ihren festen Stand oder ihre Erkennbarkeit oder ihre 
 Verwendbarkeit gefährdet oder ihre Schutzflächen überbaut, ab-
 trägt oder verändert. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
 Geldbuße bis zu 5000 € geahndet werden.

 Eigentümer oder Nutzungsberechtigte können zur Zahlung von 
 Wiederherstellungskosten herangezogen werden, wenn durch ih-
 re Schuld oder durch die Schuld eines Beauftragten eine Vermes-
 sungsmarke entfernt, verändert oder beschädigt worden ist. 
 Eigentümern, Pächtern oder anderen Nutzungsberechtigten wird 
 daher empfohlen, in ihrem eigenen Interesse die Punkte so kennt-
 lich zu machen (z. B. durch Pfähle), dass sie jederzeit als Hindernis 
 für Landmaschinen oder andere Fahrzeuge erkannt werden können. 
 Die mit der Feldbestellung beauftragten Personen sind anzuhalten, 
 die Vermessungsmarken zu beachten. 

Dieses Merkblatt ist aufzubewahren und beim Verkauf oder bei der Verpachtung des Flurstücks, auf dem der GGP, BFP, TP, OP, HFP oder 
SFP liegt, an den Erwerber oder Nutzungsberechtigten weiterzugeben.

Fragen beantwortet jederzeit die zuständige untere Vermessungs- und Geoinformationsbehörde oder das

Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern    Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen
Lübecker Straße 289    19059 Schwerin

Telefon 0385 588-56312 oder 588-56267    Telefax 0385 588-56905 oder 588-48256260
E-Mail: Raumbezug@laiv-mv.de

Internet: http:// www.lverma-mv.de

Herausgeber: Druck:
© Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern Landesamt für innere Verwaltung
Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen Mecklenburg-Vorpommern   
Stand: März 2014 Lübecker Straße 287, 19059 Schwerin



Festlegungsarten der Festpunkte der geodätischen Lage-, Höhen- und Schwerenetze

TP (Meckl.) Steinpfeiler bis 35 cm x 35 cm 
(auch mit Keramikbolzen)*

SFP Messingbolzen Ø 3 cm SFP Granitplatte 60 cm x 60 cm oder 
80 cm x 80 cm

GGP Granitpfeiler 30 cm x 30 cm* oder
50 cm x 50 cm*

Hochpunkt (Turm Knopf u. a.) Markstein Granitpfeiler 16 cm x 16 cm 
mit „NP“

BFP/TP Granitpfeiler 16 cm x 16 cm 
(auch bodengleich)*

HFP Mauerbolzen (Ø 2 cm bis 5,5 cm) 
oder Höhenmarke

HFP Granitpfeiler 25 cm x 25 cm mit
seitlichem Bolzen und Stahlschutzbügel

TP Granitpfeiler 16 cm x 16 cm mit
Schutzsignal und Schutzsäulen

OP Granitpfeiler 16 cm x 16 cm mit
Schutzsäule

* Oft mit Schutzsäule(n) oder Stahlschutzbügel



Postanschrift: Hausanschrift:  
LPBK M-V LPBK M-V Telefon:  +49 385 2070 -0 
Postfach Graf-Yorck-Straße 6 Telefax:  +49 385 2070 -2198 
   E-Mail: abteilung3@lpbk-mv.de 
19048 Schwerin 19061 Schwerin Internet: www.brand-kats-mv.de 
   Internet:  www.polizei.mvnet.de 

 
Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange 
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Ihre Anfrage vom 25.05.2023; Ihr Zeichen:       
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
zu dem im Bezug stehenden Vorhaben baten Sie das Landesamt für zentrale Aufgaben und 
Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern (LPBK M-V) um 
Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange. 
 
Aufgrund des örtlich begrenzten Umfangs Ihrer Maßnahme und fehlender Landesrelevanz ist das 
LPBK M-V als obere Landesbehörde nicht zuständig. 
 
Bitte wenden Sie sich bezüglich der öffentlichen Belange Brand- und Katastrophenschutz an den 
als untere Verwaltungsstufe örtlich zuständigen Landkreis bzw. zuständige kreisfreie Stadt. 
 
Außerhalb der öffentlichen Belange wird darauf hingewiesen, dass in Mecklenburg-Vorpommern 
Munitionsfunde nicht auszuschließen sind. 
 
Gemäß § 52 LBauO ist der Bauherr für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
verantwortlich. 
Insbesondere wird auf die allgemeinen Pflichten als Bauherr hingewiesen, Gefährdungen für auf 
der Baustelle arbeitende Personen so weit wie möglich auszuschließen. Dazu kann auch die 
Pflicht gehören, vor Baubeginn Erkundungen über eine mögliche Kampfmittelbelastung des 
Baufeldes einzuholen. 
 
Konkrete und aktuelle Angaben über die Kampfmittelbelastung (Kampfmittelbelastungsauskunft) 
der in Rede stehenden Fläche erhalten Sie gebührenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des 
LPBK M-V. 
 

Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik 
der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz 

Mecklenburg-Vorpommern 
Abteilung 3 

 

LPBK M-V, Postfach 19048 Schwerin  

 
BAUKONZEPT Neubrandenburg GmbH 
Gerstenstr. 9 
17034 Neubrandenburg 
 

  

bearbeitet von: Frau Thiemann-Groß 

Telefon: 0385 / 2070-2800 

Telefax: 0385 / 2070-2198 

E-Mail: abteilung3@lpbk-mv.de 

Aktenzeichen: LPBK-Abt3-TÖB-3111-2023 

Schwerin, 2. Juni 2023 



- 2 - 

Auf unserer Homepage www.brand-kats-mv.de finden Sie unter „Munitionsbergungsdienst“ das 
Antragsformular sowie ein Merkblatt über die notwendigen Angaben. 
Ein entsprechendes Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor Bauausführung empfohlen. 
 
Ich bitte Sie in Zukunft diese Hinweise zu beachten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
 
 
gez. Cornelia Thiemann-Groß 
(elektronisch versandt, gültig ohne Unterschrift) 
 
 

http://www.brand-kats-mv.de/










0228 5504- 26.05.2023

I -0773-23-BBP
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Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr

Nur per E-Mail:

Aktenzeichen Ansprechperson Datum,

45-60-00 /

Betreff:

Bezug: Ihr Schreiben vom

Frau

Baukonzept Neubrandenburg GmbH
Gerstenstraße 9
17034 Neubrandenburg

Dietz

4573

Telefon E-Mail

baiudbwtoeb@bundeswehr.org

hier:

-  Ihr Zeichen: 3096625.05.2023

Anforderung einer Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange

toeb@baukonzept -nb.de

gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

vorbehalt lich einer gleichbleibenden Sach-  und Rechtslage werden Verteidigungs-
belange nicht beeinträchtigt . Es bestehen daher zum angegebenen Vorhaben seitens 
der Bundeswehr als Träger öffent licher Belange keine Einwände.

Im Auftrag
Mit freundlichen Grüßen   

Dietz

0228 5504- 26.05.2023

I -0773-23-BBP

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr

Nur per E-Mail:

Aktenzeichen Ansprechperson Datum,

45-60-00 / Frau

Baukonzept Neubrandenburg GmbH
Gerstenstraße 9
17034 Neubrandenburg

Dietz

4573

Telefon E-Mail

baiudbwtoeb@bundeswehr.org

toeb@baukonzept -nb.de

BUNDESAMT FÜR
INFRASTRUKTUR, 
UMWELTSCHUTZ UND
DIENSTLEISTUNGEN DER 
BUNDESWEHR                          
                                                    
                                                    
                
                                           
Fontainengraben 200
53123 Bonn 
Post fach 29 63
53019 Bonn

Tel. 	+ 49 (0) 228 5504- 0
Fax	 + 49 (0) 228 550489- 5763

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt  und ist ohne Unterschrift  gült ig. INFRASTRUKTUR

WWW.BUNDESWEHR.DE

REFERAT INFRA I  3

Allgemeine Informat ion:
Im Zuge der Digitalisierung bit te ich Sie, Ihre Unterlagen in digitaler Form (E-Mail / Internetlink) 
bereitzustellen. Diese Vorgehensweise führt zu einer effizienten Arbeitsweise und schont die 
Umwelt. Sollte dies nicht möglich sein, bit te ich um Übersendung als Datenträger (CD, DVD, 
USB-Stick). Postalisch übermittelte Antragsunterlagen werden nur auf ausdrücklichen Wunsch 
zurückgesandt.
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Betreff:

Bezug: Ihr Schreiben vom

hier:

-  Ihr Zeichen: 3096625.05.2023

Anforderung einer Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

vorbehalt lich einer gleichbleibenden Sach-  und Rechtslage werden Verteidigungs-
belange nicht beeinträchtigt . Es bestehen daher zum angegebenen Vorhaben seitens 
der Bundeswehr als Träger öffent licher Belange keine Einwände.

Im Auftrag
Mit freundlichen Grüßen   

Dietz

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt  und ist ohne Unterschrift  gült ig. INFRASTRUKTUR

WWW.BUNDESWEHR.DE



 

Deutsche Telekom Technik GmbH  
Hausanschrift: Technik Niederlassung Ost, Melitta-Bentz-Straße 10, 01099 Dresden | Besucheradresse: Am Rowaer Forst 1, 17094 Burg Stargard 
Postanschrift: Riesaer Str. 5, 01129 Dresden | Internet: www.telekom.de 
Konto: Postbank Saarbrücken (BLZ 590 100 66), Kto.-Nr. 248 586 68 | IBAN: DE17 5901 0066 0024 8586 68 | SWIFT-BIC: PBNKDEFF590 
Aufsichtsrat: Srinivasan Gopalan (Vorsitzender) | Geschäftsführung: Walter Goldenits (Vorsitzender), Peter Beutgen, Christian Kramm 
Handelsregister: Amtsgericht Bonn HRB 14190, Sitz der Gesellschaft Bonn | USt-IdNr. DE 814645262 

Deutsche Telekom Technik GmbH, Holzweg 2, 17438 
Wolgast 
 

 
BAUKONZEPT Neubrandenburg GmbH 
 

Gerstenstr. 9 
17034 Neubrandenburg 
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0171 5618270 | Andre.Richter@telekom.de 
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30966 B-Plan Nr. 5 "Photovoltaikanlage Japenzin" der Gemeinde Spantekow 

 
Vorgangsnummer:  1440-2023 

Bitte geben Sie im Schriftwechsel immer die Vorgangsnummer an.  
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und 
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und 
bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren 
Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. 
 
Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung.                                       
Gegen Ihre geplante Baumaßnahme gibt es prinzipiell keine Einwände. 
 
Wir weisen jedoch auf folgendes hin:                                  
In Ihrem Planungsbereich befinden sich hochwertige Telekommunikationslinien der Telekom, deren Lage 
Sie bitte aus dem beigefügten Plan entnehmen. Telekommunikationslinien/-anlagen werden gewöhnlich 
auf einer Grabensohle von 60 cm ausgelegt. 
 
Eine abweichende Tiefenlage ist wegen Kreuzungen anderer Anlagen, infolge nachträglicher 
Veränderung der Deckung durch Straßenumbauten u. dgl. und aus anderen Gründen möglich. 
 
In Kreuzungspunkten mit einer Telekommunikationslinie ist die genaue Tiefenlage durch Querschlag zu 
ermitteln. Es ist die Originalüberdeckung wiederherzustellen, die Trassenbänder sind über die Anlagen 
neu zu verlegen. Bei Freilegung der Telekommunikationslinien während der Baumaßnahme sind diese 
durch geeignete Maßnahmen zu schützen und zu sichern.  
 
Anhand der uns übergebenen Planungsunterlage ist keine durch Ihre Baumaßnahme bedingte Änderung 
an unseren Anlagen erkennbar.  Eine Erweiterung unseres Telekommunikationsnetzes ist im 
Zusammenhang mit Ihrer Baumaßnahme nicht geplant.  



 

André Richter | 5. Juni 2023 | Seite 2 

 
Sollte die Herstellung einer Anbindung an das Telekommunikationsnetz gewünscht werden, muss die 
Antragstellung separat über den Bauherrenservice, Rufnummer 0800 330 1903, erfolgen. Weitere 
Hinweise finden Sie auch im Internet unter: www.telekom.de/umzug/bauherren  ! 
 
Sollte eine Umverlegung der vorhandenen Telekommunikationslinien erforderlich sein, bitten wir dies 
rechtzeitig, mindestens 16 Wochen vor Baubeginn, bei uns anzuzeigen. Die Kosten sind vom Veranlasser 
zu tragen. 
 
Die beigefügte Kabelschutzanweisung ist zu beachten!      
 
Achtung folgende Hinweise bitte an die beauftragten Tiefbaufirmen weiterleiten: 
 
Anfragen zur Einholung von „Schachtscheinen“ bzw. dem „Merkblatt über Aufgrabung Fremder“ können 
von den ausführenden Firmen nur noch kostenpflichtig unter: Planauskunft.Nordost@telekom.de 
gestellt werden.  
 
Daher empfehlen wir die kostenfreie Möglichkeit der Antragsstellung zur Trassenauskunft unter: 
 
https://trassenauskunft-kabel.telekom.de 
 

Sollte es zu einer Beschädigung kommen, empfehlen wir die App „Trassendefender“, um schnell und 
unkompliziert diese bei der Deutschen Telekom anzuzeigen.  
 
Für Fragen zum Inhalt unseres Schreibens stehen wir Ihnen unter oben genannten Kontaktmöglichkeiten 
oder unserer Besucheranschrift zur Verfügung. 
  
Deutsche Telekom Technik GmbH 
PTI 23, B 1 
Barther Straße 72 
18437 Stralsund 
 

 
 
 
 
Freundliche Grüße 

i.A.                                                                                                                                                        Anlagen 

                                                                                                                                                              Lageplan 

                                                                                                                                                              Kabelschutzanweisung 
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Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersenden wir Ihnen die gewünschte Spartenauskunft.
Im Bereich Ihrer Spartenanfrage befinden sich Versorgungsanlagen der E.DIS Netz GmbH.

Das rot umrandete Gebiet auf den Plänen stellt den Anfragebereich dar.
Folgende Planauszüge und sonstige Dokumente wurden übergeben:

X
X

X

X

0843670-EDIS in Spantekow Japenzin 102
Anfragegrund: Planung
Erstellt am: 30.05.2023

E.DIS Netz GmbH

LAO Ingenieurgesellschaft mbH
Herr Michael Mucke
Hermann-Steinhäuser-Straße 43-47

63065 Offenbach am Main

Altentreptow, den 30.05.2023

Geschäftsführung:
Stefan Blache
Andreas John
Michael Kaiser

Sitz: Fürstenwalde/Spree
Amtsgericht Frankfurt (Oder)
HRB 16068
St.Nr. 061 108 06416
Ust.Id. DE285351013
Gläubiger Id: DE62ZZZ00000175587

Deutsche Bank AG
Fürstenwalde/Spree
IBAN DE75 1207 0000 0254 5515 00
BIC DEUTDEBB160

Commerzbank AG
Fürstenwalde/Spree
IBAN DE52 1704 0000 0650 7115 00
BIC COBADEFFXXX

Freundliche Grüße
E.DIS Netz GmbH
MB Altentreptow

EDI_Betrieb_Altentreptow@e-dis.de

E.DIS Netz GmbH Holländer Gang 1 17087 Altentreptow

Holländer Gang 1

17087 Altentreptow

Spartenauskunft:

www.e-dis-netz.de

XIndexplan:

Merkblatt zum Schutz der
Verteilungsanlagen:

Gesamtmedienplan:

Sparte
ausgegeben Einbauten

Sicherheitsrel. LeerauskunftSpartenpläne

Gas: X

X

Strom-NS:
Strom-MS:

Telekommunikation:
Strom-HS:

X

X

1/4

T +49 3961-22913013

MB Altentreptow

Dokumente

Fernwärme:

Strom-BEL: X

Skizze:

Vermessungsdaten:

Sperrflächen

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Bebauungsplan Nr. 5 "PhotovoltaikanlageProjektname:
Projektzusatz:

Bitte beachten Sie hierzu die Bestätigung über erfolgte Planauskunft / Einweisung,
insbesondere die Informationen zu 'Örtliche Einweisung / Ansprechpartner' auf Seite 3,
die 'Besonderen Hinweise' auf Seite 4, das Merkblatt zum Schutz der
Verteilungsanlagen und die beigefügten Pläne.

2023-58932-024



Für das Bauvorhaben

Bestätigung über erfolgte Planausgabe / Einweisung

Achtung:
Arbeiten in der Nähe von Strom- und Gasverteilungsanlagen sind mit Lebensgefahr verbunden!!

wurde Herr/Frau

Beauftragter der Firma

Anschrift

über den Gefährdungsbereich nachstehender Verteilungsanlagen (hierzu gehören z. B. Rohrleitungen, Stationen,
elektrische Freileitungen und Kabel, Armaturen, Anlagen für den Kathodenschutz, Steuer - und Messkabel,
Erdungsanlagen u. a.) im Baustellenbereich eingewiesen.
Auskünfte über Verteilungsanlagen, die sich nicht im Eigentum des Netzbetreibers befinden, müssen bei den
zuständigen Netzbetreibern (Übertragungsnetzbetreiber, Stadtwerke, Wasserzweckverbände, private Eigentümer, …)
eingeholt werden.

Eventuell kann die Gemeinde über weitere Versorgungsträger Auskunft erteilen.

Die Einweisung erfolgte mittels Aushändigung von Plänen (mit Übergabedatum).

0843670-EDIS, Spantekow Japenzin 102

Planung, Tiefbau

Lydia Lenke Tel.: 0395-4255910 /

Baukonzept Neubrandenburg GmbH

Die Weitergabe an Dritte ist nicht erlaubt!

Die übergebenen/empfangenen Pläne sind gut lesbar und entsprechen dem nachgefragten Gebiet.

Die übergebenen/empfangenen Pläne geben den Zustand zum Zeitpunkt der Auskunftserteilung wieder. Es ist darauf zu
achten, dass zu Beginn der Bauarbeiten aktuelle Pläne vor Ort vorliegen.

Kontaktadresse /
Meisterbereich

E.DIS Netz GmbH, Altentreptow +49 3961-22913013

2/4

genaue Bezeichnung: Ort, Straße, Hausnummer, bzw. Leitungsabschnitt oder zwischen Hausnummern

auszuführende Arbeiten voraussichtlicher Beginn der Arbeiten

Ort, Straße, Hausnummer

Für die Lagerichtigkeit der in den ausgegebenen Plänen eingezeichneten Anlagen, Kabel, Rohrleitungen und Neben-
/Hilfseinrichtungen, insbesondere für Maßangaben, übernimmt der Netzbetreiber keine Gewähr.

Bei Arbeiten im Gefährdungsbereich (Nieder- und Mittelspannung 2m, Hochspannung 6m) von Verteilungsanlagen ist
der genaue Verlauf, insbesondere die Tiefe, durch Graben von Suchschlitzen in Handschachtung oder in
leitungsschonender Arbeitstechnik, wie z.B. der Einsatz eines Saugbaggers, festzustellen.

Bei Unklarheiten ist in jedem Fall Kontakt mit dem zuständigen Kundencenter/Standort des Netzbetreibers aufzunehmen.

Telefon

Außerdem sind die Informationen zu "Örtliche Einweisung / Ansprechpartner" (Seite 3), die "Besonderen Hinweise"
(Seite 4), das "Merkblatt zum Schutz der Verteilungsanlagen" sowie die spartenspezifischen Verhaltensregeln
besonders zu beachten.

25.05.2024

Spartenauskunft: 0843670-EDIS, Spantekow Japenzin 102
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Für Rückfragen steht Ihnen gern zur Verfügung:

Standort Altentreptow
Holländer Gang 1
17087 Altentreptow
E-Mail: EDI_Betrieb_Altentreptow@e-dis.de

Stromversorgungsanlagen: +49 3961 2291-3112
Gasversorgungsanlagen: +49 3961 2291-3013
Kommunikationsanlagen: +49 331 9080 3000
Hochspannungsanlagen: +49399828222123 +49396122912321
(wenn nicht erreichbar: bitte folgende Nummer kontaktieren: +49 3361 7332333)

Vorgehensweise bei einer örtlichen Einweisung:
Für die Vereinbarung des Einweisungstermins setzen Sie sich bitte mit dem zuständigen Ansprechpartner in
Verbindung. Die Durchführung des Einweisungstermins muss auf diesem Formular durch die Unterschrift der
E.DIS Netz GmbH und Ihrem Unternehmen bestätigt werden.

Örtliche Einweisung vor Baubeginn notwendig

Örtliche Einweisung / Ansprechpartner

Vor dem Beginn der Arbeiten, muss eine weitere Auskunft bei der E.DIS Netz GmbH eingeholt werden, falls
irgendeine Ungewissheit hinsichtlich der Leitungsführung besteht oder die Arbeiten nicht umgehend
ausgeführt werden. Übergebene Bestandspläne bzw. Kopien dieser sowie diese "Bestandsplan-Auskunft"
müssen bei der bauausführenden Firma vor Ort vorliegen.

Im Bereich des Vorhabens befinden sich Telekommunikationsanlagen (Rohranlagen/ Kabel) in Planung/ im
Bau. Vor Baubeginn ist eine Abstimmung mit der e.discom Telekommunikation GmbH erforderlich. Bitte
wenden sie sich an Tel.: +49 331 9080 2490 oder e-mail: disposition@ediscom.net.

Vor Baubeginn ist eine Abstimmung erforderlich

Unterschrift UnternehmenTermin durchgeführt am Unterschrift EDIS Netz GmbH

Spartenauskunft: 0843670-EDIS, Spantekow Japenzin 102
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Altentreptow, den 30.05.2023
Ort, Datum

Spartenauskunft: 0843670-EDIS, Spantekow Japenzin 102

Weitere besondere Hinweise:
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Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Eigentümers.
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Die Karte ist Eigentum der E.DIS Netz GmbH.

Kartenname:

Anfragenummer:

zuständig:

Ausgabedatum:

Gesamtmedienplan

0843670-EDIS

1

MB Altentreptow

30.05.2023

Plannummer:

Ort/Ortsteil:

Straße: Japenzin 102

Spantekow Farblegende

Gas-HD

Gas-MD

Gas-ND

Strom-MS

Strom-NS

Fernmelde

Straßenbel.

Strom-HS

Sie ist nur für den internen Verwendungszweck zu nutzen
und muss datensicher entsorgt werden.
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Die Karte ist Eigentum der E.DIS Netz GmbH.

Kartenname:

Anfragenummer:

zuständig:

Ausgabedatum:

Index

0843670-EDIS

MB Altentreptow

30.05.2023

Plannummer:

Ort/Ortsteil:

Straße: Japenzin 102

Spantekow Farblegende

Gas-HD

Gas-MD

Gas-ND

Strom-MS

Strom-NS

Fernmelde

Straßenbel.

Strom-HS

Sie ist nur für den internen Verwendungszweck zu nutzen
und muss datensicher entsorgt werden.
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Die Karte ist Eigentum der E.DIS Netz GmbH.

Kartenname:

Anfragenummer:

zuständig:

Ausgabedatum:

Strom-MSP

0843670-EDIS

1

MB Altentreptow

30.05.2023

Plannummer:

Ort/Ortsteil:

Straße: Japenzin 102

Spantekow Farblegende

Gas-HD

Gas-MD

Gas-ND

Strom-MS

Strom-NS

Fernmelde

Straßenbel.

Strom-HS

Sie ist nur für den internen Verwendungszweck zu nutzen
und muss datensicher entsorgt werden.
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Die Karte ist Eigentum der E.DIS Netz GmbH.

Kartenname:

Anfragenummer:

zuständig:

Ausgabedatum:

Strom-NSP

0843670-EDIS

1

MB Altentreptow

30.05.2023

Plannummer:

Ort/Ortsteil:

Straße: Japenzin 102

Spantekow Farblegende

Gas-HD

Gas-MD

Gas-ND

Strom-MS

Strom-NS

Fernmelde

Straßenbel.

Strom-HS

Sie ist nur für den internen Verwendungszweck zu nutzen
und muss datensicher entsorgt werden.
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Lange, Emmely

Von: Koordinationsanfrage Vodafone DE <koordinationsanfragen.de@vodafone.com>  
Gesendet: Montag, 26. Juni 2023 15:18 
An: TÖB <toeb@baukonzept-nb.de> 
Betreff: Stellungnahme S01252705, VF und VDG, Gemeinde Spantekow, 30966 - lan, Bebauungsplan Nr. 5 
"Photovoltaikanlage Japenzin" 
 
Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 
Eckdrift 81 * 19061 Schwerin 
 
BAUKONZEPT Neubrandenburg GmbH - toeb 
Gerstenstraße 9 
17034 Neubrandenburg 
 
Zeichen: Netzplanung, Stellungnahme Nr.: S01252705 
E-Mail: TDRA-O-.Schwerin@vodafone.com 
Datum: 26.06.2023 
Gemeinde Spantekow, 30966 - lan, Bebauungsplan Nr. 5 "Photovoltaikanlage Japenzin" 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 25.05.2023. 
 
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH gegen die von Ihnen geplante 
Baumaßnahme keine Einwände geltend macht. Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationsanlagen 
unseres Unternehmens. Eine Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant. 
 
 
 
Freundliche Grüße 
Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.  





 

Öffnungszeiten:   Mo. - Do.:  08:30 - 14:30; Fr.: 08:30 - 12:00 Uhr 
Bankverbindung: BBk - Filiale Rostock -, IBAN: DE76 1300 0000 0013 0010 33, BIC: MARKDEF1130 
ÖPNV: Buslinie 1 (Dänholm) 
 www.zoll.de
 

  

  Hauptzollamt Stralsund 
 

 

 

 
      

POSTANSCHRIFT Hauptzollamt Stralsund, Postfach 22 64, 18409 Stralsund     
 nur per E-Mail 

 
Baukonzept Neubrandenburg GmbH 
Gerstenstraße 9 
17034 Neubrandenburg 

BEARBEITET VON ZOS Dedow 
  TEL 0 38 31. 3 56 - 4003 (oder 3 56 - 0) 
  FAX 0 38 31. 3 56 - 13 20 
  E-MAIL poststelle.hza-stralsund@zoll.bund.de 
  DE-MAIL poststelle.hza-stralsund@zoll.de-mail.de 
  DATUM 22.Juni.2023 

   
 

  
BETREFF Bebauungsplan Nr. 5 ,, Photovoltaikanlage Japenzin" der Gemeinde Spante-

kow 
   
   BEZUG Ihr Schreiben vom 25.05.2023 
   ANLAGEN  
   GZ Z 2316 B - BB 85/2023 - B 110001   (bei Antwort bitte angeben)  
   

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

 

im Rahmen der Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB erhebe ich aus zollrechtlicher 

und fiskalischer Sicht keine Einwendungen gegen den Entwurf Bebauungsplan Nr. 

5 ,,Photovoltaikanlage Japenzin" der Gemeinde Spantekow. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
 
 
 
Böhning 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 



Wasser- und Bodenverband  
"UNTERE  PEENE"        

- Körperschaft des öffentlichen Rechts – 

   
Verbandsvorsteher:   Bankverbindung: Sparkasse Vorpommern 
Henning Schroll                                                                                        Kto-Nr. 100 009 395  BLZ 150 505 00 
Geschäftsführer:                                                                                       IBAN: DE 49 1505 0500 0100 0093 95 
Jens Uhthoff                                                                                              BIC: NOLADE21GRW                              .  

 
 
 
    
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Betreff:    Stellungnahme 2023-06-03    
  (B-Plan Nr. 5  Photovoltaikanlage Japenzin) 

                 Anklam, den 01.06.2023 
 

Sehr geehrte Frau Lenke, 
 
hiermit teile ich Ihnen mit, dass sich in dem Bereich des o.a, Vorhabens kein Gewässer II. Ordnung befindet 
und der WBV somit keine Einwände erhebt. 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
 
Jens Uhthoff 
Geschäftsführer 

Wasser- Bodenverband 
 "Untere Peene" 
Heinrich-Hertz-Straße 7 
17389  Anklam 
Tel.: 03971 / 83 16 25 
Fax: 03971 / 83 16 43 
E-Mail: wbv-anklam@wbv-mv.de 

Baukonzept Neubrandenburg GmbH 
z.Hd. Frau Lydia Lenke 
Gerstenstraße 9 
 
17034 Neubrandenburg 
 
mail: kozk@lao-leitungsauskunft.de.de 
  

- Der Verbandsvorsteher- 
 

 

Wasser- u. Bodenverband "Untere Peene" 
Heinrich-Hertz-Straße 7,   17389 Anklam  
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Lange, Emmely

Anlagen: Beschluss_Photovoltaik_04022021.pdf

Von: vaegler@bv-mv.de <vaegler@bv-mv.de>  
Gesendet: Freitag, 2. Juni 2023 10:58 
An: TÖB <toeb@baukonzept-nb.de> 
Betreff: Bebauungsplan Nr. 5 - "Photovoltaikanlage Japenzin" der Gemeinde Spantekow 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
vielen Dank für die Beteiligung am o.g. Bauvorhaben. Wir geben keine konkrete Stellungnahme zu diesem Vorhaben 
ab, sondern verweisen auf unseren Beschluss.  
 
 
Einen schönen Tag wünscht  
 
Anne Vaegler  
Geschäftsführung 
Bauernverband Ostvorpommern e.V.  
Breite Straße 24 
17389 Anklam 
Tel.: 01715652007  
 
Im Internet finden Sie den Bauernverband Ostvorpommern e.V.  
unter www.bauernverband-mv.de/index.php/regionalverbaende/ostvorpommern sowie auf Facebook 
www.facebook.com/BauernverbandOVP/ und Instagram bauernverband_ostvorpommern  
 
 
 

 

 



 
 

Beschluss-Nr. 04022021/2/03 

 

Positionen des Bauernverbandes Mecklenburg-Vorpommern zur 

Photovoltaik auf landwirtschaftlichen Flächen 

 

1. Der Bauernverband unterstützt einen sinnvollen Energiemix aus Biomasse, 

Windenergie und Photovoltaik (PV) sowie eine sinnvolle energetische 

Nachnutzung (Speicherung). 

2. PV-anlagen auf landwirtschaftlichen Flächen sollten nur errichtet werden im 

Konsens mit den bewirtschaftenden Landwirten, Flächeneigentümern und 

Gemeinden. 

3. Der Ausbau von Photovoltaik soll vorrangig auf Dachflächen, Überbau von 

Straßen sowie Parkplatzflächen, Industriebrachen und Konversionsflächen 

stattfinden.   

4. Die Nutzung von PV bietet Chancen einer Einkommensalternative bzw.             

-ergänzung für landwirtschaftliche Betriebe. Der Bauernverband lehnt PV auf 

landwirtschaftlichen Flächen nicht prinzipiell ab. 

5. Es ist bei den Planungen zu vermeiden, dass durch den Ausbau der 

erneuerbaren Energien den Landwirtschaftsbetrieben die Grundlagen der 

Bewirtschaftung entzogen werden. Es sind berechtigte landwirtschaftliche 

Interessen zu berücksichtigen, so die Bevorzugung der Beweidung von PV- 

Flächen durch Schafe bei der Bewirtschaftung dieser Flächen. Die Beweidung 

der Zwischenmodulflächen ist besonders umweltverträglich und dient der 

Artenvielfalt.    

6. In der Regionalplanung vorgesehene landwirtschaftliche Vorrangflächen 

sollten nicht in Anspruch genommen werden. 

7. Zur Berücksichtigung landwirtschaftlicher Flächen für Photovoltaik sollten 

vorrangig ertragsschwache oder Flächen mit eingeschränkter Nutzung 

ausgewählt werden.    

8. PV-anlagen sollten in bestehende Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen für den 

Naturschutz integriert werden können. Die positive Wirkung für die Umwelt 

sollte als Kompensation für andere Eingriffe angerechnet werden können.  

9. Eine Möglichkeit besteht auch darin, PV auf Flächen zu installieren, die im 

Rahmen von Aktionsprogrammen nicht (mehr) landwirtschaftlich genutzt 

werden können. 

10. Es muss sichergestellt werden, dass nach Aufgabe der PV-Nutzung die Fläche 

wieder landwirtschaftlich bewirtschaftet werden kann und ihren vorherigen 

Status erhält. 

 

Beschlossen am 04.02.2021 
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